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Vorwort

Alle Vorschriften zur betrieblichen Sicherheit unterliegen einer kontinuierlichen 
Anpassung. Die Gesetzgebung im Arbeitsschutz folgt dabei dem europäischen 
Leitgedanken „New Approach“ – ein klares Bekenntnis für mehr unterneh
merische Freiheiten, mehr Eigenverantwortung der Arbeitgeber und weniger 
staatliche Einflussnahme.
Dieses Taschenbuch enthält die wichtigsten Gesetze, Verordnungen, Techni
schen Regeln und Arbeitshilfen zur Umsetzung der Betriebssicherheitsverord
nung  (BetrSichV). Es werden immer nur die im Gemeinsamen Ministerialblatt 
(GMBl) erschienenen und damit gültigen Technischen Regeln für Betriebs
sicherheit abgedruckt.
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Einordnung dieser Regelwerke in den 
Gesamtkontext des europäischen sowie des nationalen Arbeitsschutzrechts.

Grund-
gesetz

Gesetze
(z. B. ProdSG, ÜAnlG, 

ArbSchG, ASiG)

Verordnungen
(z. B. BetrSichV, 

GefStoffV, ArbstättV)

DGUV
Vorschriften

DGUV 
Regeln und Grundsätze

Technische Regeln
(z. B. TRBS, TRGS, ASR)

LASI
Veröffentlichungen

DGUV 
Informationen

DIN-Normen
VDI-Richtlinien

europäisches
Arbeitsschutzrecht

Vorwort
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In der hier vorliegenden 18. Auflage des Buches wurden alle Rechtsvorschrif
ten sowie „Technische Regeln für Betriebssicherheit“, die für den betrieblichen 
Arbeitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln relevant sind, in aktueller 
Fassung aufgenommen. Im Inhaltsverzeichnis sind die Änderungen gegenüber 
der 17. Auflage (2021) gekennzeichnet. 
Damit haben Arbeitgeber, deren Führungskräfte, Betreiber und qualifiziertes 
Fachpersonal ein umfassendes und klar strukturiertes Nachschlagewerk zur 
Verfügung, um ihrer besonderen Verantwortung gerecht werden zu können. 
Hervorzuheben ist die Aufnahme der neuesten Technischen Regeln für sicher
heitsrelevante Mess, Steuer und Reglungstechnik und den besonderen Anfor
derungen an die Cybersicherheit (TRBS 1115 Teil 1).
Die Regelungen zu überwachungsbedürftigen Anlagen (z. B. Dampfkessel, 
Druckbehälter, Tankstellen, Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen 
und Aufzuganlagen) wurden bereits 2021 aus dem Produktsicherheits gesetz 
(ProdSG) in ein eigenständiges Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen 
(ÜAnlG) überführt. Die Regelungen betreffen die sichere Errichtung, Änderung 
und den Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen. Beschäftigte und Dritte 
im Gefahrenbereich der Anlagen werden geschützt. Der Betreiber ist der Norm
adressat der betreffenden rechtlichen Regelungen.
Um ständig auf dem aktuellen Stand zu bleiben und den schnellen Zugriff auf 
die relevanten Rechtsnormen in diesem praktischen Format zu gewährleisten, 
haben sich die Herausgeber entschlossen, auf eine Kommentierung zu verzich
ten und die betreffenden umfangreichen europäischen Richtlinien, die für die 
Anforderungen im Rahmen der Bereitstellung auf den Markt einzuhalten sind 
(Herstelleranforderungen) nicht mit aufzunehmen. Vielmehr soll mit der detaillier
ten Einführung ein Überblick gegeben werden und mit einer klaren Gliederung 
das Taschenbuch als Nachschlagewerk für die betriebliche Praxis dienen.

Antonius Spier Karl Westermann

Vorwort
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EINFÜHRUNG

Die „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung 
von Arbeitsmitteln“ (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV) ist bis auf Wei-
teres die grundlegende Rechtsvorschrift, um den betrieblichen Arbeitsschutz 
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zu gewährleisten – nahezu jedes bun-
desdeutsche Unternehmen ist betroffen1. Die Verantwortung für die vollständige 
Umsetzung und Einhaltung aller Vorschriften zur Verwendung von Arbeitsmitteln 
liegt explizit bei den Arbeitgebern in allen Branchen unserer Wirtschaft.
Die erste Fassung der Betriebssicherheitsverordnung trat am 3. Oktober 2002 
in Kraft und war damit der Startschuss für eine grundlegende Änderung im 
Arbeitsschutzrecht. Alle darin enthaltenen Übergangsregelungen waren bis zum 
1. Januar 2008 ausgelaufen. In den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten gab es 
nur wenige wesentliche Änderungen; die Struktur und die inhaltliche Ausrich-
tung der Verordnung blieben grundsätzlich erhalten.
Am 6. Februar 2015 wurde die BetrSichV nach vielen Jahren der Anwendung in 
einer konzeptionell und strukturell vollständig überarbeiteten Fassung im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht (Inkrafttreten zum 1. Juni 2015). Mit der Neufassung 
korrigierte der Gesetzgeber lange bekannte rechtliche und fachliche Unklarhei-
ten und beseitigte Doppelregelungen insbesondere beim Explosionsschutz und 
bei der Prüfung von Arbeitsmitteln. Dies trug zur besseren Lesbarkeit, insbeson-
dere bei Schnittstellen zu angrenzenden Rechtsvorschriften und nicht zuletzt zur 
besseren Anwendbarkeit durch die Arbeitgeber bei. Es wurden zudem beson-
dere Anforderungen aufgenommen, die den Zielen der Bundesregierung zur 
altersgerechten Arbeit (demografischer Wandel), zur Verringerung psychischer 
Belastungen sowie zur ergonomischen Gestaltung der Arbeit dienten.
Auch in der Folgezeit gab es immer wieder Anpassungen, insbesondere wegen 
sich ändernder europäischer Rechtsgrundlagen (vgl. Fassung der BetrSichV 
vom 18. Oktober 2017, vom 30. April 2019 oder vom 27. Juli 2021).
Mit der zum 16. Juli 2021 unmittelbar in Deutschland geltenden EU-Marktüber-
wachungsverordnung 2019/1020 (EM-MÜ-VO 2019/1020, 20. Juni 2019) wurde 
eine weitere sehr tiefgreifende und komplexe Überarbeitung des nationalen 
Rechtsgebiets erforderlich. Das bewährte „Gesetz zur Bereitstellung von Pro-
dukten auf dem Markt“ (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG) musste wegen 
teils widersprüchlicher und teils doppelter Regelungen angepasst werden. Die 
Bundesregierung entschloss sich zu einer „Verschlankung“ des Produktsicher-
heitsgesetzes mit Fokus auf den Anforderungen, die zur Bereitstellung bzw. zur 
erstmaligen Verwendung und Ausstellung von Produkten auf dem europäischen 
Markt relevant sind. Zur Rechtsbereinigung wurde das „Gesetz zur Anpassung 

1 Ausnahmen siehe § 1 Absatz 2–5



10

Einführung

des Produktsicherheitsgesetzes und zur Neuordnung des Rechts der überwa
chungsbedürftigen Anlagen“ erarbeitet und am 30. Juli 2021 im Bundesgesetz
blatt (BGBl. I S. 3146, Nr. 49) veröffentlicht. Neben dem neuen ProdSG (Artikel 1) 
wurden über 30 Rechtsvorschriften überarbeitet und das „Gesetz über überwa
chungsbedürftige Anlagen“ (Artikel 3, ÜAnlG) wurde neu geschaffen.

Auf Grundlage von § 31 Nr.1 ÜAnlG wird derzeit von den zuständigen Gremien ein 
Katalog für überwachungsbedürftige Anlagen erarbeitet. Bis zur rechtskräftigen 
Veröffentlichung dieses Katalogs gelten die in § 2 Nr. 30 des Produktsicher
heitsgesetzes vom 08.11.2011 in der Fassung der Änderung vom 19.06.2020 
genannten Anlagen als überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne des ÜAnlG 
(vgl. § 34 ÜAnlG).

Die Verantwortung, von der in diesem Zusammenhang fortwährend die Rede 
ist, hat ihre Wurzeln im „New Approach“ (neue Konzeption) der europäischen 
Gesetzgebung und folgt somit einem international abgestimmten Gedanken. 
„New Approach“ erfasst in diesem Zusammenhang alle Felder des betrieblichen 
Arbeitsschutzes und basiert auf folgenden Kernpunkten:

 – Unternehmerische Verantwortung ist eine Eigenverantwortung. Sie muss als 
solche wahrgenommen werden und lässt sich nicht an Externe delegieren.

 – Arbeitsschutz bedeutet, das als notwendig Erkannte zu unternehmen. Die 
Verantwortung ist vom Wesen her eine Unternehmensstrategie, keine „Ver
hinderungsstrategie“.

 – Die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit von Beschäftigten und „ande
ren Personen“ im Gefahrenbereich sind oberstes Ziel.

Die Ursprünge dieses europäischen Ansatzes sind nicht so neu, wie die Bezeich
nung es vermuten lässt. Man findet sie unter anderem im Leitgedanken der 
Sozialpolitik von Bismarck zum Ende des 19. Jahrhunderts wieder. Es ist das 
„Subsidiaritätsprinzip“, wonach Selbstverantwortung vor staatliches Handeln 
gestellt wird und der Staat nur die Aufgaben an sich zieht, die von den nach 
dem Gesetz Handelnden nicht erfüllt werden können. Der Gesetzgeber regelt, 
warum zu handeln ist und ob zu handeln ist, aber nicht, wie der „Normadressat“ 
(in diesem Fall insbesondere der Arbeitgeber oder Betreiber) zu handeln hat.

Damit trotz der „neuen Freiheit“ die Schutzziele des Arbeitsschutzes erreicht 
werden können, setzt der Gesetzgeber voraus, dass die Akteure ihre Verant
wortung kennen und diese uneingeschränkt wahrnehmen.

Dabei wird in allen zutreffenden Verordnungen zwischen Herstellerverantwor
tung auf der einen Seite und Arbeitgeber bzw. Betreiberverantwortung auf der 
anderen Seite differenziert:

 – Bereitstellung von Produkten, z. B. Arbeitsmitteln, auf dem Markt (europaweit 
harmonisiert und über Verordnungen nach dem Produktsicherheitsgesetz 
umgesetzt) ist im Wesentlichen Herstellerverantwortung.
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 – Betriebliche Regelungen für die Auswahl und Verwendung von Arbeitsmit
teln unter Berücksichtigung des Standes der Technik2 sind Arbeitgeber und 
Betreiberverantwortung.

Mit dem Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen bekommt die sog. 
„Betreiberverantwortung“ eine besondere Aufmerksamkeit, wobei „Betreiber“ 
eine juristische oder eine natürliche Person sein kann.
Unabhängig davon, wer die Verantwortung aufgrund einer Rechtsvorschrift trägt, 
ist es durchgängig oberstes Ziel, ein hohes Maß an Sicherheit und Gesund
heitsschutz für Verbraucher, Beschäftigte und andere Personen zu erreichen.

Verantwortung der Arbeitgeber
Grundsätzlich sind alle Arbeitgeber als sog. „Normadressaten“ angesprochen. 
Die BetrSichV regelt die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit von Beschäf
tigten sowie Maßnahmen zum Schutz anderer Personen (sog. Drittschutz) bei 
der Verwendung3 von Arbeitsmitteln, insbesondere im Gefahrenbereich soge
nannter überwachungsbedürftiger Anlagen durch
1. die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel und deren sichere Verwendung,
2. die für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Gestaltung von 

Arbeits und Fertigungsverfahren und
3. die Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.
Dabei sind Arbeitsmittel als Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen defi
niert. Das heißt, Arbeitsmittel reichen bspw. von der Handbohrmaschine über 
den Gabelstapler bis hin zur prozessgesteuerten Anlage.

Einheitliches Schutzkonzept für alle Arbeitsmittel
Mit der Betriebssicherheitsverordnung wird ein Schutzkonzept für die Verwen
dung jedes Arbeitsmittels gefordert, das auf alle von ihm ausgehenden Gefähr
dungen anwendbar ist. Die Bausteine sind:
 – Gefährdungsbeurteilung für alle Arbeitsmittel
 – „Stand der Technik“ als einheitlicher Sicherheitsmaßstab

2 § 2 Abs. 10 BetrSichV: Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, 
Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme oder Vor
gehensweise zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten oder anderer 
Personen gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind ins
besondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die 
mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind.

3 § 2 Abs. 2 BetrSichV: Die Verwendung von Arbeitsmitteln umfasst jegliche Tätigkeit mit diesen. 
Dazu gehören insbesondere das Montieren und Installieren, Bedienen, An oder Abschalten 
oder Einstellen, Gebrauchen, Betreiben, Instandhalten, Reinigen, Prüfen, Umbauen, Erproben, 
Demontieren, Transportieren und Überwachen.
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 – auf die Gefährdung abgestimmte Schutzmaßnahmen und Prüfungen4

 – Dokumentation

Grundpflichten der Arbeitgeber
Der Arbeitgeber hat die Belange des Arbeitsschutzes in Bezug auf die Verwen
dung von Arbeitsmitteln angemessen in seine betriebliche Organisation einzu
binden und dafür die erforderlichen personellen, finanziellen und organisatori
schen Voraussetzungen zu schaffen.
Dabei kann er im Rahmen seiner Organisationsverantwortung bestimmte Auf
gaben an betriebsinterne und externe Personen übertragen, wenn er sich 
zuvor von deren fachlicher Eignung überzeugt hat. Mit der Erarbeitung von 
Gefährdungsbeurteilungen oder Instandhaltungsmaßnahmen kann er beispiels
weise sogenannte „fachkundige Personen“ beauftragen, mit der Prüfung von 
Arbeitsmitteln sogenannte „befähigte Personen“ oder eine „Zugelassene Über
wachungsstelle“ (ZÜS). Die Verantwortung für die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz kann der Arbeitgeber jedoch nicht delegieren.

1. Schritt
Jeder Arbeitgeber muss bereits bei der Auswahl von Arbeitsmitteln die Eig
nung im Hinblick auf die sichere Verwendung berücksichtigen. Vor der ersten 
Verwendung müssen die vorhersehbaren Gefährdungen umfassend beurteilt, 
d. h. systematisch ermittelt und bewertet sein. Dabei sind auch die Wechselwir
kungen der Arbeitsmittel untereinander oder mit Arbeitsstoffen sowie mit der 
Arbeitsumgebung zu beachten. Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung 
sind zu dokumentieren und regelmäßig zu überprüfen. Die Gefährdungsbe
urteilung ist nach sicherheitsrelevanter Veränderung der Arbeitsbedingungen 
einschließlich Änderungen am Arbeitsmittel zu aktualisieren. Diese Pflicht zur 
Gefährdungsbeurteilung gilt definitionsgemäß auch für alle überwachungsbe
dürftigen Anlagen (wird gemäß § 4 des ÜAnlG geregelt).

2. Schritt
Nach der Gefährdungsbeurteilung werden die ermittelten Schutzmaßnahmen 
entsprechend dem Stand der Technik festgelegt, um die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Dabei spielen ergono
mische Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisa
tion, Arbeitsablauf und Arbeitsaufgabe eine wesentliche Rolle.
Technische Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen, diese wie
derum haben Vorrang vor personenbezogenen Schutzmaßnahmen (TOPPrin

4 Sofern die Prüfung von einer zugelassenen Überwachungsstelle durchzuführen ist, ist von 
dieser eine Prüfbescheinigung über das Ergebnis der Prüfung zu fordern (§17 Abs. 1 Satz 2)
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zip). Die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung ist auf ein erforderliches 
Minimum zu beschränken.

Die aktuellen Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS), die im Gemein
samen Ministerialblatt veröffentlicht wurden, definieren den Stand der Technik 
rechtsverbindlich. Die Tatsache, dass es für einige Bereiche noch keine zutref
fenden TRBS gibt, entbindet den Arbeitgeber nicht von der Pflicht, den Stand 
der Technik einzuhalten.

3. Schritt

Weiterhin ist der Arbeitgeber für die Instandhaltung (Instandsetzung, Wartung 
und Inspektion) und damit auch für die Prüfung sämtlicher Arbeitsmittel und 
für die dazugehörige korrekte Dokumentation verantwortlich. Auf der Basis der 
Gefährdungsbeurteilung legt er Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfun
gen für Arbeitsmittel fest.

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nach Änderungs und 
Instandsetzungsarbeiten geprüft werden, wenn die Sicherheit der Arbeitsmittel 
beeinträchtigt worden ist.

Um eine ordnungsgemäße Prüfung zu gewährleisten, hat der Arbeitgeber die 
notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln und festzulegen, die die („befähig
ten“) Personen erfüllen müssen, die von ihm mit der Prüfung von Arbeitsmitteln 
beauftragt werden sollen. Dies gilt sowohl für die Prüfungen durch eigenes 
Personal als auch bei Vergabe an einen externen Dienstleister. Die „befähigte 
Person“ unterliegt bei ihrer Prüftätigkeit keinen fachlichen Weisungen und darf 
wegen dieser Tätigkeit nicht benachteiligt werden.

Qualifikationsvoraussetzungen sind erforderliche Fachkenntnisse durch

 – Berufsausbildung,

 – Berufserfahrung und

 – zeitnahe berufliche Tätigkeit.

Details sind in den Technischen Regeln für Betriebssicherheit, z. B. TRBS 1201 
„Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen 
Anlagen“ und TRBS 1203, „Zur Prüfung befähigte Personen“, geregelt.

Bei der Beauftragung einer Zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) für derar
tige Prüfaufgaben kann der Auftraggeber auf eine Nachprüfung der Personal
qualifikation jedes einzelnen Prüfers verzichten; die Anerkennungsurkunde der 
ZÜS (Akkreditierung) ist als Nachweis der Personalqualifikation ausreichend.
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Begriff: Zugelassene Überwachungsstellen (ZÜS)
Anerkannte und von der zuständigen Behörde zugelassene Prüfstellen zur 
Überwachung und Prüfung in den Gefahrenfeldern:
 – Druck und/oder
 – Heben von Personen und/oder
 – Brand und Explosionsschutz

Die Anforderungen an die Zulassung von Prüfstellen als ZÜS und an die Auf
sichtsbehörden sind in Abschnitt 4 des neuen ÜAnlG geregelt.

Besondere Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen

Überwachungsbedürftige Anlagen unterliegen aufgrund ihres Gefahrenpotenzials 
der besonderen Beobachtung durch die zuständigen Behörden. In allen Bundes
ländern ist ein Anlagenkataster einzurichten, wodurch eine Überwachung von der 
erstmaligen Inbetriebnahme bis zur Stilllegung der Anlage gewährleistet werden 
soll. Die Zugelassenen Überwachungsstellen sind verpflichtet, entsprechende 
Daten über die durchgeführten Prüfungen zu liefern (sog. ANKAMeldungen), um 
den Behörden die Kontrolle gezielter zu ermöglichen und um z. B. festzustellen, 
welche Prüfungen oder Mängelbeseitigungen überfällig sind.

Erlaubnispflicht

Bestimmte überwachungsbedürftige Anlagen bedürfen der Erlaubnis der 
zuständigen Behörde. Die Errichtung und der beabsichtigte Betrieb sowie 
die Änderungen der Bauart oder Betriebsweise, die die Sicherheit der Anlage 
beeinflussen, sind schriftlich zu beantragen. Aus den Unterlagen muss her
vorgehen, dass die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung und 
hinsichtlich des Brand und Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverord
nung erfüllt sind und dass die vorgesehenen sicherheitstechnischen Maßnah
men geeignet sind. Den Unterlagen ist ein Prüfbericht (früher „Gutachterliche 
Äußerung“) einer Zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) beizufügen.

Weitergehende Informationen und Handlungsanleitungen im Internet

Die von offizieller Seite bereitgestellten Handlungsanleitungen, Checklisten zu 
Antragsunterlagen und weitere Informationen sind auf den Internetseiten des 
Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) zu finden: 
www.lasiinfo.com/publikationen/lasiveroeffentlichungen/

https://lasi-info.com/publikationen/lasi-veroeffentlichungen/
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Prüfungen an überwachungsbedürftigen Anlagen

Der Betreiber einer überwachungsbedürftigen Anlage hat gemäß § 7 ÜAnlG 
sicherzustellen, dass die Anlagen in der Regel durch eine ZÜS auf ihren sicheren 
und ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden:

1. vor der ersten Inbetriebnahme,

2. vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen,

3. nach außergewöhnlichen Ereignissen und

4. regelmäßig wiederkehrend (je Anlage sind Höchstfristen definiert).

Werden bei der Prüfung durch eine ZÜS gefährliche Mängel gefunden, sind eine 
Meldung an die zuständige Behörde sowie eine Nachprüfung erforderlich. Erst 
nach einer Nachprüfung mit positivem Ergebnis darf die überwachungsbedürf
tige Anlage wieder in Betrieb gehen (vgl. § 10 ÜAnlG).

Bei der Prüfung wird auch die Gefährdungsbeurteilung, insbesondere die darin 
festgelegten sicherheitstechnischen Maßnahmen, als Erkenntnisquelle genutzt. 
In Abhängigkeit vom Prüfergebnis kann der Betreiber in Abstimmung mit der 
ZÜS die Frist bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung neu festlegen. Dabei 
sind die rechtlichen Grenzen zu beachten.

Der Arbeitgeber bzw. Betreiber hat dafür zu sorgen, dass das Ergebnis der 
Prüfung mindestens mit folgenden Inhalten aufgezeichnet und mindestens bis 
zur nächsten Prüfung aufbewahrt wird:

1. Anlageidentifikation

2. Prüfdatum

3. Art der Prüfung

4. Prüfungsgrundlagen

5. Prüfumfang

6. Wirksamkeit und Funktion der getroffenen Schutzmaßnahmen

7. Ergebnis der Prüfung

8. Frist bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung

9. Name und Unterschrift des Prüfers (auch elektronische Signatur möglich) 
und Name der ZÜS.

Begriff: Änderung
„§ 2 (9) Prüfpflichtige Änderung ist jede Maßnahme, durch welche die Sicher
heit eines Arbeitsmittels beeinflusst wird. Auch Instandsetzungsarbeiten kön
nen solche Maßnahmen sein.“
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Besonderheit: Aufzugsanlagen

Seit der BetrSichVNeufassung 2015 sind die Zugelassenen Überwachungsstel
len verpflichtet, eine Prüfplakette mit Monat und Jahr der nächsten wiederkeh
renden Prüfung in der Aufzugskabine sichtbar anzubringen.

Zum Prüfinhalt gehören auch alle aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen, die 
für die sichere Benutzung der Aufzugsanlage erforderlich sind, z. B. Notstrom
versorgung für Feuerwehraufzüge oder Überdruckbelüftungsanlage zur Rauch
freihaltung. Außerdem muss im Fahrkorb ein ZweiwegeKommunikationssystem 
installiert sein, über das ein Notdienst ständig erreichbar ist, und es muss ein 
Notfallplan ausgehängt werden.

Besonderheit: Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen

Die partielle Doppelregelung zum Explosionsschutz in der BetrSichV 2002 
wurde bereits mit der Neufassung 2015 beseitigt und die Gefahrstoffverord
nung entsprechend geändert. Da die Explosionsgefährdung primär vom 
Gefahrstoff ausgeht, müssen die Gefährdungsbeurteilungen und die Festle
gungen von Schutzmaßnahmen zum Explosionsschutz (Explosionsschutzdo
kument) seither ausschließlich nach der Gefahrstoffverordnung erarbeitet und 
dokumentiert werden. Die erhöhten Qualifikationsanforderungen an die „zur 
Prüfung befähigte Person“, die Prüfpflichten und die Prüffristen (Höchstfristen) 
sind weiterhin in der Betriebssicherheitsverordnung geregelt.

Es ist zu beachten, dass die gesamte Anlage im explosionsgefährdeten Bereich 
alle 6 Jahre und Geräte, Schutzsysteme oder Sicherheits, Kontroll oder Regel
vorrichtungen als Bestandteil der Anlage wiederkehrend alle 3 Jahre zu überprü
fen sind. Lüftungsanlagen, Gaswarn und Inertisierungseinrichtungen inkl. deren 
Steuerung müssen zusätzlich jährlich geprüft werden. Alle Anlagenteile sind in 
die vollumfängliche Prüfung der „Gesamtanlage“ einzubeziehen.

Die „befähigte Person“ im Bereich Explosionsschutz muss über die in § 2 
Absatz 6 genannte Qualifikation hinaus

 – über eine einschlägige technische Berufsausbildung oder eine andere für 
die vorgesehenen Prüfungsaufgaben ausreichende technische Qualifikation 
verfügen,

 – über eine mindestens einjährige Erfahrung mit der Herstellung, dem Zusam
menbau, dem Betrieb oder der Instandhaltung der zu prüfenden Anlagen 
oder Anlagenkomponenten im Sinne dieses Abschnitts verfügen und

 – ihre Kenntnisse über Explosionsgefährdungen durch Teilnahme an Schu
lungen oder Unterweisungen auf aktuellem Stand halten.

Für besondere Prüfaufgaben bei Geräten, Schutzsystemen und Sicherheits, 
Kontroll oder Regelvorrichtungen ist darüber hinaus eine behördliche Anerken
nung der Person erforderlich (Anhang 2, Abschnitt 3, Nr. 3.2 und 4.2 BetrSichV).
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Prüffristen überwachungsbedürftiger Anlagen

Der Betreiber der Anlage legt die Prüffristen auf der Basis einer Gefährdungsbe
urteilung fest. Die Festlegung der Prüffrist wird in der Regel von der ZÜS über
prüft. Die in der Verordnung vorgesehenen Höchstfristen dürfen der Betreiber 
und die ZÜS nicht überschreiten (s. a. die Tabelle).

Auszug überwachungsbedürf-
tige Anlage (durch ZÜS)

Höchstfristen, exemplarisch

Druckanlagen (allgemein) 10 Jahre

Anlagenteil (Dampfkessel) 1, 3, 9 Jahre (äußere Prüfung, innere 
Prüfung, Festigkeitsprüfung)

Anlagenteil (Druckbehälter) 2, 5, 10 Jahre (äußere Prüfung, innere 
Prüfung, Festigkeitsprüfung)

Anlagenteil (Rohrleitungen) 5 Jahre (äußere Prüfung und Festig
keitsprüfung)

Flaschen für Atemschutzgeräte 5 Jahre (äußere Prüfung, innere Prü
fung, Festigkeitsprüfung)
2,5 Jahre (Flaschen in Tauchgeräten)
(äußere und innere Prüfung, 5 Jahre 
Festigkeitsprüfung)

Kälte und Wärmepumpenanlagen 5 oder 10 Jahre (Fluidgruppe 1 oder 2)

Gasfüllanlagen 5 Jahre oder 10 Jahre

Aufzugsanlagen (Hauptprüfung) 2 Jahre

Aufzugsanlagen (Zwischenprüfung) 2 Jahre (zwischen zwei Hauptprüfungen)

Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen (Prüfung an Anlagen 
nach § 18 Absatz 1 Nummer 3 bis 8)

6 Jahre („Gesamtanlage“)

Folgende Einflussfaktoren sind gemäß „Leitfaden zur Ermittlung der Prüffristen“ 
(EK ZÜS) sowie TRBS 1201 Teil 2 Pkt. 11 wichtig:

 – Auslegung und Fertigung

 – Dokumentierte Qualität

 – Betriebsbedingte Einflüsse auf die Lebensdauer

Unter definierten Randbedingungen kann der Arbeitgeber ein Instandhaltungs
konzept (bei bestimmten Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen) oder 
ein Prüfkonzept (bei Druckanlagen) bzw. ein Prüfprogramm (bei Rohrleitungen) 
erarbeiten und damit Prüferleichterungen und Ersatzprüfungen festlegen. Vor
aussetzung ist, dass damit eine gleichwertige sicherheitstechnische Aussage 
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getroffen werden kann. Das Konzept muss von einer ZÜS überprüft und bestätigt 
werden.

Prüfvorschriften für „bestimmte Arbeitsmittel“

In Anhang 3 der Betriebssicherheitsverordnung sind „bestimmte Anlagen“ auf
geführt, die nicht überwachungsbedürftig im Sinne von Anhang 2 sind, aber 
dennoch besonderen Prüfanforderungen unterliegen:

 – Krane

 – Flüssiggasanlagen

 – Maschinentechnische Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik

Diese sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme, vor Wiederinbetriebnahme nach 
prüfpflichtigen Änderungen und wiederkehrend in festgelegten Zeitabständen 
durch Prüfsachverständige oder „befähigte Personen“ zu überprüfen. 

Prüfsachverständige für „bestimmte Arbeitsmittel“

Der Begriff „Prüfsachverständiger“ ist im Baurecht eine eingeführte Bezeich
nung. Im Sinne der BetrSichV müssen Prüfsachverständige zusätzlich zu den 
Anforderungen an „zur Prüfung befähigte Personen“ nach § 2 (6) BetrSichV die 
folgenden Voraussetzungen nachweisen können:

 – eine abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur haben oder vergleichbare 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Fachrichtung aufweisen, auf die sich 
ihre Tätigkeit bezieht,

 – mindestens drei Jahre Erfahrung in der Konstruktion, dem Bau, der Instand
haltung oder der Prüfung der betreffenden Anlagen haben und davon min
destens ein halbes Jahr an der Prüftätigkeit eines Prüfsachverständigen 
beteiligt gewesen sein,

 – mit der Betriebsweise der Anlagen vertraut sein,

 – ausreichende Kenntnisse über die einschlägigen Vorschriften und Regeln besitzen,

 – über die für die Prüfung erforderlichen Einrichtungen und Unterlagen ver
fügen und

 – ihre fachlichen Kenntnisse auf aktuellem Stand halten.

Besonderheit bei Medizinprodukten

Auch aktive nicht implantierbare Medizinprodukte sind in erster Linie Arbeits
mittel gemäß Betriebssicherheitsverordnung. Somit gelten die Forderungen der 
BetrSichV, des Arbeitsschutzgesetzes und der Unfallverhütungsvorschriften 
auch für diese Art von Medizinprodukten. Spezielle Regeln dazu finden sich in 
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der MedizinprodukteBetreiberverordnung, bei der im Anwendungsbereich in 
§ 1 Abs. 3 MPBetreibV Folgendes definiert ist:
„Die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes sowie die Rechtsvorschriften, die 
aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes erlassen wurden …, sowie Unfallverhü-
tungsvorschriften bleiben unberührt.“
Vorrangiges gemeinsames Schutzziel beider Verordnungen ist die sichere Ver
wendung von Arbeitsmitteln (hier Medizinprodukten) in einer Gesundheitsein
richtung (vgl. Abbildung 1).

Abb. 1: Abgrenzung der wesentlichen Forderungen aus BetrSichV und 
MP BetreibV
Die speziellen Forderungen der MPBetreibV – auch im Kontext der Berück
sichtigung der Herstellerempfehlungen zur Instandhaltung von Medizinpro
dukten – haben Einfluss auf das Verständnis der Inhalte und Ergebnisse einer 
festzulegenden Instandhaltungsstrategie in medizinischtechnischen Bereichen. 
Diese findet ergänzend ihre rückführbare Dokumentation in den Gefährdungs
beurteilungen gemäß BetrSichV wie auch in den nach MPBetreibV geforder
ten Bestandverzeichnissen (§ 13 MPBetreibV), Medizinproduktebüchern (§ 12 
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MPBetreibV) und in den besonderen Prüfungen wie Sicherheitstechnischen 
Kontrollen (§11 MPBetreibV).5

Unfall- und Schadensanzeige

Der Arbeitgeber hat bei überwachungsbedürftigen Anlagen und bei bestimmten 
Arbeitsmitteln nach Anhang 3 (Krane, bestimmte Füllanlagen, maschinentech
nische Anlagen der Veranstaltungstechnik) der zuständigen Behörde folgende 
Ereignisse unverzüglich anzuzeigen:

1. jeden Unfall, bei dem ein Mensch getötet oder erheblich verletzt worden 
ist, und

2. jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Einrich
tungen versagt haben.

Ausschuss für Betriebssicherheit

Der Ausschuss zur Betriebssicherheit hat unter anderem die Aufgabe, Tech
nische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) zu erarbeiten. Diese werden fort
laufend aktualisiert und dem aktuellen Stand der BetrSichV angepasst. Alle 
bisherigen Technischen Regeln (auch berufsgenossenschaftliche Vorschriften, 
Unfallverhütungsvorschriften) können weiterhin als Erkenntnisquelle genutzt 
werden, wenn sie den Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung bzw. 
den TRBS nicht widersprechen. Rechtlich bindend und gültig ist jeweils nur 
die amtliche Fassung der TRBS, die im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) 
veröffentlicht ist (vgl. www.baua.de).

Mehr Eigenverantwortung – mehr Freiräume

Die Betriebssicherheitsverordnung stärkt die Eigenverantwortung der Betriebe. 
Arbeitgeber erhalten Freiräume, die Organisation in ihrem Unternehmen nach 
sicherheitsrelevanten und ökonomischen Überlegungen zu optimieren. So 
haben sie seit 2008 uneingeschränkt die Freiheit, zwischen mehreren Zuge
lassenen Überwachungsstellen zu wählen. Auch die Auswahl der „befähigten“ 
oder „fachkundigen“ Person liegt in der Verantwortung der Arbeitgeber, aller
dings auch die Überprüfung der Qualifikationsvoraussetzungen für diese Perso
nen. Abgesehen von gesetzlichen Höchstfristen gibt es keine starren Prüffristen 
mehr. Der Arbeitgeber ermittelt selbst die Prüffristen für seine Arbeitsmittel inkl. 
der überwachungsbedürftigen Anlagen (Höchstfristen) auf der Grundlage der 
Gefährdungsbeurteilung.

5 Quelle: S. Schroll, T. Jacob; weiterführende Informationen: www.tuv.com/mcs
 MedizinprodukteBetreiberverordnung – MPBetreibV – vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3396), 

zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21. April 2021 (BGBl. I S. 833)

https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS.html
https://www.tuv.com/mcs
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Die Maßnahmen auf die individuelle Betriebsweise der Anlagen abzustellen, 
bietet Möglichkeiten für sicherheitsgerechte und effiziente Lösungen. Gefähr
dungsbeurteilungen, Prüfkonzepte, Prüfprogramme und Instandhaltungskon
zepte werden künftig insbesondere in großen Industrieunternehmen eine noch 
größere Rolle spielen. Alle Arbeitgeber sind gut beraten, ihre innerbetriebliche 
Arbeitsschutzorganisation auf den Prüfstand zu stellen und alle Maßnahmen 
nachvollziehbar zu dokumentieren.
Die Freiräume auf der einen Seite bedeuten selbstverständlich auch mehr Ver
antwortung und damit Haftungsrisiken auf der anderen Seite. Insbesondere 
wegen der persönlichen Haftung der verantwortlichen Personen (z. B. Vorstand, 
Geschäftsführung) und im Interesse der Sicherheit aller Beschäftigten muss die 
Betriebssicherheitsverordnung und das Gesetz über überwachungsbedürftige 
Anlagen in jedem deutschen Unternehmen mit hoher Priorität „gerichtsfest“ 
umgesetzt werden.
Antonius Spier (Hrsg.)
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstraße 56
12103 Berlin
www.tuv.com 
antonius.spier@de.tuv.com

Meine Empfehlung:
Wenn Sie mehr zur betrieblichen Sicherheit erfahren wollen, finden Sie hier 
weiterführende Onlineseminare und Webinare:

www.tuv.com/industrie-webinare2024

Einführung

https://www.tuv.com/germany/de/
mailto:antonius.spier@de.tuv.com
https://www.tuv.com/germany/de/druckger%c3%a4terichtlinie.html#webinare24


22

Einführung



Produktsicherheitsgesetz ProdSG

23

P
ro

d
S

G

Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem 
Markt
(Produktsicherheitsgesetz – ProdSG)
vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146)

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden, wenn im Rahmen einer Geschäftstätigkeit 
Produkte auf dem Markt bereitgestellt, ausgestellt oder erstmals verwendet 
werden.
(2) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf
1. Antiquitäten,
2. gebrauchte Produkte, die vor ihrer Verwendung instandgesetzt oder wieder-

aufgearbeitet werden müssen, sofern der Wirtschaftsakteur denjenigen, an 
den sie abgegeben werden, darüber ausreichend unterrichtet,

3. Produkte, die ihrer Bauart nach ausschließlich zur Verwendung für militäri-
sche Zwecke bestimmt sind,

4. Lebensmittel, Futtermittel, lebende Pflanzen und Tiere, Erzeugnisse 
menschlichen Ursprungs und Erzeugnisse von Pflanzen und Tieren, die 
unmittelbar mit ihrer künftigen Reproduktion zusammenhängen,

5. Medizinprodukte im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 
2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 
über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verord-
nung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. 
L 117 vom 5.5.2017, S. 1; L 117 vom 3.5.2019, S. 9; L 334 vom 27.12.2019, 
S. 165), die durch die Verordnung (EU) 2020/561 (ABl. L 130 vom 24.4.2020, 
S. 18) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sowie im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und 
zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG und des Beschlusses 2010/227/EU 
der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176; L 117 vom 3.5.2019, 
S. 11; L 334 vom 27.12.2019, S. 167) in der jeweils geltenden Fassung,
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6. Umschließungen, wie ortsbewegliche Druckgeräte, Verpackungen und 
Tanks, für die Beförderung gefährlicher Güter, soweit diese verkehrsrechtli-
chen Vorschriften unterliegen, und

7. Pflanzenschutzmittel im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Okto-
ber 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. 
L 309 vom 24.11.2009, S. 1; L 45 vom 18.2.2020, S. 81), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2019/1009 (ABl. L 170 vom 25.6.2019, S. 1) geändert 
worden ist.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden, soweit
1. es in anderen Rechtsvorschriften spezielle Bestimmungen zu den von die-

sem Gesetz erfassten Produkten gibt und
2. diese anderen Rechtsvorschriften bestimmte Aspekte der Bereitstellung auf 

dem Markt konkreter regeln.
(4) Dieses Gesetz findet im Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkom-
mens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) 
auch in der ausschließlichen Wirtschaftszone Anwendung.

§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet
1. Akkreditierung die Bestätigung durch eine nationale Akkreditierungsstelle, 

dass eine Konformitätsbewertungsstelle die in harmonisierten Normen fest-
gelegten Anforderungen und gegebenenfalls zusätzliche Anforderungen, 
einschließlich solcher in relevanten sektoralen Akkreditierungssystemen, 
erfüllt, um eine spezielle Konformitätsbewertungstätigkeit durchzuführen,

2. Ausstellen das Aufstellen oder Vorführen von Produkten zu Zwecken der 
Werbung,

3. Aussteller jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt ausstellt,
4. Bereitstellung auf dem Unionsmarkt jede entgeltliche oder unentgeltliche 

Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwendung 
auf dem Unionsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit,

5. bestimmungsgemäße Verwendung
a) die Verwendung, für die ein Produkt nach den Angaben derjenigen Per-

son, die es in den Verkehr bringt, vorgesehen ist oder
b) die übliche Verwendung, die sich aus der Bauart und der Ausführung 

des Produkts ergibt,
6. Bevollmächtigter jede in der Europäischen Union ansässige natürliche oder 

juristische Person, die vom Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in seinem 
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Namen bestimmte Aufgaben in Erfüllung der einschlägigen Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Anforderungen 
dieses Gesetzes wahrzunehmen,

7. CE-Kennzeichnung die Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklärt, 
dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmo-
nisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union festgelegt sind, die 
die Anbringung der CE-Kennzeichnung vorschreiben,

8. Einführer jede in der Europäischen Union ansässige natürliche oder juristi-
sche Person, die ein Produkt einführt,

9. Einfuhr die erstmalige Bereitstellung eines Produktes aus einem Drittstaat 
auf dem Unionsmarkt; dabei werden gebrauchte Produkte wie neue Pro-
dukte behandelt,

10. ernstes Risiko, dass ein Produkt ein Risiko birgt, bei dem das Verhältnis 
zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gefahr, die einen Schaden 
verursacht, und der Schwere des Schadens auf der Grundlage einer Risiko-
bewertung und unter Berücksichtigung der normalen und vorhersehbaren 
Verwendung des Produkts ein rasches Eingreifen der Marktüberwachungs-
behörden erforderlich macht, auch wenn das Risiko keine unmittelbare Aus-
wirkung hat,

11. Fulfilment-Dienstleister jede natürliche oder juristische Person, die im Rah-
men einer Geschäftstätigkeit mindestens zwei der folgenden Dienstleis-
tungen anbietet: Lagerhaltung, Verpackung, Adressierung und Versand 
von Produkten, an denen sie kein Eigentumsrecht hat, ausgenommen 
Postdienste im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 97/67/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über 
gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Post-
dienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität (ABl. L 
15 vom 21.1.1998, S. 14; L 23 vom 30.1.1998, S. 39), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2008/6/EG (ABl. L 52 vom 27.2.2008, S. 3) geändert worden ist, 
Paketzustelldienste im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 
2018/644 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. April 2018 
über grenzüberschreitende Paketzustelldienste (ABl. L 112 vom 2.5.2018, 
S. 19) und alle sonstigen Postdienste oder Frachtverkehrsdienstleistungen,

12. GS-Stelle eine Konformitätsbewertungsstelle, der von der Befugnis erteilen-
den Behörde die Befugnis erteilt wurde, das GS-Zeichen zuzuerkennen,

13. Händler jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein 
Produkt auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers und des 
Einführers,

14. harmonisierte Norm eine Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 Buch-
stabe c der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments 



ProdSG Produktsicherheitsgesetz

26

und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur 
Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates 
und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12), die durch die Richtlinie (EU) 
2015/1535 (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1) geändert worden ist,

15. Hersteller jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt 
oder entwickeln oder herstellen lässt und dieses Produkt in ihrem eigenen 
Namen oder unter ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet; als Hersteller 
gilt auch jeder, der
a) geschäftsmäßig seinen Namen, seine Handelsmarke oder ein anderes 

unterscheidungskräftiges Kennzeichen an einem Produkt anbringt und 
sich dadurch als Hersteller ausgibt oder

b) ein Produkt wiederaufarbeitet oder die Sicherheitseigenschaften eines 
Verbraucherprodukts beeinflusst und dieses anschließend auf dem 
Markt bereitstellt,

16. Inverkehrbringen die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem Uni-
onsmarkt,

17. Konformitätsbewertung das Verfahren zur Bewertung, ob spezifische Anfor-
derungen an ein Produkt, ein Verfahren, eine Dienstleistung, ein System, 
eine Person oder eine Stelle erfüllt worden sind,

18. Konformitätsbewertungsstelle eine Stelle, die Konformitätsbewertungstätig-
keiten einschließlich Kalibrierungen, Prüfungen, Zertifizierungen und Inspek-
tionen durchführt,

19. notifizierte Stelle eine Konformitätsbewertungsstelle,
a) der die Befugnis erteilende Behörde die Befugnis erteilt hat, Konfor-

mitätsbewertungsaufgaben nach den Rechtsverordnungen nach § 8 
Absatz 1, die erlassen wurden, um Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union umzusetzen oder durchzuführen, wahrzunehmen, und die von der 
Befugnis erteilenden Behörde der Europäischen Kommission und den 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union notifiziert worden ist 
oder

b) die der Europäischen Kommission und den anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum auf Grund eines europäischen Rechtsaktes als 
notifizierte Stelle mitgeteilt worden ist,

20. Notifizierung die Mitteilung der Befugnis erteilenden Behörde an die Euro-
päische Kommission und die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
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Union, dass eine Konformitätsbewertungsstelle Konformitätsbewertungs-
aufgaben gemäß den nach § 8 Absatz 1 zur Umsetzung oder Durchführung 
von Rechtsvorschriften der Europäischen Union erlassenen Rechtsverord-
nungen wahrnehmen kann,

21. Produkt eine Ware, ein Stoff oder ein Gemisch, das durch einen Fertigungs-
prozess hergestellt worden ist,

22. Risiko die Kombination aus der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gefahr, die 
einen Schaden verursacht, und der Schwere des möglichen Schadens,

23. Rücknahme vom Markt jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass 
ein in der Lieferkette befindliches Produkt auf dem Unionsmarkt bereitge-
stellt wird,

24. Rückruf jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rückgabe eines dem End-
nutzer bereits bereitgestellten Produkts abzielt,

25. Verbraucherprodukt ein neues, gebrauchtes oder wiederaufgearbeitetes 
Produkt, das für Verbraucherinnen und Verbraucher bestimmt ist oder unter 
Bedingungen, die nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar sind, von Ver-
braucherinnen und Verbrauchern verwendet werden kann, selbst wenn es 
nicht für diese bestimmt ist; als Verbraucherprodukt gilt auch ein Produkt, 
das der Verbraucherin oder dem Verbraucher im Rahmen einer Dienstleis-
tung zur Verfügung gestellt wird,

26. verwendungsfertig, wenn ein Produkt bestimmungsgemäß verwendet wer-
den kann, ohne dass weitere Teile eingefügt werden müssen; verwendungs-
fertig ist ein Produkt auch, wenn
a) alle Teile, aus denen es zusammengesetzt werden soll, zusammen von 

einer Person in den Verkehr gebracht werden,
b) es nur noch aufgestellt oder angeschlossen werden muss oder
c) es ohne die Teile in den Verkehr gebracht wird, die üblicherweise geson-

dert beschafft und bei der bestimmungsgemäßen Verwendung einge-
fügt werden,

27. vorhersehbare Verwendung die Verwendung eines Produkts in einer Weise, 
die von derjenigen Person, die es in den Verkehr bringt, nicht vorgesehen, 
jedoch nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar ist,

28. Wirtschaftsakteur der Hersteller, Bevollmächtigte, Einführer, Händler, Ful-
filment-Dienstleister oder jede andere natürliche oder juristische Person, 
die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Produkten, 
deren Bereitstellung auf dem Markt oder deren Inbetriebnahme gemäß den 
einschlägigen Rechtsvorschriften unterliegt.
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Abschnitt 2 
Voraussetzungen für die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt 
sowie für das Ausstellen von Produkten

§ 3 Allgemeine Anforderungen an die Bereitstellung von Produkten auf 
dem Markt
(1) Sofern ein Produkt einer oder mehreren Rechtsverordnungen nach § 8 
Absatz 1 unterliegt, darf es nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn es
1. die in den Rechtsverordnungen vorgesehenen Anforderungen erfüllt und
2. die Sicherheit und Gesundheit von Personen oder sonstige in den Rechts-

verordnungen nach § 8 Absatz 1 aufgeführte Rechtsgüter bei bestimmungs-
gemäßer oder vorhersehbarer Verwendung nicht gefährdet.

(2) Ein Produkt darf, sofern es nicht Absatz 1 unterliegt, nur auf dem Markt 
bereitgestellt werden, wenn es bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer 
Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefährdet. Bei 
der Beurteilung, ob ein Produkt der Anforderung nach Satz 1 entspricht, sind 
insbesondere zu berücksichtigen:
1. die Eigenschaften des Produkts einschließlich seiner Zusammensetzung, 

seine Verpackung, die Anleitungen für seinen Zusammenbau, die Installa-
tion, die Wartung und die Gebrauchsdauer,

2. die Einwirkungen des Produkts auf andere Produkte, soweit zu erwarten ist, 
dass es zusammen mit anderen Produkten verwendet wird,

3. die Aufmachung des Produkts, seine Kennzeichnung, die Warnhinweise, die 
Gebrauchs- und Bedienungsanleitung, die Angaben zu seiner Beseitigung 
sowie alle sonstigen produktbezogenen Angaben oder Informationen,

4. die Gruppen von Verwendern, die bei der Verwendung des Produkts stärker 
gefährdet sind als andere.

Die Möglichkeit, einen höheren Sicherheitsgrad zu erreichen, oder die Verfüg-
barkeit anderer Produkte, die ein geringeres Risiko darstellen, ist kein ausrei-
chender Grund, ein Produkt als gefährlich anzusehen.
(3) Wenn der Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen erst durch 
die Art der Aufstellung eines Produkts gewährleistet wird, ist hierauf bei der 
Bereitstellung auf dem Markt ausreichend hinzuweisen, sofern in den Rechts-
verordnungen nach § 8 keine anderen Regelungen vorgesehen sind.
(4) Sind bei der Verwendung, Ergänzung oder Instandhaltung eines Produkts 
bestimmte Regeln zu beachten, um den Schutz der Sicherheit und Gesundheit 
von Personen zu gewährleisten, so ist bei der Bereitstellung auf dem Markt eine 
Gebrauchs- und Bedienungsanleitung für das Produkt in deutscher Sprache 
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mitzuliefern, sofern in den Rechtsverordnungen nach § 8 keine anderen Rege-
lungen vorgesehen sind.
(5) Ein Produkt, das die Anforderungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht 
erfüllt, darf nur dann ausgestellt werden, wenn der Aussteller deutlich darauf 
hinweist, dass es diese Anforderungen nicht erfüllt und erst erworben werden 
kann, wenn die entsprechende Übereinstimmung hergestellt ist. Bei einer Vor-
führung dieser Produkte sind die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz der 
Sicherheit und Gesundheit von Personen zu treffen.

§ 4 Harmonisierte Normen
(1) Bei der Beurteilung, ob ein Produkt den Anforderungen nach § 3 Absatz 1 
oder Absatz 2 entspricht, können harmonisierte Normen zugrunde gelegt wer-
den.
(2) Bei einem Produkt, das harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, oder Teilen dieser Nor-
men entspricht, wird vermutet, dass es den Anforderungen nach § 3 Absatz 1 
oder Absatz 2 genügt, soweit diese Anforderungen von den betreffenden Nor-
men oder von Teilen dieser Normen abgedeckt sind.
(3) Ist die Marktüberwachungsbehörde der Auffassung, dass eine harmonisierte 
Norm den von ihr abgedeckten Anforderungen nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 2 
nicht vollständig entspricht, so unterrichtet sie hiervon unter Angabe der Gründe 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin überprüft die Vollständigkeit und Schlüssig-
keit der eingegangenen Meldungen und informiert den Ausschuss für Produkt-
sicherheit. Sie leitet die Meldungen dem zuständigen Bundesministerium zur 
Weitergabe an die Europäische Kommission zu.

§ 5 Normen und andere technische Spezifikationen
(1) Bei der Beurteilung, ob ein Produkt den Anforderungen nach § 3 Absatz 2 
entspricht, können Normen und andere technische Spezifikationen zugrunde 
gelegt werden.
(2) Bei einem Produkt, das Normen oder anderen technischen Spezifikationen, 
die vom Ausschuss für Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstellen von 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Minis-
terialblatt bekannt gegeben worden sind, oder Teilen von diesen entspricht, 
wird vermutet, dass es den Anforderungen nach § 3 Absatz 2 genügt, soweit 
diese Anforderungen von den betreffenden Normen oder anderen technischen 
Spezifikationen oder deren Teilen abgedeckt sind.
(3) Ist die Marktüberwachungsbehörde der Auffassung, dass eine Norm oder 
eine andere technische Spezifikation den von ihr abgedeckten Anforderungen 
nach § 3 Absatz 2 nicht vollständig entspricht, so unterrichtet sie hiervon unter 
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Angabe der Gründe die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 
Diese informiert den Ausschuss für Produktsicherheit, der die Ermittlung der 
Norm oder der technischen Spezifikation überprüft. Wenn die Norm oder die 
technische Spezifikation den Anforderungen nach § 3 Absatz 1 nicht oder nicht 
vollständig entspricht, wird die Veröffentlichung der Norm oder der technischen 
Spezifikation eingeschränkt oder rückgängig gemacht.

§ 6 Zusätzliche Anforderungen an die Bereitstellung von Verbraucher
produkten auf dem Markt
(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer haben jeweils im 
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit bei der Bereitstellung eines Verbraucherpro-
dukts auf dem Markt
1. der Verbraucherin oder dem Verbraucher die Informationen zur Verfügung 

zu stellen, die diese oder dieser benötigt, um die Risiken, die mit dem 
Verbraucherprodukt während der üblichen oder vernünftigerweise vorher-
sehbaren Gebrauchsdauer verbunden sind und die ohne entsprechende 
Hinweise nicht unmittelbar erkennbar sind, beurteilen und sich gegen sie 
schützen zu können,

2. den Namen und die Kontaktanschrift des Herstellers oder, sofern dieser 
nicht im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, den Namen und die 
Kontaktanschrift des Bevollmächtigten oder des Einführers anzubringen,

3. eindeutige Kennzeichnungen zur Identifikation des Verbraucherprodukts 
anzubringen.

Die Angaben nach Satz 1 Nummer 2 und 3 sind auf dem Verbraucherprodukt 
oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dessen Verpackung anzubringen. Aus-
nahmen von den Verpflichtungen nach Satz 1 Nummer 2 und 3 sind zulässig, 
wenn es vertretbar ist, diese Angaben wegzulassen, insbesondere weil sie 
der Verbraucherin oder dem Verbraucher bereits bekannt sind, oder weil es 
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre, sie anzubringen.
(2) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer haben jeweils im 
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Vorkehrungen für geeignete Maßnahmen zur 
Vermeidung von Risiken zu treffen, die mit dem Verbraucherprodukt, das sie 
auf dem Markt bereitgestellt haben, verbunden sein können; die Maßnahmen 
müssen den Produkteigenschaften angemessen sein und können bis zur Rück-
nahme, zu angemessenen und wirksamen Warnungen und zum Rückruf rei-
chen.
(3) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer haben jeweils im 
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit bei den auf dem Markt bereitgestellten Ver-
braucherprodukten
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1. Stichproben durchzuführen,
2. Beschwerden zu prüfen und, falls erforderlich, ein Beschwerdebuch zu füh-

ren sowie
3. die Händler über weitere das Verbraucherprodukt betreffende Maßnahmen 

zu unterrichten.
Welche Stichproben geboten sind, hängt vom Grad des Risikos ab, das mit den 
Produkten verbunden ist, und von den Möglichkeiten, das Risiko zu vermeiden.
(4) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer haben nach Maßgabe 
von Anhang I der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 11 
vom 15.1.2002, S. 4), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 596/2009 (ABl. 
L 188 vom 18.7.2009, S. 14) geändert worden ist, jeweils unverzüglich die an 
ihrem Geschäftssitz zuständige Marktüberwachungsbehörde zu unterrichten, 
wenn sie wissen oder auf Grund der ihnen vorliegenden Informationen oder 
ihrer Erfahrung wissen müssen, dass ein Verbraucherprodukt, das sie auf dem 
Markt bereitgestellt haben, ein Risiko für die Sicherheit und Gesundheit von Per-
sonen darstellt; insbesondere haben sie die Marktüberwachungsbehörde über 
die Maßnahmen zu unterrichten, die sie zur Vermeidung dieses Risikos getroffen 
haben. Die Marktüberwachungsbehörde unterrichtet unverzüglich die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin über den Sachverhalt, insbeson-
dere bei Rückrufen. Eine Unterrichtung nach Satz 1 darf nicht zur strafrechtlichen 
Verfolgung des Unterrichtenden oder für ein Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten gegen den Unterrichtenden verwendet werden.
(5) Der Händler hat dazu beizutragen, dass nur sichere Verbraucherprodukte 
auf dem Markt bereitgestellt werden. Er darf insbesondere kein Verbraucherpro-
dukt auf dem Markt bereitstellen, von dem er weiß oder auf Grund der ihm vor-
liegenden Informationen oder seiner Erfahrung wissen muss, dass es nicht den 
Anforderungen nach § 3 entspricht. Absatz 4 gilt für den Händler entsprechend.
(6) Der Fulfilment-Dienstleister hat dazu beizutragen, dass nur sichere Verbrau-
cherprodukte an die Verbraucherin oder den Verbraucher gelangen. Er darf 
insbesondere kein Verbraucherprodukt weitergeben, von dem er weiß oder auf 
Grund der ihm vorliegenden Informationen oder seiner Erfahrung wissen muss, 
dass es nicht den Anforderungen nach § 3 entspricht. Absatz 4 gilt für Fulfilment-
Dienstleister entsprechend.

§ 7 CEKennzeichnung
(1) Für die CE-Kennzeichnung gelten die allgemeinen Grundsätze nach Arti-
kel 30 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rats vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30), 
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die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1020 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, 
S. 1) geändert worden ist.
(2) Es ist verboten, ein Produkt auf dem Markt bereitzustellen,
1. wenn das Produkt, seine Verpackung oder ihm beigefügte Unterlagen mit 

der CE-Kennzeichnung versehen sind, ohne dass die Rechtsverordnungen 
nach § 8 Absatz 1 oder andere Rechtsvorschriften dies vorsehen oder ohne 
dass die Anforderungen der Absätze 3 bis 5 erfüllt sind, oder

2. das nicht mit der CE-Kennzeichnung versehen ist, obwohl eine Rechtsver-
ordnung nach § 8 Absatz 1 oder eine andere Rechtsvorschrift ihre Anbrin-
gung vorschreibt.

(3) Sofern eine Rechtsverordnung nach § 8 Absatz 1 oder eine andere Rechts-
vorschrift nichts Anderes vorsieht, muss die CE-Kennzeichnung sichtbar, lesbar 
und dauerhaft auf dem Produkt oder seinem Typenschild angebracht sein. Falls 
die Art des Produkts dies nicht zulässt oder nicht rechtfertigt, wird die CE-Kenn-
zeichnung auf der Verpackung angebracht sowie auf den Begleitunterlagen, 
sofern entsprechende Unterlagen vorgeschrieben sind.
(4) Nach der CE-Kennzeichnung steht die Kennnummer der notifizierten Stelle 
nach § 2 Nummer 19, soweit die notifizierte Stelle in der Phase der Fertigungs-
kontrolle tätig war. Die Kennnummer ist entweder von der notifizierten Stelle 
selbst anzubringen oder vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten nach 
den Anweisungen der notifizierten Stelle.
(5) Die CE-Kennzeichnung muss angebracht werden, bevor das Produkt in den 
Verkehr gebracht wird. Nach der CE-Kennzeichnung und gegebenenfalls nach 
der Kennnummer kann ein Piktogramm oder ein anderes Zeichen stehen, das 
auf ein besonderes Risiko oder eine besondere Verwendung hinweist.

§ 8 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
(1) Die Bundesministerien des Innern, für Bau und Heimat, für Wirtschaft und 
Energie, für Arbeit und Soziales, der Verteidigung, für Ernährung und Landwirt-
schaft, für Verkehr und digitale Infrastruktur und für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit werden ermächtigt, jeweils für Produkte in ihrem Zustän-
digkeitsbereich im Einvernehmen mit den anderen zuvor genannten Bundes-
ministerien Rechtsverordnungen zu erlassen. Rechtsverordnungen nach Satz 1 
bedürfen der Anhörung des Ausschusses für Produktsicherheit und der Zustim-
mung des Bundesrates. Rechtsverordnungen nach Satz 1 dürfen erlassen wer-
den zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen, zum Schutz der 
Umwelt und sonstiger Rechtsgüter vor Risiken, die von Produkten ausgehen, 
insbesondere auch um Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarun-
gen zu erfüllen oder um die von der Europäischen Union erlassenen Rechts-
vorschriften umzusetzen oder durchzuführen. Durch diese Rechtsverordnungen 
können geregelt werden:
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1. Anforderungen an
a) die Beschaffenheit von Produkten,
b) die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt,
c) das Ausstellen von Produkten,
d) die erstmalige Verwendung von Produkten,
e) die Kennzeichnung von Produkten,
f) Konformitätsbewertungsstellen,

2. produktbezogene Aufbewahrungs- und Mitteilungspflichten und
3. Handlungspflichten von Konformitätsbewertungsstellen.
Die Rechtsverordnungen können auch die mit Satz 3 Nummer 1 bis 3 verbun-
denen behördlichen Maßnahmen und Zuständigkeiten regeln, die erforderlich 
sind, um die von der Europäischen Union erlassenen Rechtsakte umzusetzen 
oder durchzuführen.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung die Beschränkung sowie das Verbot der Bereitstellung 
von Produkten zu regeln, die ein hohes Risiko für die Sicherheit oder Gesundheit 
von Personen, für Tiere, für Pflanzen, für den Boden, für das Wasser, für die 
Atmosphäre oder für bedeutende Sachwerte darstellen.
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung für einzelne Produktbereiche zu bestimmen, dass 
eine Stelle, die Aufgaben der Konformitätsbewertung oder der Bewertung 
und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Produkten wahrnimmt, für 
den Nachweis der an sie gestellten rechtlichen Anforderungen eine von einer 
nationalen Akkreditierungsstelle ausgestellte Akkreditierungsurkunde vorlegen 
muss. In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 kann auch vorgesehen werden, 
die Überwachung der Tätigkeit der Stellen für einzelne Produktbereiche der 
Deutschen Akkreditierungsstelle zu übertragen. Sofern die Bundesregierung 
keine Rechtsverordnung nach Satz 1 erlassen hat, werden die Landesregierun-
gen ermächtigt, eine solche Rechtsverordnung zu erlassen.
(4) Rechtsverordnungen nach Absatz 1, 2 oder 3 können in dringenden Fällen, 
insbesondere wenn es zur unverzüglichen Umsetzung oder Durchführung von 
Rechtsakten der Europäischen Union erforderlich ist, ohne Zustimmung des 
Bundesrates erlassen werden; sie treten spätestens sechs Monate nach ihrem 
Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann nur mit Zustimmung des Bun-
desrates verlängert werden.
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Abschnitt 3 
Bestimmungen über die Befugnis erteilende Behörde

§ 9 Aufgaben der Befugnis erteilenden Behörde
(1) Die Befugnis erteilende Behörde erteilt Konformitätsbewertungsstellen auf 
Antrag die Befugnis, bestimmte Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzufüh-
ren. Sie ist zuständig für die Einrichtung und Durchführung der dazu erforder-
lichen Verfahren. Sie ist auch zuständig für die Einrichtung und Durchführung 
der Verfahren, die zur Überwachung der Konformitätsbewertungsstellen erfor-
derlich sind, denen sie die Befugnis zur Durchführung bestimmter Konformitäts-
bewertungstätigkeiten erteilt hat.
(2) Die Befugnis erteilende Behörde führt die Notifizierung von Konformitätsbe-
wertungsstellen, denen sie eine Befugnis erteilt hat, durch.
(3) Die Befugnis erteilende Behörde überwacht, ob die Konformitätsbewer-
tungsstellen, denen sie die Befugnis zur Durchführung bestimmter Konfor-
mitätsbewertungstätigkeiten erteilt hat, die Anforderungen erfüllen und ihren 
gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen. Sie trifft die notwendigen Anordnun-
gen zur Beseitigung festgestellter Mängel oder zur Verhütung künftiger Verstöße.
(4) Die Befugnis erteilende Behörde übermittelt der zuständigen Marktüberwa-
chungsbehörde auf Anforderung die Informationen, die für deren Aufgabener-
füllung erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere die Befugniserteilungs-
bescheide und sonstige Informationen, die Einfluss auf die Durchführung der 
Konformitätsbewertungsverfahren haben.

§ 10 Anforderungen an die Befugnis erteilende Behörde
(1) Die Länder haben die Befugnis erteilende Behörde so einzurichten, dass es 
zu keinerlei Interessenkonflikt mit den Konformitätsbewertungsstellen kommt; 
insbesondere darf die Befugnis erteilende Behörde weder Tätigkeiten, die Kon-
formitätsbewertungsstellen durchführen, noch Beratungsleistungen auf einer 
gewerblichen oder wettbewerblichen Basis anbieten oder erbringen.
(2) Bedienstete der Befugnis erteilenden Behörde, die die Begutachtung einer 
Konformitätsbewertungsstelle durchgeführt haben, dürfen nicht mit der Ent-
scheidung über die Erteilung der Befugnis, als Konformitätsbewertungsstelle 
tätig werden zu dürfen, betraut werden.
(3) Der Befugnis erteilenden Behörde muss kompetentes Personal in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung stehen, so dass sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß 
wahrnehmen kann.

§ 11 Befugnisse der Befugnis erteilenden Behörde
(1) Die Befugnis erteilende Behörde kann von den Konformitätsbewertungs-
stellen, denen sie die Befugnis zur Durchführung bestimmter Konformitätsbe-
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wertungstätigkeiten erteilt hat, die zur Erfüllung ihrer Überwachungsaufgaben 
erforderlichen Auskünfte einschließlich der Herausgabe personenbezogener 
Daten, soweit dies zur Überprüfung der Kompetenz der Stelle erforderlich ist, 
und sonstige Unterstützung verlangen sowie die dazu erforderlichen Anord-
nungen treffen. Die Befugnis erteilende Behörde ist insbesondere befugt zu 
verlangen, dass ihr diejenigen Unterlagen vorgelegt werden, die der Konfor-
mitätsbewertung zugrunde liegen. Die personenbezogenen Daten umfassen 
Vorname, Name, Adresse, berufliche Qualifikationen, Fort- und Weiterbildun-
gen sowie berufliche Stationen. Die von der Befugnis erteilenden Behörde 
erhobenen personenbezogenen Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald 
sie nicht mehr erforderlich sind, spätestens drei Jahre nach Auslaufen der 
Befugnis. Ausgenommen davon sind Vorname, Name und Adresse, die nach 
zehn Jahren zu löschen sind. § 75 Absatz 4 des Bundesdatenschutzgesetzes 
bleibt unberührt.
(2) Die Befugnis erteilende Behörde kann sich bei Erteilung der Befugnis sowie 
in regelmäßigen Abständen von der Geschäftsführung, der obersten Leitungs-
ebene und dem für die Konformitätsbewertungstätigkeiten zuständigen Personal 
ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes 
vorlegen lassen, soweit dies zur Überprüfung der Zuverlässigkeit der Stelle erfor-
derlich ist. Die Befugnis erteilende Behörde darf von den nach Satz 1 eingese-
henen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genom-
men wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information erheben, 
ob die das Führungszeugnis betreffende Person wegen einer einschlägigen 
Straftat nach den §§ 202a bis 202d, 263, 264, 266, 267 bis 269, 271, 274, 298 
und 299 des Strafgesetzbuchs rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Befugnis 
erteilende Behörde darf diese erhobenen Daten nur verwenden, soweit dies 
zum Ausschluss der Personen von der Konformitätsbewertung, die Anlass zu 
der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Durch 
technische und organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Unbe-
fugte nicht auf die Daten zugreifen können. Die Daten sind unverzüglich zu 
löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Konformitätsbewertung 
wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach 
der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen. § 75 Absatz 4 des Bundes-
datenschutzgesetzes bleibt unberührt.
(3) Die Befugnis erteilende Behörde und die von ihr beauftragten Personen 
sind befugt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Betriebsgrundstücke und 
Geschäftsräume sowie Prüflaboratorien zu betreten und zu besichtigen, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Überwachungsaufgaben erforderlich ist.
(4) Die Auskunftspflichtigen haben die Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 
3 zu dulden. Sie können die Auskunft auf Fragen verweigern, sofern die Beant-
wortung sie selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung 
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oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Sie sind über ihr Recht zur Auskunftsverweigerung zu belehren.

Abschnitt 4 
Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen

§ 12 Anträge auf Notifizierung
(1) Eine Konformitätsbewertungsstelle kann bei der Befugnis erteilenden 
Behörde die Befugnis beantragen, als notifizierte Stelle tätig werden zu dürfen.
(2) Dem Antrag nach Absatz 1 legt die Konformitätsbewertungsstelle Folgendes 
bei:
1. eine Beschreibung der Konformitätsbewertungstätigkeiten, der Konformi-

tätsbewertungsverfahren und der Produkte, für die sie Kompetenz bean-
sprucht, und

2. sofern vorhanden, eine Akkreditierungsurkunde, die von einer nationalen 
Akkreditierungsstelle ausgestellt wurde und in der diese bescheinigt, dass 
die Konformitätsbewertungsstelle die Anforderungen des § 13 erfüllt.

(3) Kann die Konformitätsbewertungsstelle keine Akkreditierungsurkunde vor-
weisen, legt sie der Befugnis erteilenden Behörde als Nachweis alle Unterlagen 
vor, die erforderlich sind, um überprüfen, feststellen und regelmäßig überwachen 
zu können, ob sie die Anforderungen des § 13 erfüllt.

§ 13 Anforderungen an die Konformitätsbewertungsstelle für ihre Notifi
zierung
(1) Die Konformitätsbewertungsstelle muss Rechtspersönlichkeit besitzen. Sie 
muss selbstständig Verträge abschließen, unbewegliches Vermögen erwerben 
und darüber verfügen können sowie vor Gericht klagen und verklagt werden 
können.
(2) Bei der Konformitätsbewertungsstelle muss es sich um einen unabhängi-
gen Dritten handeln, der mit der Einrichtung oder dem Produkt, die oder das 
er bewertet, in keinerlei Verbindung steht. Die Anforderung nach Satz 1 kann 
auch von einer Konformitätsbewertungsstelle erfüllt werden, die einem Wirt-
schaftsverband oder einem Fachverband angehört und die Produkte bewertet, 
an deren Entwurf, Herstellung, Bereitstellung, Montage, Gebrauch oder War-
tung Unternehmen beteiligt sind, die von diesem Verband vertreten werden. 
Voraussetzung ist, dass die Konformitätsbewertungsstelle nachweist, dass sich 
aus dieser Verbandsmitgliedschaft keine Interessenkonflikte im Hinblick auf ihre 
Konformitätsbewertungstätigkeiten ergeben.
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(3) Die Konformitätsbewertungsstelle, ihre oberste Leitungsebene und das 
für die Konformitätsbewertungstätigkeiten zuständige Personal dürfen weder 
Konstrukteur, Hersteller, Lieferant, Installateur, Käufer, Eigentümer, Verwender 
oder Wartungsbetrieb der zu bewertenden Produkte noch Bevollmächtigter 
einer dieser Parteien sein. Dies schließt weder die Verwendung von bereits 
einer Konformitätsbewertung unterzogenen Produkten, die für die Tätigkeit der 
Konformitätsbewertungsstelle erforderlich sind, noch die Verwendung solcher 
Produkte zum persönlichen Gebrauch aus. Die Konformitätsbewertungsstelle, 
ihre oberste Leitungsebene und das für die Konformitätsbewertungstätigkei-
ten zuständige Personal dürfen weder direkt an Entwurf, Herstellung oder Bau, 
Vermarktung, Installation, Verwendung oder Wartung dieser Produkte beteiligt 
sein, noch dürfen sie die an diesen Tätigkeiten beteiligten Parteien vertreten. 
Sie dürfen sich nicht mit Tätigkeiten befassen, die ihre Unabhängigkeit bei der 
Beurteilung oder ihre Integrität im Zusammenhang mit den Konformitätsbewer-
tungstätigkeiten beeinträchtigen können. Dies gilt insbesondere für Beratungs-
dienstleistungen. Die Konformitätsbewertungsstelle gewährleistet, dass Tätig-
keiten ihrer Zweigunternehmen oder Unterauftragnehmer die Vertraulichkeit, 
Objektivität und Unparteilichkeit ihrer Konformitätsbewertungstätigkeiten nicht 
beeinträchtigen.
(4) Die Konformitätsbewertungsstelle und ihr Personal haben die Konformi-
tätsbewertungstätigkeiten mit der größtmöglichen Professionalität und der 
erforderlichen fachlichen Kompetenz in dem betreffenden Bereich durchzufüh-
ren. Sie dürfen keinerlei Einflussnahme, insbesondere finanzieller Art, durch 
Dritte ausgesetzt sein, die sich auf ihre Beurteilung oder auf die Ergebnisse 
ihrer Konformitätsbewertung auswirken könnte und speziell von Personen oder 
Personengruppen ausgeht, die ein Interesse am Ergebnis dieser Konformitäts-
bewertung haben.
(5) Die Konformitätsbewertungsstelle muss in der Lage sein, alle Konformitäts-
bewertungsaufgaben zu bewältigen, für die sie gemäß ihrem Antrag nach § 12 
Absatz 2 die Kompetenz beansprucht, gleichgültig, ob diese Aufgaben von ihr 
selbst, in ihrem Auftrag oder unter ihrer Verantwortung erfüllt werden. Die Kon-
formitätsbewertungsstelle muss für jedes Konformitätsbewertungsverfahren und 
für jede Art und Kategorie von Produkten, für die sie einen Antrag nach § 12 
Absatz 2 gestellt hat, über Folgendes verfügen:
1. die erforderliche Anzahl von Personal mit Fachkenntnis und hinreichend 

einschlägiger Erfahrung, um die bei der Konformitätsbewertung anfallenden 
Aufgaben zu erfüllen,

2. Beschreibungen von Verfahren, nach denen die Konformitätsbewertung 
durchgeführt wird, um die Transparenz und die Wiederholbarkeit dieser Ver-
fahren sicherzustellen, sowie über eine angemessene Politik und geeignete 
Verfahren, bei denen zwischen den Aufgaben, die sie als notifizierte Stelle 
wahrnimmt, und anderen Tätigkeiten unterschieden wird, und
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3. Verfahren zur Durchführung von Tätigkeiten unter gebührender Berück-
sichtigung der Größe eines Unternehmens, der Branche, in der es tätig ist, 
der Struktur des Unternehmens, des Grades an Komplexität der jeweiligen 
Produkttechnologie und der Tatsache, dass es sich bei dem Produktions-
prozess um eine Massenfertigung oder Serienproduktion handelt.

Die Konformitätsbewertungsstelle muss über die erforderlichen Mittel zur ange-
messenen Erledigung der technischen und administrativen Aufgaben, die mit 
der Konformitätsbewertung verbunden sind, verfügen. Sie muss Zugang zu allen 
benötigten Ausrüstungen oder Einrichtungen haben.
(6) Die Konformitätsbewertungsstelle stellt sicher, dass das Personal, das für die 
Durchführung der Konformitätsbewertungstätigkeiten zuständig ist,
1. eine Fach- und Berufsausbildung besitzt, die es für alle Konformitätsbewer-

tungstätigkeiten qualifiziert, für die die Konformitätsbewertungsstelle einen 
Antrag nach § 12 gestellt hat,

2. über eine ausreichende Kenntnis der Produkte und der Konformitätsbe-
wertungsverfahren verfügt und die entsprechende Befugnis besitzt, solche 
Konformitätsbewertungen durchzuführen,

3. angemessene Kenntnisse und Verständnis der wesentlichen Anforderungen, 
der geltenden harmonisierten Normen und der betreffenden Bestimmungen 
der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union und ihrer 
Durchführungsvorschriften besitzt und

4. die Fähigkeit zur Erstellung von Bescheinigungen, Protokollen und Berich-
ten als Nachweis für durchgeführte Konformitätsbewertungen hat.

(7) Die Konformitätsbewertungsstelle hat ihre Unparteilichkeit, die ihrer obersten 
Leitungsebene und die ihres Konformitätsbewertungspersonals sicherzustellen. 
Die Vergütung der obersten Leitungsebene und des Konformitätsbewertungs-
personals darf sich nicht nach der Anzahl der durchgeführten Konformitätsbe-
wertungen oder nach deren Ergebnissen richten.
(8) Die Konformitätsbewertungsstelle hat eine Haftpflichtversicherung abzu-
schließen, die die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Risiken angemessen abdeckt.
(9) Das Personal der Konformitätsbewertungsstelle darf die ihnen im Rahmen 
einer Konformitätsbewertung bekannt gewordenen Tatsachen, deren Geheim-
haltung im Interesse der Konformitätsbewertungsstelle oder eines Dritten liegt, 
nicht unbefugt offenbaren oder verwerten, auch wenn ihre Tätigkeit beendet ist. 
Die von der Konformitätsbewertungsstelle zu beachtenden Bestimmungen zum 
Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt.

§ 14 Konformitätsvermutung
(1) Weist eine Konformitätsbewertungsstelle durch eine Akkreditierung nach, 
dass sie die Kriterien der einschlägigen harmonisierten Normen, deren Fund-
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stellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, oder 
von Teilen dieser Normen erfüllt, wird vermutet, dass sie die Anforderungen nach 
§ 13 in dem Umfang erfüllt, in dem die anwendbaren harmonisierten Normen 
diese Anforderungen abdecken.
(2) Ist die Befugnis erteilende Behörde der Auffassung, dass eine harmonisierte 
Norm den von ihr abgedeckten Anforderungen nach § 13 nicht vollständig ent-
spricht, so unterrichtet sie hiervon unter Angabe der Gründe die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin überprüft die eingegangenen Meldungen auf Vollständigkeit 
und Schlüssigkeit und informiert den Ausschuss für Produktsicherheit. Sie lei-
tet die Meldungen dem zuständigen Bundesministerium zur Weitergabe an die 
Europäische Kommission zu.

§ 15 Erteilung der Befugnis, Notifizierungsverfahren
(1) Hat die Befugnis erteilende Behörde festgestellt, dass eine Konformitäts-
bewertungsstelle die Anforderungen nach § 13 erfüllt, so erteilt sie dieser die 
Befugnis, Konformitätsbewertungsaufgaben nach den Rechtsverordnungen 
nach § 8 Absatz 1, die erlassen wurden, um Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union umzusetzen oder durchzuführen, wahrzunehmen. Anschließend 
notifiziert die Befugnis erteilende Behörde die Konformitätsbewertungsstelle mit 
Hilfe des elektronischen Notifizierungsinstruments, das von der Europäischen 
Kommission entwickelt und verwaltet wird.
(2) Die Befugnis ist unter der aufschiebenden Bedingung zu erteilen, dass 
weder die Europäische Kommission noch die anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union innerhalb folgender Frist Einwände erheben:
1. innerhalb von zwei Wochen nach der Notifizierung, sofern eine Akkreditie-

rungsurkunde nach § 12 Absatz 2 vorliegt, oder
2. innerhalb von zwei Monaten nach der Notifizierung, sofern keine Akkreditie-

rungsurkunde nach § 12 Absatz 2 vorliegt.
Die Befugnis kann unter weiteren Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbun-
den werden. Sie kann befristet und mit dem Vorbehalt des Widerrufs sowie dem 
Vorbehalt nachträglicher Auflagen erteilt werden.
(3) Beruht die Bestätigung der Kompetenz nicht auf einer Akkreditierungsur-
kunde gemäß § 12 Absatz 2, legt die Befugnis erteilende Behörde der Europäi-
schen Kommission und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
die Unterlagen, die die Kompetenz der Konformitätsbewertungsstelle bestäti-
gen, als Nachweis vor. Sie legt ferner die Vereinbarungen vor, die getroffen 
wurden, um sicherzustellen, dass die Konformitätsbewertungsstelle regelmäßig 
überwacht wird und stets den Anforderungen nach § 13 genügt.
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(4) Die Befugnis erteilende Behörde meldet der Europäischen Kommission und 
den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union jede später eintretende 
Änderung der Notifizierung.
(5) Die Befugnis erteilende Behörde erteilt der Europäischen Kommission auf 
Verlangen sämtliche Auskünfte über die Grundlage für die Notifizierung oder 
über die Erhaltung der Kompetenz der betreffenden Stelle.

§ 16 Verpflichtungen der notifizierten Stelle
(1) Die notifizierte Stelle führt die Konformitätsbewertung im Einklang mit den 
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß den Rechtsverordnungen nach § 8 
Absatz 1 und unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit durch.
(2) Stellt die notifizierte Stelle fest, dass ein Hersteller die Anforderungen nicht 
erfüllt hat, die in den Rechtsverordnungen nach § 8 Absatz 1 festgelegt sind, 
fordert sie den Hersteller auf, angemessene Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, 
und stellt keine Konformitätsbescheinigung aus.
(3) Hat die notifizierte Stelle bereits eine Konformitätsbescheinigung ausge-
stellt und stellt sie im Rahmen der Überwachung der Konformität fest, dass 
das Produkt die Anforderungen nicht mehr erfüllt, fordert sie den Hersteller auf, 
angemessene Korrekturmaßnahmen zu ergreifen; falls nötig, setzt sie die Kon-
formitätsbescheinigung aus oder zieht sie zurück.
(4) Werden keine Korrekturmaßnahmen ergriffen oder genügen diese nicht, 
um die Erfüllung der Anforderungen sicherzustellen, schränkt die notifizierte 
Stelle alle betreffenden Konformitätsbescheinigungen ein, setzt sie aus oder 
zieht sie zurück.
(5) Die notifizierte Stelle hat an den einschlägigen Normungsaktivitäten und 
den Aktivitäten der Koordinierungsgruppe notifizierter Stellen, die im Rahmen 
der jeweiligen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union 
geschaffen wurden, mitzuwirken oder dafür zu sorgen, dass ihr Konformitäts-
bewertungspersonal darüber informiert wird. Sie hat die von dieser Gruppe erar-
beiteten Verwaltungsentscheidungen und Dokumente als allgemeine Leitlinie 
anzuwenden.

§ 17 Meldepflichten der notifizierten Stelle
(1) Die notifizierte Stelle meldet der Befugnis erteilenden Behörde
1. jede Verweigerung, Einschränkung, Aussetzung oder Rücknahme einer 

Konformitätsbescheinigung,
2. alle Umstände, die Folgen für die der notifizierten Stelle nach § 15 Absatz 1 

erteilten Befugnis haben,
3. jedes Auskunftsersuchen über Konformitätsbewertungstätigkeiten, das sie 

von den Marktüberwachungsbehörden erhalten hat,
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4. auf Verlangen, welchen Konformitätsbewertungstätigkeiten sie nachgegan-
gen ist und welche anderen Tätigkeiten, einschließlich grenzüberschreiten-
der Tätigkeiten und der Vergabe von Unteraufträgen, sie ausgeführt hat.

(2) Die notifizierte Stelle übermittelt den anderen notifizierten Stellen, die unter 
der jeweiligen Harmonisierungsrechtsvorschrift der Europäischen Union notifi-
ziert sind, ähnlichen Konformitätsbewertungstätigkeiten nachgehen und gleich-
artige Produkte abdecken, einschlägige Informationen über die negativen und 
auf Verlangen auch über die positiven Ergebnisse von Konformitätsbewertun-
gen.

§ 18 Zweigunternehmen einer notifizierten Stelle und Vergabe von Unter
aufträgen
(1) Vergibt die notifizierte Stelle bestimmte mit der Konformitätsbewertung ver-
bundene Aufgaben an Unterauftragnehmer oder überträgt sie diese Aufgaben 
einem Zweigunternehmen, stellt sie sicher, dass der Unterauftragnehmer oder 
das Zweigunternehmen die Anforderungen des § 13 erfüllt, und unterrichtet die 
Befugnis erteilende Behörde entsprechend.
(2) Die notifizierte Stelle trägt die volle Verantwortung für die Arbeiten, die von 
Unterauftragnehmern oder Zweigunternehmen ausgeführt werden, unabhängig 
davon, wo diese niedergelassen sind.
(3) Arbeiten dürfen nur dann an einen Unterauftragnehmer vergeben oder einem 
Zweigunternehmen übertragen werden, wenn der Auftraggeber dem zustimmt.
(4) Die notifizierte Stelle hält die einschlägigen Unterlagen über die Begutach-
tung der Qualifikation des Unterauftragnehmers oder des Zweigunternehmens 
und über die von ihm gemäß den Rechtsverordnungen nach § 8 Absatz 1 aus-
geführten Arbeiten für die Befugnis erteilende Behörde bereit.

§ 19 Widerruf der erteilten Befugnis
(1) Wenn die Befugnis erteilende Behörde feststellt oder darüber unterrichtet 
wird, dass eine notifizierte Stelle die in § 13 genannten Anforderungen nicht 
mehr erfüllt oder dass sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, widerruft 
sie ganz oder teilweise die erteilte Befugnis. Sie unterrichtet unverzüglich die 
Europäische Kommission und die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union darüber.
(2) Im Fall des Widerrufs nach Absatz 1 oder wenn die notifizierte Stelle ihre 
Tätigkeit einstellt, ergreift die Befugnis erteilende Behörde die geeigneten Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, dass die Akten dieser Stelle von einer anderen 
notifizierten Stelle weiterbearbeitet und für die Befugnis erteilende Behörde und 
die Marktüberwachungsbehörden auf deren Verlangen bereitgehalten werden.
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Abschnitt 5 
GSZeichen

§ 20 Zuerkennung des GSZeichens
(1) Ein verwendungsfertiges und geeignetes Produkt darf mit dem GS-Zeichen 
gemäß der Anlage versehen werden, wenn das GS-Zeichen von einer GS-Stelle 
auf Antrag des Herstellers oder seines Bevollmächtigten zuerkannt worden ist. 
Sofern der Hersteller nicht in der Europäischen Union oder in der Europäischen 
Freihandelszone ansässig ist oder keine ladungsfähige Adresse in der Europäi-
schen Union oder der Europäischen Freihandelszone angeben kann, muss ein 
Bevollmächtigter den Antrag stellen.
(2) Ein verwendungsfertiges Produkt, das mit der CE-Kennzeichnung verse-
hen ist, darf nicht zusätzlich mit dem GS-Zeichen versehen werden, wenn die 
Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung mit den Voraussetzungen für die 
Zuerkennung des GS-Zeichnens nach Absatz 3 mindestens gleichwertig sind.
(3) Die GS-Stelle darf das GS-Zeichen dem Hersteller nur zuerkennen, wenn
1. das geprüfte Baumuster den Anforderungen nach § 3 entspricht,
2. das geprüfte Baumuster den Anforderungen anderer Rechtsvorschriften hin-

sichtlich der Gewährleistung des Schutzes der Sicherheit und Gesundheit 
von Personen entspricht,

3. sie im Zuerkennungsverfahren die Spezifikation angewandt hat, die der Aus-
schuss für Produktsicherheit für die Zuerkennung des GS-Zeichens ermittelt 
hat,

4. sie bei einer Inspektion vor Ort festgestellt hat, dass in den Produktions-
stätten die Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass die Produkte dem 
Baumuster gemäß hergestellt werden können, und

5. sie mit dem Hersteller oder dem Bevollmächtigten Vereinbarungen getroffen 
hat, die sicherstellen, dass eine Überprüfung der gefertigten Produkte auf 
die Erfüllung der Anforderungen während der laufenden Produktion möglich 
ist.

(4) Die GS-Stelle hat zu dokumentieren, dass die Anforderungen nach Absatz 3 
erfüllt sind.
(5) Die GS-Stelle hat eine Bescheinigung über die Zuerkennung des GS-Zei-
chens auszustellen. Die Zuerkennung ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen 
oder auf ein bestimmtes Fertigungskontingent oder -los zu beschränken.

§ 21 Befugnis für die Tätigkeit als GSStelle
(1) Eine Konformitätsbewertungsstelle, die im Geltungsbereich dieses Geset-
zes ansässig ist, kann bei der Befugnis erteilenden Behörde beantragen, als 
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GS-Stelle für einen bestimmten Aufgabenbereich tätig werden zu dürfen. Das 
Verfahren zur Prüfung des Antrags kann nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden und 
muss innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein. Die Frist für das Verfah-
ren beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Die Befugnis erteilende 
Behörde kann diese Frist einmalig um höchstens drei Monate verlängern. Die 
Fristverlängerung ist ausreichend zu begründen und dem Antragsteller recht-
zeitig mitzuteilen.
(2) Die Befugnis erteilende Behörde darf nur solchen Konformitätsbewertungs-
stellen die Befugnis erteilen, als GS-Stelle tätig zu werden, die die Anforde-
rungen des § 13 und die Vorgaben des § 23 erfüllen. § 19 Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 gilt entsprechend.
(3) Die Befugnis kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden 
werden. Sie kann befristet und mit dem Vorbehalt des Widerrufs sowie nach-
träglicher Auflagen erteilt werden.
(4) Die Befugnis erteilende Behörde benennt der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin die GS-Stellen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin veröffentlicht die GS-Stellen auf ihrer Internetseite.
(5) Auch eine Konformitätsbewertungsstelle, die in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelszone ansässig ist, 
kann der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin von der Befug-
nis erteilenden Behörde als GS-Stelle für einen bestimmten Aufgabenbereich 
benannt werden. Voraussetzung für die Benennung ist, dass
1. ein Verwaltungsabkommen zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales und dem jeweiligen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der 
Europäischen Freihandelszone abgeschlossen wurde und

2. in einem Verfahren zur Erteilung einer Befugnis festgestellt wurde, dass die 
Anforderungen des Verwaltungsabkommens nach Nummer 1 erfüllt sind.

In dem Verwaltungsabkommen nach Satz 2 Nummer 1 müssen geregelt sein:
1. die Anforderungen an die GS-Stelle entsprechend Absatz 2 sowie § 22 

Absatz 1 bis 6,
2. die Beteiligung der Befugnis erteilenden Behörde an dem Verfahren zur 

Erteilung einer Befugnis, das im jeweiligen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder der Europäischen Freihandelszone durchgeführt wird, und

3. eine den Grundsätzen des § 9 Absatz 3 entsprechende Überwachung der 
GS-Stelle.
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§ 22 Pflichten der GSStellen
(1) Die GS-Stelle hat eine Liste aller ausgestellten Bescheinigungen über die 
Zuerkennung des GS-Zeichens zu veröffentlichen. Dabei sind zu jeder Beschei-
nigung alle Daten anzugeben, die zur eindeutigen Identifizierung des jeweils mit 
dem GS-Zeichen versehenen Produktes erforderlich sind. Die GS-Stellen sollen 
dazu auch geeignete Abbildungen veröffentlichen.
(2) Erhält die GS-Stelle Kenntnis davon, dass ein Produkt ihr GS-Zeichen ohne 
gültige Zuerkennung trägt, trifft sie die erforderlichen Maßnahmen. Sie unter-
richtet außerdem die anderen GS-Stellen und die Befugnis erteilende Behörde 
unverzüglich über den Missbrauch des GS-Zeichens.
(3) Liegen der GS-Stelle Informationen zu Fällen des Missbrauchs des GS-Zei-
chens vor, so stellt sie diese Informationen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin auf elektronischem Weg zur Verfügung. Die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin veröffentlicht diese Informationen auf ihrer 
Internetseite.
(4) Zum Nachweis, dass Produkte, die mit dem GS-Zeichen versehen sind, 
dem geprüften Baumuster entsprechen, hat die GS-Stelle ab der Aufnahme der 
Produktion des Produktes regelmäßige Kontrollmaßnahmen durchzuführen. Zu 
den Kontrollmaßnahmen zählen zum Beispiel wiederkehrende Besichtigungen 
der Produktion oder Produktentnahmen aus der Produktion, aus dem Markt 
oder aus einem Lager.
(5) Kann der Nachweis nach Absatz 4 nicht erbracht werden oder sind die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung des GS-Zeichens nach § 20 Absatz 3 
nachweislich nicht mehr erfüllt, hat die GS-Stelle die Zuerkennung zu entziehen.
(6) Die GS-Stelle unterrichtet die anderen GS-Stellen und die Befugnis ertei-
lende Behörde vom Entzug der Zuerkennung.
(7) Die GS-Stelle kann die Zuerkennung eines GS-Zeichens aussetzen, sofern 
begründete Zweifel an der rechtmäßigen Zuerkennung des GS-Zeichens beste-
hen.
(8) Wurde die Zuerkennung eines GS-Zeichens für ein Produkt ausgesetzt oder 
wurde das GS-Zeichen für ein Produkt entzogen und sind dem Hersteller weitere 
GS-Zeichen zuerkannt, so ist die rechtmäßige Verwendung dieser GS-Zeichen 
unmittelbar zu überprüfen.
(9) Die GS-Stelle hat an den einschlägigen Erfahrungsaustauschkreisen regel-
mäßig mitzuwirken und dafür zu sorgen, dass ihr Konformitätsbewertungsper-
sonal über die Ergebnisse informiert wird. Sie hat an der Erarbeitung der für sie 
einschlägigen GS-Spezifikationen sowie an weiteren Schriften mitzuwirken und 
dafür zu sorgen, dass diese Beschlüsse und Dokumente angewendet werden.
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§ 23 Einbeziehung von externen Stellen
(1) Die GS-Stelle kann bestimmte, mit der Zuerkennung des GS-Zeichens 
verbundene Aufgaben an externe Stellen vergeben. Diese Stellen müssen die 
Anforderungen des § 13 erfüllen. Folgende Aufgaben dürfen nur durch eigenes 
Personal, das arbeitsvertraglich an die GS-Stelle gebunden und von der GS-
Stelle zu entlohnen ist, ausgeführt werden:
1. die Bewertung des Antrages nach § 20 Absatz 1,
2. die Bewertung der Prüfergebnisse nach § 20 Absatz 3 und
3. die Entscheidung über die Zuerkennung des GS-Zeichens.
(2) Die Einbeziehung von externen Stellen bedarf der Zustimmung des Auf-
traggebers.
(3) Die GS-Stelle hat die Einbeziehung von externen Stellen bei der Befugnis 
erteilenden Behörde zu beantragen. Dem Antrag legt die GS-Stelle Folgendes 
bei:
1. eine Beschreibung der Aufgaben und der Produkte, für die sie die externe 

Stelle einbeziehen will, und
2. Nachweise, dass die externe Stelle die Anforderungen des § 13 erfüllt.
(4) Die GS-Stelle trägt die volle Verantwortung für die Tätigkeiten, die von den 
externen Stellen ausgeführt werden, unabhängig davon, wo diese niedergelas-
sen sind. Sie stellt durch regelmäßige Überwachung sicher, dass die Vorausset-
zungen und Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt werden.
(5) Die GS-Stelle hält die einschlägigen Unterlagen zu den Überwachungsmaß-
nahmen nach Absatz 4 Satz 2 und über die von den externen Stellen ausgeführ-
ten Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Zuerkennung des GS-Zeichens für 
die Befugnis erteilende Behörde bereit.

§ 24 Pflichten des Herstellers und des Einführers
(1) Der Hersteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm hergestellten 
verwendungsfertigen Produkte mit dem geprüften Baumuster übereinstimmen.
(2) Der Hersteller darf das GS-Zeichen nur verwenden und mit ihm werben, 
wenn ihm von der GS-Stelle eine Bescheinigung nach § 20 Absatz 5 ausgestellt 
wurde und solange die Anforderungen nach § 20 Absatz 3 erfüllt sind. Er darf 
das GS-Zeichen nicht verwenden oder mit ihm werben, wenn die GS-Stelle die 
Zuerkennung nach § 22 Absatz 5 entzogen oder nach § 22 Absatz 7 ausgesetzt 
hat.
(3) Der Hersteller hat bei der Gestaltung des GS-Zeichens die Vorgaben der 
Anlage und die vom Ausschuss für Produktsicherheit ermittelten Spezifikationen 
zu beachten.
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(4) Der Hersteller darf kein Zeichen verwenden und mit keinem Zeichen werben, 
das mit dem GS-Zeichen verwechselt werden kann.
(5) Der Einführer darf ein Produkt, das das GS-Zeichen trägt, nur in den Verkehr 
bringen, wenn er zuvor geprüft hat, dass für das Produkt eine Bescheinigung 
nach § 20 Absatz 5 vorliegt. Er hat die Prüfung nach Satz 1 zu dokumentieren, 
bevor er das Produkt in den Verkehr bringt. Die Dokumentation muss mindes-
tens die folgenden Angaben enthalten:
1. das Datum der Prüfung nach Satz 1,
2. den Namen der GS-Stelle, die die Bescheinigung nach § 20 Absatz 5 aus-

gestellt hat, sowie
3. die Nummer der Bescheinigung über die Zuerkennung des GS-Zeichens.

Abschnitt 6 
Marktüberwachung, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
und Ausschuss für Produktsicherheit

§ 25 Marktüberwachung
(1) Vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 obliegt die Marktüberwachung den nach 
Landesrecht zuständigen Behörden (Marktüberwachungsbehörden). Zuständig-
keiten zur Durchführung dieses Gesetzes, die durch andere Rechtsvorschriften 
zugewiesen sind, bleiben unberührt. Werden die Bestimmungen dieses Geset-
zes nach Maßgabe des § 1 Absatz 3 ergänzend zu Bestimmungen in ande-
ren Rechtsvorschriften angewendet, sind die für die Durchführung der ande-
ren Rechtsvorschriften zuständigen Behörden auch für die Durchführung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes zuständig, sofern nichts Anderes vorgesehen 
ist.
(2) Die Marktüberwachungsbehörden gehen bei den Stichproben nach Arti-
kel 11 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2019/1020 je Land von einem 
Richtwert von 0,5 Stichproben pro 1 000 Einwohner und Jahr aus; dies gilt nicht 
für Produkte, bei denen die Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes nach 
§ 1 Absatz 3 dieses Gesetzes ergänzend zur Anwendung kommen.
(3) Trifft die Marktüberwachungsbehörde für ein Produkt, das mit einem GS-
Zeichen versehen ist, eine Maßnahme nach § 8 des Marktüberwachungsgeset-
zes, durch die die Bereitstellung des Produkts auf dem Markt untersagt oder 
eingeschränkt wird oder seine Rücknahme oder sein Rückruf angeordnet wird, 
so unterrichtet die Marktüberwachungsbehörde diejenige GS-Stelle, die das 
GS-Zeichen zuerkannt hat, sowie die Befugnis erteilende Behörde über die von 
ihr getroffene Maßnahme.
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(4) Die Marktüberwachungsbehörden können von den notifizierten Stellen, von 
den GS-Stellen und von dem Personal, das von den GS-Stellen mit der Durch-
führung der Fachaufgaben beauftragt wurde, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen verlangen.
(5) Die Marktüberwachungsbehörden können im Einzelfall Folgendes anord-
nen:
1. der notifizierten Stelle die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der auf-

erlegten Pflichten nach § 16 Absatz 3 oder 4 oder
2. einer GS-Stelle die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der auferlegten 

Pflichten nach § 22 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 2.
(6) Die Auskunftspflichtigen haben jeweils Maßnahmen nach Absatz 4 zu dulden 
sowie die Marktüberwachungsbehörden und deren Beauftragte zu unterstützen. 
Die notifizierten Stellen und die GS-Stellen sowie das in Absatz 4 genannte 
Personal sind verpflichtet, der Marktüberwachungsbehörde auf Verlangen die 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen herauszugeben, die für deren Aufgaben-
erfüllung erforderlich sind. Die Auskunftspflichtigen können die Auskunft auf 
Fragen verweigern, wenn die Beantwortung sie selbst oder einen der in § 383 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Sie sind über ihr Recht zur Aus-
kunftsverweigerung zu belehren.
(7) Die Marktüberwachungsbehörden können im Einzelfall gegenüber dem 
Wirtschaftsakteur die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der ihm aufer-
legten Pflichten nach § 6 oder § 24 anordnen.
(8) Die Marktüberwachungsbehörden haben im Fall ihres Tätigwerdens nach 
den Absätzen 4, 5 und 7 die Befugnis erteilende Behörde zu unterrichten.

§ 26 Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
1. ermittelt und bewertet im Rahmen ihres allgemeinen Forschungsauftrags 

präventiv Sicherheitsrisiken und gesundheitliche Risiken, die mit der Ver-
wendung von Produkten verbunden sind, und

2. macht Vorschläge zur Verringerung der ermittelten Risiken.
(2) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin in Abstimmung mit den Marktüberwachungsbehörden Risikobewertungen 
von Produkten vor, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass von 
ihnen eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit von Personen 
ausgeht oder mit ihnen ein ernstes Risiko verbunden ist. Über das Ergebnis der 
Bewertung unterrichtet sie unverzüglich die zuständige Marktüberwachungsbe-
hörde und in Abstimmung mit dieser den betroffenen Wirtschaftsakteur.
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(3) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin in eigener Zuständigkeit Risikobewertungen von Produkten vor, soweit 
ein pflichtgemäßes Handeln gegenüber den Organen der Europäischen Union 
dies erfordert.
(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unterstützt die 
Marktüberwachungsbehörden bei der Entwicklung und Durchführung der 
Marktüberwachungsstrategie nach § 6 Absatz 2 des Marktüberwachungsge-
setzes, insbesondere, indem sie festgestellte Mängel in der Beschaffenheit 
von Produkten wissenschaftlich auswertet. Sie unterrichtet die Marktüberwa-
chungsbehörden sowie den Ausschuss für Produktsicherheit regelmäßig über 
den Stand der Erkenntnisse und veröffentlicht die gewonnenen Erkenntnisse 
regelmäßig in dem von ihr betriebenen zentralen Produktsicherheitsportal. Die 
Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung bleiben unberührt.

§ 27 Ausschuss für Produktsicherheit
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss für 
Produktsicherheit eingesetzt.
(2) Der Ausschuss hat die Aufgaben,
1. die Bundesregierung in Fragen der Produktsicherheit zu beraten,
2. Normen und andere technische Spezifikationen zu ermitteln, soweit es für 

ein Produkt keine harmonisierte Norm gibt,
3. Spezifikationen für die Zuerkennung des GS-Zeichens zu ermitteln und
4. Empfehlungen hinsichtlich der generellen Eignung eines Produkts im Vor-

feld der Zuerkennung des GS-Zeichens auszusprechen und diese zu veröf-
fentlichen.

(3) Dem Ausschuss sollen sachverständige Personen aus dem Kreis der Markt-
überwachungsbehörden, der Konformitätsbewertungsstellen, der Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung, des Deutschen Instituts für Normung e. V., der 
Kommission Arbeitsschutz und Normung, der Arbeitgebervereinigungen, der 
Gewerkschaften und der beteiligten Verbände, insbesondere der Hersteller, der 
Händler und der Verbraucher, angehören. Die Mitgliedschaft ist ehrenamtlich.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie die Mitglieder des Ausschusses und 
für jedes Mitglied einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. Der Ausschuss 
gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt den Vorsitzenden oder die Vor-
sitzende aus seiner Mitte. Die Zahl der Mitglieder soll 21 nicht überschreiten. 
Die Geschäftsordnung und die Wahl des oder der Vorsitzenden bedürfen der 
Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
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(5) Die Bundesministerien sowie die für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt 
zuständigen obersten Landesbehörden und Bundesoberbehörden haben das 
Recht, in Sitzungen des Ausschusses vertreten zu sein und gehört zu werden.
(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin.

Abschnitt 7 
Straf und Bußgeldvorschriften

§ 28 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Absatz 3 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig gibt,
2. entgegen § 3 Absatz 4 eine Gebrauchs- und Bedienungsanleitung nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig mitliefert,

3. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 einen Namen oder eine Kontaktan-
schrift nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anbringt,

4. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 die zuständige Marktüberwachungsbehörde 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,

5. entgegen § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 30 Absatz 5 Satz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rats 
vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30), 
die durch die Verordnung (EU) 2019/1020 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1) 
geändert worden ist, eine Kennzeichnung, ein Zeichen oder eine Aufschrift 
auf einem Produkt anbringt,

6. entgegen § 7 Absatz 2 ein Produkt auf dem Markt bereitstellt,
7. einer Rechtsverordnung nach

a) § 8 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 oder 3 oder Absatz 2,
b) § 8 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2,

 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

8. einer vollziehbaren Anordnung nach § 11 Absatz 1 Satz 1 oder § 25 Absatz 
5 oder 7 zuwiderhandelt,

9. entgegen § 24 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 4 ein dort genanntes Zeichen 
verwendet oder mit ihm wirbt,
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10. entgegen § 24 Absatz 3 eine Vorgabe der Anlage Nummer 1, 2, 3, 4, 7, 8 
Satz 1, Nummer 9 Satz 2 oder Nummer 10 nicht beachtet,

11. entgegen § 24 Absatz 5 Satz 2 eine Prüfung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig dokumentiert,

12. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft oder der Europäischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich 
einem in Nummer 1 bis 6, 8 oder 11 bezeichneten Gebot oder Verbot ent-
spricht, soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 3 für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder

13. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft oder der Europäischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich 
einer Regelung entspricht, zu der die in
a) Nummer 7 Buchstabe a oder
b) Nummer 7 Buchstabe b

 genannten Vorschriften ermächtigen, soweit eine Rechtsverordnung nach 
Absatz 3 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 7 Buch-
stabe a, Nummer 9 und Nummer 13 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu hun-
derttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend 
Euro geahndet werden.
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, soweit es zur Durchsetzung von 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union 
erforderlich ist, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
die Tatbestände zu bezeichnen, die als Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Num-
mer 12 und 13 geahndet werden können.

§ 29 Strafvorschriften
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in 
§ 28 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe a, Nummer 9 oder Nummer 13 Buchstabe a 
bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt oder durch eine sol-
che vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit eines anderen oder fremde 
Sachen von bedeutendem Wert gefährdet.
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Anlage

Gestaltung des GSZeichens
1. Das GS-Zeichen besteht aus der Beschriftung und der Umrandung.
2. Die Dicke der Umrandung beträgt ein Drittel des Rasterabstands.
3. Die Wörter „geprüfte Sicherheit“ sind in der Schriftart Arial zu setzen sowie 

fett und kursiv zu formatieren bei einem Rasterabstand von 0,3 cm in der 
Schriftgröße 25 pt.

Id-Zeichen

4. Bei Verkleinerung oder Vergrößerung des GS-Zeichens müssen die Propor-
tionen des oben abgebildeten Rasters eingehalten werden.

5. Das Raster dient ausschließlich zur Festlegung der Proportionen; es ist nicht 
Bestandteil des GS-Zeichens.

6. Für die Darstellung des GS-Zeichens ist sowohl dunkle Schrift auf hellem 
Grund als auch helle Schrift auf dunklem Grund zulässig.

7. Mit dem GS-Zeichen ist das Symbol der GS-Stelle zu kombinieren. Das Sym-
bol der GS-Stelle ersetzt das Wort „Id-Zeichen“ in der obigen Darstellung. 
Es muss einen eindeutigen Rückschluss auf die GS-Stelle zulassen und darf 
zu keinerlei Verwechslung mit anderen GS-Stellen führen.

8. Das Symbol der GS-Stelle ist in der linken oberen Ecke des GS-Zeichens 
anzubringen. Es kann über den äußeren Rand des GS-Zeichens hinausrei-
chen, wenn dies aus Platzgründen erforderlich ist und sofern das Gesamt-
bild des GS-Zeichens nicht verfälscht wird.
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9. Es ist zulässig, das Symbol der GS-Stelle links neben dem GS-Zeichen 
abzubilden. In diesem Fall muss jedoch das Symbol der GS-Stelle das GS-
Zeichen berühren, damit die Einheit des Sicherheitszeichens erhalten bleibt.

10. Andere grafische Darstellungen und Beschriftungen dürfen nicht mit dem 
GS-Zeichen verknüpft werden, wenn dadurch der Charakter und die Aus-
sage des GS-Zeichens beeinträchtigt werden.
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Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen
(ÜAnlG)
Vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3162)

Abschnitt 1 
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für die Errichtung, die Änderung und den Betrieb überwa-
chungsbedürftiger Anlagen. Es dient dazu, beim Betrieb überwachungsbedürf-
tiger Anlagen die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und 
anderer Personen zu gewährleisten, die sich im Gefahrenbereich einer solchen 
Anlage befinden.
(2) Dieses Gesetz ist im Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) auch in 
der ausschließlichen Wirtschaftszone anzuwenden.
(3) Dieses Gesetz gilt nicht
1. für überwachungsbedürftige Anlagen in Produkten, die ihrer Bauart nach 

ausschließlich zur Verwendung für militärische Zwecke bestimmt sind,
2. soweit in anderen Rechtsvorschriften entsprechende oder weitergehende 

Vorschriften vorgesehen sind.

§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes sind
1. überwachungsbedürftige Anlagen solche Anlagen,

a) die gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken dienen oder durch die 
Beschäftigte gefährdet werden können und

b) von denen beim Betrieb erhebliche Risiken für die Sicherheit und die 
Gesundheit insbesondere Beschäftigter ausgehen können und die 
deshalb in einer auf Grund des § 31 erlassenen Rechtsverordnung als 
überwachungsbedürftige Anlagen bestimmt sind,

2. Beschäftigte solche im Sinne von § 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes,
3. Betreiber natürliche oder juristische Personen, die unter Berücksichtigung 

der rechtlichen, wirtschaftlichen und tatsächlichen Umstände bestimmen-
den Einfluss auf die Errichtung, die Änderung oder den Betrieb einer über-
wachungsbedürftigen Anlage ausüben,
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4. zugelassene Überwachungsstellen Prüfstellen, die von der Zulassungsbe-
hörde für einen bestimmten Aufgabenbereich als Prüfstellen für überwa-
chungsbedürftige Anlagen zugelassen sind.

Abschnitt 2 
Pflichten der Betreiber

§ 3 Grundlegende Anforderungen an überwachungsbedürftige Anlagen
(1) Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die überwachungsbedürftigen Anla-
gen so errichtet, geändert und betrieben werden, dass die Sicherheit und der 
Gesundheitsschutz Beschäftigter und anderer Personen gewährleistet ist.
(2) Bei der ersten Inbetriebnahme einer überwachungsbedürftigen Anlage muss 
die Anlage mindestens den Rechtsvorschriften entsprechen, die für sie zum 
Zeitpunkt der Bereitstellung auf dem Unionsmarkt gegolten haben. Dies gilt 
auch für Teile einer überwachungsbedürftigen Anlage. Zu den in Satz 1 genann-
ten Rechtsvorschriften gehören insbesondere Verordnungen der Europäischen 
Union und Rechtsvorschriften, mit denen Richtlinien der Europäischen Union in 
deutsches Recht umgesetzt wurden.
(3) Überwachungsbedürftige Anlagen und Teile überwachungsbedürftiger Anla-
gen, die der Betreiber für eigene Zwecke selbst hergestellt hat, müssen bei der 
ersten Inbetriebnahme den grundlegenden Anforderungen der Rechtsvorschrif-
ten nach Absatz 2 entsprechen. Den formalen Anforderungen dieser Regelun-
gen müssen sie nur entsprechen, wenn es dort ausdrücklich bestimmt ist.
(4) Die überwachungsbedürftigen Anlagen müssen den Anforderungen der 
für sie geltenden Rechtsvorschriften über die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz Beschäftigter und anderer Personen, insbesondere den Anforderungen 
der auf Grund des § 31 erlassenen Rechtsverordnungen, entsprechen.

§ 4 Gefährdungsbeurteilung
Der Betreiber hat, vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in einer auf Grund 
des § 31 erlassenen Rechtsverordnung, die Gefährdungen, die beim Betrieb 
von überwachungsbedürftigen Anlagen auftreten können, zu beurteilen (Gefähr-
dungsbeurteilung) und daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen 
abzuleiten. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren.

§ 5 Schutzmaßnahmen
(1) Der Betreiber hat die für den sicheren Betrieb einer überwachungsbedürf-
tigen Anlage notwendigen und geeigneten Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
Die Schutzmaßnahmen müssen dem Stand der Technik entsprechen. Techni-
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sche Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen und diese vor 
personenbezogenen Schutzmaßnahmen.
(2) Die Verpflichtung zum Tragen von persönlicher Schutzausrüstung ist für 
jeden Beschäftigten auf das erforderliche Minimum zu beschränken.
(3) Der Betreiber hat die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen vor der ersten 
Inbetriebnahme einer überwachungsbedürftigen Anlage zu überprüfen. Die 
Überprüfung ist zu dokumentieren. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit ent-
sprechende Überprüfungen im Rahmen von Prüfungen nach § 7 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 durchgeführt wurden.
(4) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass überwachungsbedürftige Anlagen 
durch Instandhaltungsmaßnahmen dauerhaft in einem sicheren Zustand gehal-
ten werden.

§ 6 Zusammenarbeit mit anderen Betreibern überwachungsbedürftiger 
Anlagen
Der Betreiber einer überwachungsbedürftigen Anlage ist verpflichtet, mit Betrei-
bern anderer überwachungsbedürftiger Anlagen, die in einem räumlichen oder 
betriebstechnischen Zusammenhang zu seiner Anlage stehen, zusammenzu-
arbeiten und die Schutzmaßnahmen so abzustimmen, dass Wechselwirkungen 
zwischen den Anlagen nicht zu Gefährdungen führen können.

§ 7 Prüfungen von überwachungsbedürftigen Anlagen
(1) Der Betreiber einer überwachungsbedürftigen Anlage hat sicherzustellen, 
dass die Anlage auf ihren sicheren und ordnungsgemäßen Zustand geprüft wird
1. vor der ersten Inbetriebnahme,
2. vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen,
3. nach außergewöhnlichen Ereignissen und
4. regelmäßig wiederkehrend.
Der Betreiber hat weiterhin sicherzustellen, dass die in § 10 Absatz 1 Nummer 3 
oder Absatz 2 vorgeschriebenen Nachprüfungen durchgeführt werden.
(2) Bei der Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme müssen Prüfinhalte, die im 
Rahmen von Konformitätsbewertungsverfahren nach dem Produktsicherheits-
recht geprüft und dokumentiert wurden, nicht erneut geprüft werden.
(3) Der Betreiber einer überwachungsbedürftigen Anlage hat die bei einer Prü-
fung festgestellten Mängel innerhalb eines angemessenen Zeitraums, spätes-
tens innerhalb eines Jahres, zu beseitigen. Die Vorschriften des § 10 bleiben 
unberührt.
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(4) Der Betreiber einer überwachungsbedürftigen Anlage ist verpflichtet, 
behördlich angeordnete Prüfungen nach § 23 Absatz 2 und § 27 Absatz 5 Num-
mer 5 unverzüglich durchführen zu lassen.
(5) Der Betreiber einer überwachungsbedürftigen Anlage ist verpflichtet, auf 
Verlangen der zugelassenen Überwachungsstelle unverzüglich
1. die für die Prüfungen benötigten Hilfskräfte und Hilfsmittel bereitzustellen 

sowie
2. die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die zur Durchfüh-

rung der Prüfung erforderlich sind.
(6) Der Betreiber einer überwachungsbedürftigen Anlage hat mit den Prüfun-
gen eine zugelassene Überwachungsstelle zu beauftragen, soweit in einer auf 
Grund des § 31 erlassenen Rechtsverordnung nichts Anderes bestimmt ist. Für 
folgende überwachungsbedürftige Anlagen kann das genannte Bundesminis-
terium bestimmen, wer die Prüfungen vornimmt:
1. für überwachungsbedürftige Anlagen der Bundespolizei das Bundesminis-

terium des Innern, für Bau und Heimat,
2. für überwachungsbedürftige Anlagen im Geschäftsbereich des Bundesmi-

nisteriums der Verteidigung dieses Bundesministerium,
3. für überwachungsbedürftige Anlagen

a) der Eisenbahnen des Bundes, die dem Eisenbahnbetrieb dienen, und
b) der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, soweit die 

Anlagen dem § 48 des Bundeswasserstraßengesetzes unterliegen,
das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

§ 8 Betriebsverbot
Der Betreiber darf eine überwachungsbedürftige Anlage nicht betreiben, wenn 
sie Mängel aufweist, die die Sicherheit und Gesundheit Beschäftigter oder ande-
rer Personen im Gefahrenbereich der Anlage gefährden. Dies gilt insbesondere, 
wenn bei einer Prüfung entsprechende Mängel festgestellt wurden.

Abschnitt 3 
Aufgaben und Pflichten der zugelassenen Überwachungsstellen

§ 9 Durchführung von Prüfungen
(1) Die zugelassene Überwachungsstelle hat die Prüfungen der überwachungs-
bedürftigen Anlagen mit der größtmöglichen Professionalität und der erforder-
lichen fachlichen Kompetenz durchzuführen.
(2) Die zugelassene Überwachungsstelle muss gewährleisten:
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1. die Einhaltung der für die Durchführung von Prüfungen und für die Erstellung 
von dazugehörenden Dokumenten festgelegten Verfahren und

2. die Transparenz und die Wiederholbarkeit von Prüfungen.

§ 10 Feststellung von Mängeln, Nachprüfung
(1) Wenn die zugelassene Überwachungsstelle bei der Prüfung einer überwa-
chungsbedürftigen Anlage einen Mangel festgestellt hat, durch den Beschäf-
tigte oder andere Personen gefährdet werden (gefährlicher Mangel), so hat sie 
unverzüglich
1. die zuständige Behörde zu benachrichtigen und ihr die entsprechende Prüf-

bescheinigung zu übermitteln,
2. den Betreiber darüber zu informieren, dass die überwachungsbedürftige 

Anlage nicht betrieben werden darf und in geeigneter Weise entsprechend 
zu kennzeichnen ist, und

3. den Betreiber darauf hinzuweisen, dass die Anlage erst wieder in Betrieb 
genommen werden darf, wenn sie in einer Nachprüfung festgestellt hat, dass 
der gefährliche Mangel beseitigt ist.

(2) Wurde bei der Prüfung einer überwachungsbedürftigen Anlage ein Mangel 
festgestellt, von dem eine nicht nur geringfügige Gefährdung für die Sicherheit 
und die Gesundheit Beschäftigter und anderer Personen ausgehen kann, wenn 
er nicht in einem von der zugelassenen Überwachungsstelle bestimmten Zeit-
raum abgestellt wird (sicherheitserheblicher Mangel), so hat die zugelassene 
Überwachungsstelle den Betreiber darüber zu informieren, dass sie innerhalb 
der von ihr gesetzten Frist mit einer Nachprüfung zu beauftragen ist. Die Nach-
prüfung dient dazu festzustellen, ob der Mangel beseitigt wurde.
(3) Die zugelassene Überwachungsstelle hat die zuständige Behörde nach 
Ablauf der gemäß Absatz 2 gesetzten Frist innerhalb von 14 Tagen zu benach-
richtigen, wenn sie vom Betreiber nicht mit der Nachprüfung gemäß Absatz 2 
beauftragt wurde. Sie hat die zuständige Behörde auch innerhalb von 14 Tagen 
zu benachrichtigen, wenn sie bei der Nachprüfung gemäß Absatz 2 festgestellt 
hat, dass ein sicherheitserheblicher Mangel nicht oder nicht vollständig beseitigt 
wurde.

§ 11 Anlagenkataster
(1) Die Länder richten zur Erfassung der überwachungsbedürftigen Anlagen, 
die ihrer Aufsicht unterliegen, eine Datei führenden Stelle (Anlagenkataster) ein.
(2) Die zugelassenen Überwachungsstellen haben dem Anlagenkataster fol-
gende Daten über die von ihnen geprüften überwachungsbedürftigen Anlagen 
zu übermitteln:
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1. Angaben zum Standort, zum Namen und der Kontaktanschrift des Betreibers 
sowie weitere Angaben zur eindeutigen Identifikation und zur sicherheits-
technischen Beschreibung der Anlage,

2. nach jeder Prüfung unverzüglich Daten, die Aufschluss über den Prüfstatus 
der Anlagen geben.

(3) Das Anlagenkataster ist befugt, die übermittelten Daten zu erheben, zu spei-
chern und zu verwenden, soweit dies erforderlich ist, um die Zulassungsbehörde 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Abschnitt 4 Unterabschnitt 2 und die 
Aufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Abschnitt 5 zu 
unterstützen. Die in Satz 1 genannten Behörden sind bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben befugt, auf die im Anlagenkataster gespeicherten Daten zuzugreifen 
und diese zu verwenden.
(4) Die zugelassenen Überwachungsstellen haben die Kosten für das Anlagen-
kataster zu tragen.
(5) Einzelheiten zu den Angaben nach Absatz 2 Nummer 1, zu den Daten nach 
Absatz 2 Nummer 2 sowie zu den Kosten nach Absatz 4 können in einer Rechts-
verordnung nach § 31 getroffen werden.
(6) Die Länder können für Prüfstellen von Unternehmen gemäß § 20 Ausnah-
men von Absatz 2 zulassen. Satz 1 gilt auch für die Datenübermittlung nach 
Prüfungen, die im Auftrag von Prüfstellen von Unternehmen von zugelassenen 
Überwachungsstellen gemäß § 19 durchgeführt werden.

§ 12 Wahrung von Betriebsgeheimnissen, Schutz personenbezogener 
Daten
(1) Die zugelassene Überwachungsstelle muss gewährleisten, dass Tatsachen 
oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihr, ihrer Leitung oder dem Per-
sonal im Rahmen von Prüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen bekannt 
werden, nicht unbefugt offenbart oder verwertet werden. Dies gilt auch, wenn 
ihre Tätigkeit als zugelassene Überwachungsstelle beendet ist.
(2) Die von der zugelassenen Überwachungsstelle zu beachtenden Bestimmun-
gen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt.

§ 13 Erfahrungsaustausch
Die zugelassene Überwachungsstelle muss Erkenntnisse, die sie bei ihren 
Tätigkeiten gewonnen hat, sammeln und auswerten und diese Erkenntnisse 
regelmäßig austauschen mit
1. den mit der Durchführung der Fachaufgaben beauftragten Personen der 

zugelassenen Überwachungsstelle sowie
2. anderen zugelassenen Überwachungsstellen, soweit dies für die Sicherheit 

von überwachungsbedürftigen Anlagen relevant sein kann.
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§ 14 Mitteilungspflichten gegenüber der Zulassungsbehörde
Die zugelassene Überwachungsstelle muss der Zulassungsbehörde Änderungen, 
die für die Erteilung der Zulassung gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 oder § 20 Absatz 1 
Satz 1 bedeutsam sind, unverzüglich mitteilen. Dies betrifft insbesondere
1. Änderungen der Leitung der zugelassenen Überwachungsstelle,
2. Adressänderungen,
3. gesellschaftsrechtliche Veränderungen und
4. Änderungen, die sich auf die Unabhängigkeit der Stelle, der Leitung oder 

des Personals auswirken.

Abschnitt 4 
Zulassung von Prüfstellen als zugelassene Überwachungsstellen, 
Aufsicht

Unterabschnitt 1 
Anforderungen an Prüfstellen für die Zulassung als zugelassene 
Überwachungsstelle

§ 15 Grundlegende Anforderungen an Prüfstellen für die Zulassung als 
zugelassene Überwachungsstelle
Als Voraussetzung für die Zulassung als zugelassene Überwachungsstelle muss 
eine Prüfstelle
1. alle Prüfungen an allen überwachungsbedürftigen Anlagen mit ähnlichen 

Gefährdungsmerkmalen durchführen können,
2. über die erforderlichen Organisationsstrukturen, das erforderliche Perso-

nal und die notwendigen Mittel und Ausrüstungen verfügen, die für eine 
angemessene und unabhängige Erfüllung der Aufgaben, einschließlich der 
Datenübermittlung nach § 11 Absatz 2, notwendig sind,

3. Rechtspersönlichkeit besitzen sowie selbstständig Verträge abschließen 
können, unbewegliches Vermögen erwerben und darüber verfügen können 
sowie vor Gericht klagen und verklagt werden können,

4. ein flächendeckendes Angebot von Prüfleistungen im örtlichen Geltungsbe-
reich einer Zulassung gewährleisten,

5. über eine Haftpflichtversicherung verfügen, deren Umfang und Deckungs-
summe die mit ihrer Tätigkeit als zugelassene Überwachungsstelle verbun-
denen Risiken angemessen abdeckt, und

6. über ein wirksames Qualitätssicherungssystem mit regelmäßiger interner 
Auditierung verfügen.
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§ 16 Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zugelassenen Überwa-
chungsstellen
(1) Die zugelassene Überwachungsstelle, ihre Leitung und die mit der Durchfüh-
rung der Aufgaben beauftragten Personen müssen unabhängig und unparteilich 
sein gegenüber Unternehmen und Personen, die an der Planung oder an der 
Herstellung, am Vertrieb, am Betrieb oder an der Instandhaltung der von ihnen 
zu prüfenden überwachungsbedürftigen Anlagen beteiligt oder in anderer Weise 
von den Ergebnissen von Prüfungen und Bewertungen überwachungsbedürfti-
ger Anlagen und zugehöriger Unterlagen betroffen sind.
(2) Die zugelassene Überwachungsstelle und die mit der Durchführung der 
Prüfungen von überwachungsbedürftigen Anlagen beauftragten Personen dür-
fen keinerlei Einflussnahme, insbesondere finanzieller Art, durch Dritte ausge-
setzt sein, die sich auf ihre Beurteilung oder auf die Ergebnisse der Prüfungen 
auswirken könnte und speziell von Personen oder Personengruppen ausgeht, 
die ein Interesse am Ergebnis der Prüfungen von überwachungsbedürftigen 
Anlagen haben.
(3) Die Vergütung der Leitung und des Personals der zugelassenen Überwa-
chungsstelle darf sich nicht unmittelbar nach der Anzahl der durchgeführten 
Prüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen oder nach deren Ergebnissen 
richten.

§ 17 Anforderungen an die mit Prüfungen von überwachungsbedürftigen 
Anlagen beauftragten Personen
Die zugelassene Überwachungsstelle muss gewährleisten, dass die mit Prüfun-
gen von überwachungsbedürftigen Anlagen beauftragten Personen
1. durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre Weiterbildung 

jederzeit über die für die Prüfungen erforderlichen Kenntnisse verfügen,
2. jederzeit über ausreichende Kenntnisse der Bauart und der Betriebsweise, 

der Prüfverfahren sowie des Standes der Technik der zu prüfenden überwa-
chungsbedürftigen Anlagen verfügen,

3. jederzeit über ausreichende Kenntnisse der für die jeweiligen überwa-
chungsbedürftigen Anlagen geltenden Rechtsvorschriften und Regeln ver-
fügen,

4. jederzeit in der Lage sind, die vorgeschriebenen Prüfdokumente über die 
durchgeführten Prüfungen zu erstellen,

5. jederzeit berufliche Integrität besitzen,
6. jederzeit fachlich unabhängig sind und
7. in ihre jeweiligen Aufgaben eingearbeitet wurden.
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Unterabschnitt 2 
Einrichtung, Aufgaben und Befugnisse der Zulassungsbehörde

§ 18 Einrichtung der Zulassungsbehörde
(1) Die Länder haben die Zulassungsbehörde so einzurichten, dass es zu kei-
nerlei Interessenkonflikten mit einer zugelassenen Überwachungsstelle kommt. 
Die Zulassungsbehörde darf insbesondere keine Tätigkeiten, die zugelasse-
nen Überwachungsstellen vorbehalten sind, und keine Beratungsleistungen 
auf einer gewerblichen oder wettbewerblichen Basis anbieten oder erbringen.
(2) Der Zulassungsbehörde müssen kompetente Mitarbeiter in ausreichender 
Zahl zur Verfügung stehen, so dass sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahr-
nehmen kann.
(3) Bedienstete der Zulassungsbehörde, die die Begutachtung einer Prüfstelle 
durchgeführt haben, dürfen nicht mit der Entscheidung über die Zulassung der 
Prüfstelle als zugelassene Überwachungsstelle betraut werden.

§ 19 Zulassung von Prüfstellen als zugelassene Überwachungsstellen
(1) Die Zulassungsbehörde kann eine Prüfstelle auf schriftlichen oder elektro-
nischen Antrag für die Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen zulas-
sen. Dem Antrag sind alle Unterlagen beizufügen, die zu seiner Beurteilung 
erforderlich sind.
(2) Die Zulassungsbehörde erteilt die Zulassung, wenn folgende Anforderungen 
erfüllt sind:
1. die Anforderungen der §§ 15 bis 17 und
2. die Anforderungen von auf Grund des § 31 erlassenen Rechtsverordnungen.
(3) Die Zulassung kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden 
werden. Sie ist zu befristen und kann mit dem Vorbehalt des vollständigen, 
teilweisen oder befristeten Widerrufs sowie mit dem Vorbehalt nachträglicher 
Auflagen erteilt werden.
(4) Die Zulassungsbehörde hat die Erteilung, den Ablauf, die Rücknahme, den 
Widerruf und das Erlöschen einer Zulassung oder von Teilen einer Zulassung der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unverzüglich anzuzeigen.
(5) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gibt die zugelasse-
nen Überwachungsstellen der Öffentlichkeit auf elektronischem Weg bekannt.
(6) Die Zulassungsbehörde kann Einzelheiten des Verfahrens zur Erteilung einer 
Zulassung regeln.
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§ 20 Zulassung von Prüfstellen von Unternehmen als zugelassene Über-
wachungsstellen
(1) Wenn es sicherheitstechnisch angezeigt und in einer Rechtsverordnung 
nach § 31 vorgesehen ist, können als zugelassene Überwachungsstellen auch 
Prüfstellen von Unternehmen oder Unternehmensgruppen zugelassen werden, 
auch wenn diese Prüfstellen die Anforderungen nach § 16 Absatz 1 nicht erfül-
len. Zu einer Unternehmensgruppe im Sinne von Satz 1 gehören Unternehmen 
nach den §§ 16 und 17 des Aktiengesetzes sowie Gemeinschaftsunternehmen, 
an denen das Unternehmen, dem die Prüfstelle angehört, eine Beteiligung von 
mehr als 50 Prozent hält.
(2) § 19 gilt entsprechend.
(3) Für die Zulassung zugelassener Überwachungsstellen müssen die Prüfstel-
len nach Absatz 1 Satz 1 die folgenden Anforderungen erfüllen:
1. sie müssen als Prüfstelle im Unternehmen oder in der Unternehmensgruppe 

organisatorisch abgrenzbar sein,
2. sie müssen innerhalb des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe 

über Berichtsverfahren verfügen, die ihre Unparteilichkeit sicherstellen und 
belegen,

3. sie dürfen nicht für die Planung, die Herstellung, den Vertrieb, den Betrieb 
oder die Instandhaltung der zu prüfenden überwachungsbedürftigen Anla-
gen verantwortlich sein,

4. sie dürfen keinen Tätigkeiten nachgehen, die mit der Unabhängigkeit ihrer 
Beurteilung und ihrer Zuverlässigkeit im Rahmen ihrer Prüftätigkeiten in Kon-
flikt kommen können, und

5. sie dürfen nur solche Anlagen prüfen, die von dem Unternehmen oder der 
Unternehmensgruppe betrieben werden, dem oder der sie angehören.

§ 21 Aufsicht über die zugelassenen Überwachungsstellen
Die Zulassungsbehörde beaufsichtigt, ob die zugelassenen Überwachungsstel-
len die in den §§ 9 bis 17 und § 20 sowie die in einer Rechtsverordnung nach 
§ 31 enthaltenen Anforderungen erfüllen und ihren dort bestimmten Pflichten 
nachkommen. Sie kann gegenüber einer zugelassenen Überwachungsstelle 
die notwendigen Anordnungen treffen
1. zur Beseitigung festgestellter Abweichungen von den in Satz 1 genannten 

Anforderungen,
2. zur Beseitigung von Verstößen gegen Pflichten und Auflagen und
3. zur Verhütung künftiger Verstöße gegen die in Satz 1 genannten Anforde-

rungen und Pflichten.
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§ 22 Befugnisse der Zulassungsbehörde gegenüber zugelassenen Über-
wachungsstellen
Die Zulassungsbehörde kann
1. von der zugelassenen Überwachungsstelle die zur Erfüllung ihrer Aufsichts-

aufgaben erforderlichen Auskünfte, Unterlagen und sonstige Unterstützung 
verlangen sowie die dazu erforderlichen Anordnungen treffen und

2. zur Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben zu den Betriebs- und Geschäftszei-
ten Betriebsgrundstücke und Geschäftsräume der zugelassenen Überwa-
chungsstelle betreten und besichtigen.

§ 23 Befugnisse der Zulassungsbehörde gegenüber Betreibern überwa-
chungsbedürftiger Anlagen
(1) Die Zulassungsbehörde kann vom Betreiber einer überwachungsbedürfti-
gen Anlage die erforderlichen Auskünfte, Unterlagen und sonstige Unterstüt-
zung verlangen sowie die dazu erforderlichen Anordnungen treffen, soweit 
diese zur Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben erforderlich sind. Sie ist zur Erfül-
lung ihrer Aufsichtsaufgaben berechtigt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten 
Betriebsgrundstücke der überwachungsbedürftigen Anlage zu betreten und zu 
besichtigen.
(2) Die Zulassungsbehörde kann, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgabe erfor-
derlich ist, im Einzelfall eine außerordentliche Prüfung einer überwachungsbe-
dürftigen Anlage anordnen, wenn hierfür ein besonderer Anlass besteht. Ein 
solcher Anlass besteht insbesondere dann, wenn ein begründeter Verdacht 
besteht, dass eine zugelassene Überwachungsstelle eine Prüfung nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt hat. Die Zulassungsbehörde hat die Kosten für die 
außerordentliche Prüfung zu tragen. Ergibt die außerordentliche Prüfung, dass 
eine zugelassene Überwachungsstelle eine Prüfung nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt hat, so kann die Zulassungsbehörde die Kosten für die außeror-
dentliche Prüfung dieser zugelassenen Überwachungsstelle auferlegen.

§ 24 Duldung des Aufsichtshandelns der Zulassungsbehörde
Die von den Maßnahmen nach den §§ 22 und 23 Betroffenen haben die Maß-
nahmen zu dulden. Sie können die Auskunft auf Fragen verweigern, wenn die 
Beantwortung sie selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. Die Auskunftspflichtigen sind über ihr Recht zur Auskunfts-
verweigerung zu belehren.
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§ 25 Übermittlungspflichten
Die Zulassungsbehörde übermittelt der Aufsichtsbehörde gemäß § 26 auf Anfor-
derung die Informationen, die für deren Aufgabenerfüllung erforderlich sind.

Abschnitt 5 
Aufsichtsbehörden

§ 26 Zuständigkeit für die Aufsicht
(1) Die zuständigen Behörden der Länder haben die Einhaltung dieses Geset-
zes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu 
beaufsichtigen.
(2) In einer Rechtsverordnung nach § 31 kann die Aufsicht für überwachungs-
bedürftige Anlagen der Bundesverwaltung einem Bundesministerium übertra-
gen werden. Das jeweilige Bundesministerium kann die Aufsicht einer von ihm 
bestimmten Stelle übertragen. § 48 des Bundeswasserstraßengesetzes und § 4 
des Bundesfernstraßengesetzes bleiben unberührt.

§ 27 Befugnisse gegenüber den Betreibern überwachungsbedürftiger 
Anlagen
(1) Die zuständige Behörde kann vom Betreiber die für die Aufsicht erforder-
lichen Auskünfte und die Überlassung von entsprechenden Unterlagen verlan-
gen sowie die dazu erforderlichen Anordnungen treffen. Der Betreiber oder die 
verantwortliche Person des Betreibers kann die Auskunft auf solche Fragen 
oder die Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern, deren Beantwortung oder 
Vorlage sie selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivil-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen 
einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. Der Betreiber oder die 
verantwortliche Person des Betreibers ist über ihr Recht zur Auskunftsverwei-
gerung zu belehren.
(2) Die zuständige Behörde kann überwachungsbedürftige Anlagen zu den 
Betriebs- und Geschäftszeiten besichtigen und kontrollieren sowie Einsicht in 
die geschäftlichen Unterlagen des Betreibers nehmen, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer Aufsichtsaufgaben erforderlich ist. Außerdem ist sie berechtigt zu unter-
suchen, auf welche Ursachen ein Unfall oder ein Schadensfall zurückzuführen 
ist. Sie kann vom Betreiber die Begleitung durch ihn oder durch eine von ihm 
beauftragten Person und die Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
verlangen sowie die dazu erforderlichen Anordnungen treffen.
(3) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 darf die zuständige Behörde außer-
halb der in Absatz 2 Satz 1 genannten Zeiten ohne Einverständnis des Betrei-
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bers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung ergreifen.
(4) Der Betreiber hat die Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 oder 2, jeweils auch 
in Verbindung mit Absatz 3, zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung gemäß Artikel 13 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt.
(5) Die zuständige Behörde kann bei überwachungsbedürftigen Anlagen im 
Einzelfall Folgendes anordnen:
1. die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der Pflichten nach diesem 

Gesetz oder nach einer auf Grund des § 31 erlassenen Rechtsverordnung,
2. die erforderlichen Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren für Beschäf-

tigte oder andere Personen,
3. die Untersagung des Betriebs, bis den Anordnungen nach den Nummern 1 

und 2 Folge geleistet wurde; dies gilt auch, wenn Anordnungen nach ande-
ren Vorschriften getroffen werden, die die Sicherheit einer überwachungs-
bedürftigen Anlage betreffen,

4. die Stilllegung oder Beseitigung einer überwachungsbedürftigen Anlage, 
wenn die Anlage ohne die auf Grund einer nach § 31 erlassenen Rechts-
verordnung erforderliche Erlaubnis oder ohne eine nach § 7 Absatz 1 erfor-
derliche Prüfung errichtet, betrieben oder geändert wird,

5. die außerordentliche Prüfung einer überwachungsbedürftigen Anlage, wenn 
hierfür ein besonderer Anlass vorliegt.

(6) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall eine überwachungsbedürftige 
Anlage stilllegen, wenn der Betreiber der Anlage nicht in einem angemessenen 
Zeitraum ermittelt werden kann.

§ 28 Befugnisse gegenüber zugelassenen Überwachungsstellen, Unter-
richtungspflicht
(1) Die zuständige Behörde kann
1. von der zugelassenen Überwachungsstelle die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

erforderlichen Auskünfte und sonstige Unterstützung verlangen sowie die 
dazu erforderlichen Anordnungen treffen,

2. zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Geschäftsräume 
der zugelassenen Überwachungsstelle betreten und besichtigen sowie

3. die Vorlage und Übersendung von Unterlagen verlangen sowie die dazu 
erforderlichen Anordnungen treffen.

Werden der zuständigen Behörde dabei Tatsachen bekannt, die auf ein nicht 
rechtskonformes Verhalten einer zugelassenen Überwachungsstelle schließen 
lassen, hat sie die Zulassungsbehörde zu unterrichten.
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(2) Die zugelassene Überwachungsstelle hat die Maßnahmen nach Absatz 1 
Nummer 2 zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß 
Artikel 13 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt.

§ 29 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
Die zuständige Behörde darf die ihr bei ihrer Aufsichtstätigkeit zur Kenntnis 
gelangenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Betreibern überwa-
chungsbedürftiger Anlagen nur in den gesetzlich geregelten Fällen oder zur 
Verfolgung von Gesetzwidrigkeiten oder zum Schutz der Umwelt den dafür 
zuständigen Behörden offenbaren. Soweit es sich bei Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen um Informationen über die Umwelt im Sinne des Umweltinforma-
tionsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach dem 
Umweltinformationsgesetz. Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener 
Daten bleiben unberührt.

§ 30 Information der Zulassungsbehörde
Verfügt die zuständige Behörde über Erkenntnisse, dass eine zugelassene 
Überwachungsstelle ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat, 
informiert sie die Zulassungsbehörde.

Abschnitt 6 
Verordnungsermächtigungen, Bußgeld- und Strafvorschriften, 
Übergangsvorschriften

§ 31 Verordnungsermächtigungen
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dem Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, welche Maßnahmen 
zur Erfüllung der Anforderungen nach diesem Gesetz zu treffen sind. Durch 
eine solche Rechtsverordnung kann insbesondere Folgendes bestimmt werden:
1. der Katalog überwachungsbedürftiger Anlagen,
2. die Anforderungen, die an die Errichtung, die Änderung und den Betrieb 

überwachungsbedürftiger Anlagen im Hinblick auf die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz Beschäftigter und anderer Personen zu stellen sind,

3. die Umstände, unter denen überwachungsbedürftige Anlagen
a) angezeigt werden müssen oder
b) einer Erlaubnis bedürfen und die Umstände, unter denen eine solche 

Erlaubnis erlischt,
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4. Art, Umfang und Fristen von Prüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen 
gemäß § 7 Absatz 1,

5. Informationen, die an überwachungsbedürftigen Anlagen an geeigneter 
Stelle vorhanden sein müssen,

6. die Bildung eines Ausschusses, dem die Aufgaben übertragen werden,
a) das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu Fragen der Errichtung 

und des Betriebes überwachungsbedürftiger Anlagen zu beraten,
b) dem Stand der Technik entsprechende Regeln und sonstige gesicherte 

wissenschaftliche Erkenntnisse zum sicheren Betrieb überwachungsbe-
dürftiger Anlagen zu ermitteln sowie

c) Regeln zu ermitteln, wie die Anforderungen, die in diesem Gesetz sowie 
in Rechtsverordnung nach Satz 1 gestellt werden, erfüllt werden können;

 das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die Regeln und 
Erkenntnisse nach Prüfung amtlich bekannt machen,

7. besondere Anforderungen, die eine zugelassene Überwachungsstelle über 
die in den §§ 15 bis 17 und § 20 genannten Anforderungen für die Erteilung 
einer Zulassung hinaus erfüllen muss,

8. Prüfungen, die auch von anderen Prüfern als denen der zugelassenen Über-
wachungsstellen durchgeführt werden dürfen, und die Anforderungen, die 
diese Prüfer erfüllen müssen.

§ 32 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 1 die Wirksamkeit einer Schutzmaßnahme nicht 

oder nicht rechtzeitig überprüft,
2. entgegen § 5 Absatz 4 nicht sicherstellt, dass eine Anlage in einem dort 

genannten Zustand gehalten wird,
3. entgegen § 6 eine Schutzmaßnahme nicht richtig abstimmt,
4. entgegen § 7 Absatz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 31 

Satz 2 Nummer 4 nicht sicherstellt, dass eine dort genannte Prüfung durch-
geführt wird,

5. entgegen § 7 Absatz 4 eine Prüfung nicht oder nicht rechtzeitig durchführen 
lässt,

6. entgegen § 7 Absatz 5 Nummer 1 eine Hilfskraft oder ein Hilfsmittel nicht 
oder nicht rechtzeitig bereitstellt,

7. entgegen § 7 Absatz 5 Nummer 2 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Unterlage nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt,
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8. entgegen § 8 Satz 1 eine überwachungsbedürftige Anlage betreibt,
9. entgegen § 10 Absatz 1 eine Behörde nicht oder nicht rechtzeitig benach-

richtigt, eine Prüfbescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt oder 
eine Information oder einen Hinweis nicht oder nicht rechtzeitig gibt,

10. entgegen § 11 Absatz 2 Nummer 2 Daten nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig übermittelt,

11. entgegen § 14 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht,

12. einer vollziehbaren Anordnung nach
a) § 21 Satz 2, § 22 Nummer 1, § 23 Absatz 1 Satz 1, § 27 Absatz 1 Satz 1 

oder Absatz 2 Satz 3 oder § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3 oder
b) § 27 Absatz 5 Nummer 2, 3, 4 oder 5

 zuwiderhandelt,
13. entgegen § 24 Satz 1, § 27 Absatz 4 Satz 1 oder § 28 Absatz 2 Satz 1 eine 

Maßnahme nicht duldet oder
14. einer Rechtsverordnung nach § 31 Satz 2

a) Nummer 2 oder 3 Buchstabe b oder
b) Nummer 3 Buchstabe a oder

 einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4, 5, 8, 
12 Buchstabe b und Nummer 14 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu hun-
derttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend 
Euro geahndet werden.

§ 33 Strafvorschriften
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine 
in § 32 Absatz 1 Nummer 4, 5, 8, 12 Buchstabe b oder Nummer 14 Buchstabe a 
bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt oder durch eine sol-
che vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit eines anderen oder fremde 
Sachen von bedeutendem Wert gefährdet.

§ 34 Übergangsvorschriften
(1) Bis zur Bestimmung eines Katalogs überwachungsbedürftiger Anlagen in 
einer Rechtsverordnung gemäß § 31 Satz 2 Nummer 1 gelten die in § 2 Num-
mer 30 des Produktsicherheitsgesetzes vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 
2179; 2012 I S. 131) in der Fassung der Änderung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
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S. 1328) genannten überwachungsbedürftigen Anlagen als überwachungsbe-
dürftige Anlagen im Sinne dieses Gesetzes.
(2) Bis zum Erlass einer in § 11 Absatz 5 genannten Rechtsverordnung richtet 
sich die Pflicht zur Übermittlung der in § 11 Absatz 2 genannten Daten sowie 
die Erhebung der in § 11 Absatz 4 genannten Kosten nach den aufgrund von 
§ 37 Absatz 4 des Produktsicherheitsgesetzes vom 8. November 2011 (BGBl. I 
S. 2178, 2179; 2012 I S. 131) in der Fassung der Änderung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) erlassenen Rechtsverordnungen der Länder.
(3) Eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Zulassung als zugelas-
sene Überwachungsstelle gilt als solche gemäß § 19 oder § 20 dieses Gesetzes 
fort.
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Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
(ArbSchG – Arbeitsschutzgesetz)

Vom 7. August 1996 (BGBl. I 1996 S. 1246)

zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 31.05.2023 (BGBL. I S. 474)

Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender EG-Richtlinien: 
• Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. EG Nr. L 183 S. 1) und 

• Richtlinie 91/383/EWG des Rates vom 25. Juni 1991 zur Ergänzung der Maß-
nahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 
Arbeitnehmern mit befristetem Arbeitsverhältnissen oder Leiharbeitsverhält-
nissen (ABl. EG Nr. L 206 S. 19). 

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und 
zu verbessern. Es gilt in allen Tätigkeitsbereichen und findet im Rahmen 
der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) auch in der ausschließlichen 
Wirtschaftszone Anwendung.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeitsschutz von Hausangestellten in 
privaten Haushalten. Es gilt nicht für den Arbeitsschutz von Beschäftigten auf 
Seeschiffen und in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit 
dafür entsprechende Rechtsvorschriften bestehen.
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(3) Pflichten, die die Arbeitgeber zur Gewährleistung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit nach sonstigen Rechtsvor-
schriften haben, bleiben unberührt. Satz 1 gilt entsprechend für Pflichten und 
Rechte der Beschäftigten. Unberührt bleiben Gesetze, die andere Personen als 
Arbeitgeber zu Maßnahmen des Arbeitsschutzes verpflichten.
(4) Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften treten an die Stelle der 
Betriebs- oder Personalräte die Mitarbeitervertretungen entsprechend dem 
kirchlichen Recht.

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnah-
men zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung 
der Arbeit.
(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichts-

gesetzes, ausgenommen die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten,

4. Beamtinnen und Beamte,
5. Richterinnen und Richter,
6. Soldatinnen und Soldaten,
7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten.
(3) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Per-
sonen und rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 2 
beschäftigen.
(4) Sonstige Rechtsvorschriften im Sinne dieses Gesetzes sind Regelungen über 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes in anderen Gesetzen, in Rechtsverordnungen 
und Unfallverhütungsvorschriften.
(5) Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes gelten für den Bereich des öffent-
lichen Dienstes die Dienststellen. Dienststellen sind die einzelnen Behörden, 
Verwaltungsstellen und Betriebe der Verwaltungen des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, die Gerichte des Bundes und der Länder sowie die 
entsprechenden Einrichtungen der Streitkräfte.
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Zweiter Abschnitt
Pflichten des Arbeitgebers

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeits-
schutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen 
auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Ge-
gebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben.
(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der 
Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der 
Beschäftigten
1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel 

bereitzustellen sowie
2. Vorkehrungen zu treffen, daß die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen 

Tätigkeiten und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beach-
tet werden und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen 
können.

(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den 
Beschäftigten auferlegen.

§ 4 Allgemeine Grundsätze 
Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allge-
meinen Grundsätzen auszugehen:
1. Die Arbeit ist so zu gestalten, daß eine Gefährdung für das Leben sowie die 

physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die 
verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird;

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen;
3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hy-

giene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu 
berücksichtigen;

4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, 
sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluß der Umwelt 
auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen;

5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen;
6. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen 

sind zu berücksichtigen;
7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen;
8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind 

nur zulässig, wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist.
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§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit 
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes erforderlich sind.
(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeit vorzunehmen. 
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes 
oder einer Tätigkeit ausreichend.
(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, 
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere 

von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang 
damit,

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und 
Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,
6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

§ 6 Dokumentation
(1) Der Arbeitgeber muß über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der 
Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegt Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefähr-
dungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefaßte 
Angaben enthalten.
(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getötet oder so verletzt 
wird, daß er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits- oder 
dienstunfähig wird, hat der Arbeitgeber zu erfassen.

§ 7 Übertragung von Aufgaben
Bei der Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte hat der Arbeitgeber je nach 
Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu 
beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten.
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§ 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber
(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, sind 
die Arbeitgeber verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit erforderlich ist, 
haben die Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten insbesondere sich gegenseitig 
und ihre Beschäftigten über die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu unterrichten und Maßnahmen 
zu Verhütung dieser Gefahren abzustimmen.
(2) Der Arbeitgeber muß sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern, daß die 
Beschäftigten anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig werden, hinsicht-
lich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in 
seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben.

§ 9 Besondere Gefahren
(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, damit nur Beschäftigte Zugang 
zu besonders gefährlichen Arbeitsbereichen haben, die zuvor geeignete Anwei-
sungen erhalten haben.
(2) Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, daß alle Beschäftigten, die 
einer unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein können, 
möglichst frühzeitig über diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden 
Schutzmaßnahmen unterrichtet sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für die 
eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer Personen müssen die Beschäftigten 
die geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung 
selbst treffen können, wenn der zuständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; 
dabei sind die Kenntnisse der Beschäftigten und die vorhandenen technischen 
Mittel zu berücksichtigen. Den Beschäftigten dürfen aus ihrem Handeln keine 
Nachteile entstehen, es sei denn, sie haben vorsätzlich oder grob fahrlässig 
ungeeignete Maßnahmen getroffen.
(3) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, die es den Beschäftigten bei 
unmittelbarer erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch sofortiges Verlassen 
der Arbeitsplätze in Sicherheit zu bringen. Den Beschäftigten dürfen hierdurch 
keine Nachteile entstehen. Hält die unmittelbare erhebliche Gefahr an, darf der 
Arbeitgeber die Beschäftigten nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
auffordern, ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. Gesetzliche Pflichten der Beschäf-
tigten zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit sowie die §§ 7 und 
11 des Soldatengesetzes bleiben unberührt.

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen
(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkei-
ten sowie der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten 
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Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. 
Dabei hat er der Anwesenheit andere Personen Rechnung zu tragen. Er hat auch 
dafür zu sorgen, daß im Notfall die erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieb-
lichen Stellen insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen 
Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung eingerichtet sind.
(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben 
der Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten überneh-
men. Anzahl, Ausbildung und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäf-
tigten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten 
und zu den bestehenden besonderen Gefahren stehen. Vor der Benennung hat 
der Arbeitgeber den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weitergehende Betei-
ligungsrechte bleiben unberührt. Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten 
Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn er über die nach Satz 2 erforderliche 
Ausbildung und Ausrüstung verfügt.

§ 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf ihren Wunsch unbeschadet der 
Pflichten aus anderen Rechtsvorschriften zu ermöglichen, sich je nach den 
Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig arbeits-
medizinisch untersuchen zu lassen, es sei denn, auf Grund der Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem 
Gesundheitsschaden zu rechnen.

§ 12 Unterweisung
(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unter-
weisen. Die Unterweisung umfaßt Anweisungen und Erläuterungen, die eigens 
auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet 
sind. Die Unterweisung muß bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufga-
benbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie 
vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muß an 
die Gefährdungsentwicklung angepaßt sein und erforderlichenfalls regelmäßig 
wiederholt werden.
(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung nach 
Absatz 1 den Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der 
Qualifikation und der Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung 
überlassen werden, vorzunehmen. Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des 
Verleihers bleiben unberührt.

§ 13 Verantwortliche Personen
(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenden 
Pflichten sind neben dem Arbeitgeber
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1. sein gesetzlicher Vertreter,
2. das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,
3. der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft,
4. Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes 

beauftragt sind, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befug-  
nisse,

5. sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete 
Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich 
damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener 
Verantwortung wahrzunehmen.

§ 14 Unterrichtung und Anhörung der Beschäftigten des öffentlichen
     Dienstes
(1) Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind vor Beginn der Beschäf-
tigung und bei Veränderungen in ihren Arbeitsbereichen über Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sein können, 
sowie über die Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhütung dieser Gefahren 
und die nach § 10 Abs. 2 getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.
(2) Soweit in Betrieben des öffentlichen Dienstes keine Vertretung der Be-
schäftigten besteht, hat der Arbeitgeber die Beschäftigten zu allen Maßnahmen 
zu hören, die Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
haben können.

Dritter Abschnitt
Pflichten und Rechte der Beschäftigten

§ 15 Pflichten der Beschäftigten
(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der 
Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit Sorge zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten 
auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren 
Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.
(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten insbesondere. Maschi-
nen, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel 
sowie Schutzvorrichtungen und die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche 
Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu verwenden.
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§ 16 Besondere Unterstützungspflichten
(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vor-
gesetzten jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die 
Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten 
Defekt unverzüglich zu melden.
(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstützen, die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten 
und seine Pflichten entsprechend den behördlichen Auflagen zu erfüllen. 
Unbeschadet ihrer Pflicht nach Absatz 1 sollen die Beschäftigten von ihnen 
festgestellte Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den 
Schutzsystemen auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder 
dem Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
mitteilen.

§ 17 Rechte der Beschäftigten
(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen 
Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen. 
Für Beamtinnen und Beamte des Bundes ist § 125 des Bundesbeamtengesetzes 
anzuwenden. Entsprechendes Landesrecht bleibt unberührt.
(2) Sind Beschäftigte auf Grund konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, daß 
die vom Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht 
ausreichen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu 
gewährleisten, und hilft der Arbeitgeber darauf gerichteten Beschwerden von 
Beschäftigten nicht ab, können sich diese an die zuständige Behörde wenden. 
Hierdurch dürfen den Beschäftigten keine Nachteile entstehen. Die in Absatz 1 
Satz 2 und 3 genannten Vorschriften sowie die Vorschriften des Hinweisgeber-
schutzgesetzes, der Wehrbeschwerdeordnung und des Gesetzes über den 
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages bleiben unberührt.

Vierter Abschnitt
Verordnungsermächtigungen

§ 18 Verordnungsermächtigungen
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates vorzuschreiben, welche Maßnahmen der Arbeitgeber 
und die sonstigen verantwortlichen Personen zu treffen haben und wie sich die 
Beschäftigten zu verhalten haben, um ihre jeweiligen Pflichten, die sich aus 
diesem Gesetz ergeben, zu erfüllen. In diesen Rechtsverordnungen kann auch 
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bestimmt werden, daß bestimmte Vorschriften des Gesetzes zum Schutz anderer 
als in § 2 Abs. 2 genannter Personen anzuwenden sind.
(2) Durch Rechtsverordnungen nach Absatz 1 kann insbesondere bestimmt 
werden,
1. daß und wie zur Abwehr bestimmter Gefahren Dauer oder Lage der Beschäf-

tigung oder die Zahl der Beschäftigten begrenzt werden muß,
2. daß der Einsatz bestimmter Arbeitsmittel oder -verfahren mit besonderen 

Gefahren für die Beschäftigten verboten ist oder der zuständigen Behörde 
angezeigt oder von ihr erlaubt sein muß oder besonders gefährdete Personen 
dabei nicht beschäftigt werden dürfen,

3. daß bestimmte, besonders gefährliche Betriebsanlagen einschließlich der 
Arbeits- und Fertigungsverfahren vor Inbetriebnahme, in regelmäßigen 
Abständen oder auf behördliche Anordnung fachkundig geprüft werden 
müssen,

3a. dass für bestimmte Beschäftigte angemessene Unterkünfte bereitzustellen 
sind, wenn dies aus Gründen der Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit 
oder aus Gründen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit erforderlich 
ist und welche Anforderungen dabei zu erfüllen sind,

4. daß Beschäftigte, bevor sie eine bestimmte gefährdende Tätigkeit aufnehmen 
oder fortsetzen oder nachdem sie sie beendet haben, arbeitsmedizinisch 
zu untersuchen sind und welche besonderen Pflichten der Arzt dabei zu 
beachten hat,

5. daß Ausschüsse zu bilden sind, denen die Aufgabe übertragen wird, die 
Bundesregierung oder das zuständige Bundesministerium zur Anwendung 
der Rechtsverordnungen zu beraten, dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin 
und Hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse zu ermitteln sowie Regeln zu ermitteln, wie die in den 
Rechtsverordnungen gestellten Anforderungen erfüllt werden können. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die Regeln und Erkenntnisse 
amtlich bekannt machen.

(3) In epidemischen Lagen von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
ohne Zustimmung des Bundesrates spezielle Rechtsverordnungen nach Absatz 1 
für einen befristeten Zeitraum erlassen. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales kann ohne Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung für 
einen befristeten Zeitraum, der spätestens mit Ablauf des 7. April 2023 endet,
1. bestimmen, dass spezielle Rechtsverordnungen nach Satz 1 nach Aufhebung 

der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 
Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes fortgelten, und diese ändern sowie

2. spezielle Rechtsverordnungen nach Absatz 1 erlassen.
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§ 19 Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften und
     zwischenstaatliche Vereinbarungen
Rechtsverordnungen nach § 18 können auch erlassen werden, soweit dies zur 
Durchführung von Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften oder von Beschlüssen internationaler Organisationen 
oder von zwischenstaatlichen Vereinbarungen die Sachbereiche dieses Gesetzes 
betreffen, erforderlich ist, insbesondere um Arbeitsschutzpflichten für andere als 
in § 2 Abs. 3 genannte Personen zu regeln.

§ 20 Regelungen für den öffentlichen Dienst
(1) Für die Beamten der Länder, Gemeinden und sonstigen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts regelt das Landesrecht, ob und 
inwieweit die nach § 18 erlassenen Rechtsverordnungen gelten.
(2) Für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst des Bundes, insbesondere 
bei der Bundeswehr, der Polizei, den Zivil- und Katastrophenschutzdiensten, 
dem Zoll oder den Nachrichtendiensten, können das Bundeskanzleramt, das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, das Bundesministerium der Verteidigung 
oder das Bundesministerium der Finanzen, soweit sie hierfür jeweils zuständig 
sind, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
daß Vorschriften dieses Gesetzes ganz oder zum Teil nicht anzuwenden sind, 
soweit öffentliche Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Aufrecht-
erhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit. Rechtsverordnungen 
nach Satz 1 werden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und, soweit nicht das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat selbst ermächtigt ist, im Einvernehmen mit diesem Ministerium erlassen. 
In den Rechtsverordnungen ist gleichzeitig festzulegen, wie die Sicherheit und 
der Gesundheitsschutz bei der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele dieses 
Gesetzes auf andere Weise gewährleistet werden. Für Tätigkeiten im öffentlichen 
Dienst der Länder, Gemeinden und sonstigen landesunmittelbaren Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts können den Sätzen 1 und 
3 entsprechende Regelungen durch Landesrecht getroffen werden.

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie

§ 20a Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie
(1) Nach den Bestimmungen dieses Abschnitts entwickeln Bund, Länder und 
Unfallversicherungsträger im Interesse eines wirksamen Arbeitsschutzes eine 
gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie und gewährleisten ihre Umsetzung 
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und Fortschreibung. Mit der Wahrnehmung der ihnen gesetzlich zugewiesenen 
Aufgaben zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren sowie zur menschengerechten Gestaltung der 
Arbeit tragen Bund, Länder und Unfallversicherungsträger dazu bei, die Ziele 
der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie zu erreichen.
(2) Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie umfasst
1.  die Entwicklung gemeinsamer Arbeitsschutzziele,
2.  die Festlegung vorrangiger Handlungsfelder und von Eckpunkten für Ar-

beitsprogramme sowie deren Ausführung nach einheitlichen Grundsätzen,
3.  die Evaluierung der Arbeitsschutzziele, Handlungsfelder und Arbeitsprogram-

me mit geeigneten Kennziffern,
4.  die Festlegung eines abgestimmten Vorgehens der für den Arbeitsschutz 

zuständigen Landesbehörden und der Unfallversicherungsträger bei der 
Beratung und Überwachung der Betriebe,

5.  die Herstellung eines verständlichen, überschaubaren und abgestimmten 
Vorschriften- und Regelwerks.

§ 20b Nationale Arbeitsschutzkonferenz
(1) Die Aufgabe der Entwicklung, Steuerung und Fortschreibung der gemeinsamen 
deutschen Arbeitsschutzstrategie nach § 20a Abs. 1 Satz 1 wird von der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz wahrgenommen. Sie setzt sich aus jeweils drei stimm-
berechtigten Vertretern von Bund, Ländern und den Unfallversiche-rungsträgern 
zusammen und bestimmt für jede Gruppe drei Stellvertreter. Außerdem entsenden 
die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die Behandlung 
von Angelegenheiten nach § 20a Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 jeweils bis zu drei Vertreter 
in die Nationale Arbeitsschutzkonferenz; sie nehmen mit beratender Stimme an den 
Sitzungen teil. Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz gibt sich eine Geschäftsord-
nung; darin werden insbesondere die Arbeitsweise und das Beschlussverfahren 
festgelegt. Die Geschäftsordnung muss einstimmig angenommen werden.
(2) Alle Einrichtungen, die mit Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit befasst 
sind, können der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz Vorschläge für Arbeits-
schutzziele, Handlungsfelder und Arbeitsprogramme unterbreiten.
(3) Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz wird durch ein Arbeitsschutzforum 
unterstützt, das in der Regel einmal jährlich stattfindet. Am Arbeitsschutzforum 
sollen sachverständige Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, der Berufs- und Wirtschaftsverbände, der Wissenschaft, der Kran-
ken- und Rentenversicherungsträger, von Einrichtungen im Bereich Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit sowie von Einrichtungen, die der Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit dienen, teilnehmen. Das Arbeitsschutzforum hat die 
Aufgabe, eine frühzeitige und aktive Teilhabe der sachverständigen Fachöffent-
lichkeit an der Entwicklung und Fortschreibung der gemeinsamen deutschen 
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Arbeitsschutzstrategie sicherzustellen und die Nationale Arbeitsschutzkonferenz 
entsprechend zu beraten.
(4) Einzelheiten zum Verfahren der Einreichung von Vorschlägen nach Absatz 2 
und zur Durchführung des Arbeitsschutzforums nach Absatz 3 werden in der 
Geschäftsordnung der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz geregelt.
(5) Die Geschäfte der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz und des Arbeitsschutz-
forums führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Einzelheiten 
zu Arbeitsweise und Verfahren werden in der Geschäftsordnung der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz festgelegt.

Sechster Abschnitt
Schlußvorschriften

§ 21 Zuständige Behörden; Zusammenwirken mit den Trägern der
     gesetzlichen Unfallversicherung
(1) Die Überwachung des Arbeitsschutzes nach diesem Gesetz ist staatliche 
Aufgabe. Die zuständigen Behörden haben die Einhaltung dieses Gesetzes 
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu über-
wachen und die Arbeitgeber bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu beraten. Bei der 
Überwachung haben die zuständigen Behörden bei der Auswahl von Betrieben 
Art und Umfang des betrieblichen Gefährdungspotenzials zu berücksichtigen.
(1a) Die zuständigen Landesbehörden haben bei der Überwachung nach Absatz 
1 sicherzustellen, dass im Laufe eines Kalenderjahres eine Mindestanzahl an 
Betrieben besichtigt wird. Beginnend mit dem Kalenderjahr 2026 sind im Laufe 
eines Kalenderjahres mindestens 5 Prozent der im Land vorhandenen Betriebe zu 
besichtigen (Mindestbesichtigungsquote). Von der Mindestbesichtigungsquote 
kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden. Erreicht eine Landesbehörde 
die Mindestbesichtigungsquote nicht, so hat sie die Zahl der besichtigten Be-
triebe bis zum Kalenderjahr 2026 schrittweise mindestens so weit zu erhöhen, 
dass sie die Mindestbesichtigungsquote erreicht. Maßgeblich für die Anzahl der 
im Land vorhandenen Betriebe ist die amtliche Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit des Vorjahres.
(2) Die Aufgaben und Befugnisse der Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung richten sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach den Vorschriften des 
Sozialgesetzbuchs. Soweit die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung nach 
dem Sozialgesetzbuch im Rahmen ihres Präventionsauftrags auch Aufgaben 
zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
wahrnehmen, werden sie ausschließlich im Rahmen ihrer autonomen Befug-
nisse tätig.
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(3) Die zuständigen Landesbehörden und die Unfallversicherungsträger wirken 
auf der Grundlage einer gemeinsamen Beratungs- und Überwachungsstrategie 
nach § 20a Abs. 2 Nr. 4 eng zusammen und stellen den Erfahrungsaustausch 
sicher. Diese Strategie umfasst die Abstimmung allgemeiner Grundsätze zur 
methodischen Vorgehensweise bei
1.  der Beratung und Überwachung der Betriebe,
2.  der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und Überwachungsschwerpunkte, 

aufeinander abgestimmter oder gemeinsamer Schwerpunktaktionen und 
Arbeitsprogramme und

3.  der Förderung eines Daten- und sonstigen Informationsaustausches, insbe-
sondere über Betriebsbesichtigungen und deren wesentliche Ergebnisse. 

Die zuständigen Landesbehörden vereinbaren mit den Unfallversicherungs-
trägern nach § 20 Abs. 2 Satz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch die Maß-
nahmen, die zur Umsetzung der gemeinsamen Arbeitsprogramme nach § 20a 
Abs. 2 Nr. 2 und der gemeinsamen Beratungs- und Überwachungsstrategie 
notwendig sind; sie evaluieren deren Zielerreichung mit den von der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz nach § 20a Abs. 2 Nr. 3 bestimmten Kennziffern.
(3a) Zu nach dem 1. Januar 2023 durchgeführten Betriebsbesichtigungen und 
deren Ergebnissen übermitteln die für den Arbeitsschutz zuständigen Landes-
behörden an den für die besichtigte Betriebsstätte zuständigen Unfallversiche-
rungsträger im Wege elektronischer Datenübertragung folgende Informationen:
1. Name und Anschrift des Betriebs,
2. Anschrift der besichtigten Betriebsstätte, soweit nicht mit Nummer 1 identisch,
3. Kennnummer zur Identifizierung,
4. Wirtschaftszweig des Betriebs,
5. Datum der Besichtigung,
6. Anzahl der Beschäftigten zum Zeitpunkt der Besichtigung,
7. Vorhandensein einer betrieblichen Interessenvertretung,
8. Art der sicherheitstechnischen Betreuung,
9. Art der betriebsärztlichen Betreuung,
10. Bewertung der Arbeitsschutzorganisation einschließlich

a) der Unterweisung,
b) der arbeitsmedizinischen Vorsorge und
c) der Ersten Hilfe und sonstiger Notfallmaßnahmen,

11. Bewertung der Gefährdungsbeurteilung einschließlich
a) der Ermittlung von Gefährdungen und Festlegung von Maßnahmen,
b) der Prüfung der Umsetzung der Maßnahmen und ihrer Wirksamkeit und
c) der Dokumentation der Gefährdungen und Maßnahmen,
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12. Verwaltungshandeln in Form von Feststellungen, Anordnungen oder Buß-
geldern.

Die übertragenen Daten dürfen von den Unfallversicherungsträgern nur zur 
Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit nach § 17 Absatz 1 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch liegenden Aufgaben verarbeitet werden.
(4) Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde kann mit 
Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung vereinbaren, daß diese in näher zu 
bestimmenden Tätigkeitsbereichen die Einhaltung dieses Gesetzes, bestimmter 
Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen überwachen. In der Vereinbarung sind Art und Umfang der 
Überwachung sowie die Zusammenarbeit mit den staatlichen Arbeitsschutzbe-
hörden festzulegen.
(5) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, ist zuständige Behörde für 
die Durchführung dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechts-
verordnungen in den Betrieben und Verwaltungen des Bundes die Zentralstelle 
für Arbeitsschutz beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Im 
Auftrag der Zentralstelle handelt, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Unfall-
versicherung Bund und Bahn, die insoweit der Aufsicht des Bundesministeriums 
des Innern, für Bau und Heimat unterliegt; Aufwendungen werden nicht erstattet. 
Im öffentlichen Dienst im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur führt die Unfallversicherung Bund und Bahn, soweit die 
Eisenbahn-Unfallkasse bis zum 31. Dezember 2014 Träger der Unfallversicherung 
war, dieses Gesetz durch. Für Betriebe und Verwaltungen in den Geschäftsbe-
reichen des Bundesministeriums der Verteidigung und des Auswärtigen Amtes 
hinsichtlich seiner Auslandsvertretungen führt das jeweilige Bundesministerium, 
soweit es jeweils zuständig ist, oder die von ihm jeweils bestimmte Stelle dieses 
Gesetz durch. Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen führt 
die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 
dieses Gesetz durch, soweit der Geschäftsbereich des ehemaligen Bundesmi-
nisteriums für Post und Telekommunikation betroffen ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten 
auch für Betriebe und Verwaltungen, die zur Bundesverwaltung gehören, für die 
aber eine Berufsgenossenschaft Träger der Unfallversicherung ist.
Die zuständigen Bundesministerien können mit den Berufsgenossenschaften 
für diese Betriebe und Verwaltungen vereinbaren, daß das Gesetz von den 
Berufsgenossenschaften durchgeführt wird; Aufwendungen werden nicht 
erstattet.

§ 22 Befugnisse der zuständigen Behörden
(1) Die zuständige Behörde kann vom Arbeitgeber oder von den verantwort-
lichen Personen die zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erforder-
lichen Auskünfte und die Überlassung von entsprechenden Unterlagen verlan-
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gen. Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, kann 
die zuständige Behörde von den Arbeitgebern oder von den verantwortlichen 
Personen verlangen, dass das Ergebnis der Abstimmung über die zu treffenden 
Maßnahmen nach § 8 Absatz 1 schriftlich vorgelegt wird. Die auskunftspflichtige 
Person kann die Auskunft auf solche Fragen oder die Vorlage derjenigen Unter-
lagen verweigern, deren Beantwortung oder Vorlage sie selbst oder einen ihrer 
in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen 
würde. Die auskunftspflichtige Person ist darauf hinzuweisen.
(2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt, zu den Be-
triebs- und Arbeitszeiten Betriebsstätten, Geschäfts- und Betriebsräume zu betreten, 
zu besichtigen und zu prüfen sowie in die geschäftlichen Unterlagen der aus-
kunftspflichtigen Person Einsicht zu nehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich ist. Außerdem sind sie befugt, Betriebsanlagen, Arbeitsmittel und 
persönliche Schutzausrüstungen zu prüfen, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe 
zu untersuchen, Messungen vorzunehmen und insbesondere arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren festzustellen und zu untersuchen, auf welche Ursachen 
ein Arbeitsunfall, eine arbeitsbedingte Erkrankung oder ein Schadensfall 
zurückzuführen ist. Sie sind berechtigt, die Begleitung durch den Arbeitgeber 
oder eine von ihm beauftragte Person zu verlangen. Der Arbeitgeber oder 
die verantwortlichen Personen haben die mit der Überwachung beauftragten 
Personen bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse nach den Sätzen 1 und 2 
zu unterstützen. Außerhalb der in Satz 1 genannten Zeiten dürfen die mit der 
Überwachung beauftragten Personen ohne Einverständnis des Arbeitgebers 
die Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 nur treffen, soweit sie zur Verhütung 
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich 
sind. Wenn sich die Arbeitsstätte in einer Wohnung befindet, dürfen die mit 
der Überwachung beauftragten Personen die Maßnahmen nach den Sätzen 1 
und 2 ohne Einverständnis der Bewohner oder Nutzungsberechtigten nur 
treffen, soweit sie zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung erforderlich sind. Die auskunftspflichtige Person hat 
die Maßnahmen nach den Sätzen 1, 2, 5 und 6 zu dulden. Die Sätze 1 und 5 
gelten entsprechend, wenn nicht feststeht, ob in der Arbeitsstätte Personen 
beschäftigt werden, jedoch Tatsachen gegeben sind, die diese Annahme 
rechtfertigen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.
(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen,
1. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen oder 

die Beschäftigten zur Erfüllung der Pflichten zu treffen haben, die sich aus 
diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen ergeben,
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2. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen zur 
Abwendung einer besonderen Gefahr für Leben und Gesundheit der Be-
schäftigten zu treffen haben.

Die zuständige Behörde hat, wenn nicht Gefahr im Verzug ist, zur Ausführung   
der Anordnung eine angemessene Frist zu setzen. Wird eine Anordnung nach 
Satz 1 nicht innerhalb einer gesetzten Frist oder eine für sofort vollziehbar 
erklärte Anordnung nicht sofort ausgeführt, kann die zuständige Behörde die 
von der Anordnung betroffene Arbeit oder die Verwendung oder den Betrieb 
der von der Anordnung betroffenen Arbeitsmittel untersagen. Maßnahmen 
der zuständigen Behörde im Bereich des öffentlichen Dienstes, die den 
Dienstbetrieb wesentlich beeinträchtigen, sollen im Einvernehmen mit der 
obersten Bundes oder Landesbehörde oder dem Hauptverwaltungsbeamten 
der Gemeinde getroffen werden.

§ 23 Betriebliche Daten; Zusammenarbeit mit anderen Behörden;
     Jahresbericht, Bundesfachstelle
(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde zu einem von ihr bestimmten 
Zeitpunkt Mitteilungen über
1. die Zahl der Beschäftigten und derer, an die er Heimarbeit vergibt aufgeglie-

dert nach Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit,
2. den Namen oder die Bezeichnung und Anschrift des Betriebs, in dem er sie 

beschäftigt,
3. seinen Namen, seine Firma und seine Anschrift sowie
4. den Wirtschaftszweig, dem sein Betrieb angehört,
zu machen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, 
daß die Stellen der Bundesverwaltung, denen der Arbeitgeber die in Satz 1 
genannten Mitteilungen bereits auf Grund einer Rechtsvorschrift mitgeteilt hat, 
diese Angaben an die für die Behörden nach Satz 1 zuständigen obersten 
Landesbehörden als Schreiben oder auf maschinell verwertbaren Datenträgern 
oder durch Datenübertragung weiterzuleiten haben. In der Rechtsverordnung 
können das Nähere über die Form der weiterzuleitenden Angaben sowie die Frist 
für die Weiterleitung bestimmt werden. Die weitergeleiteten Angaben dürfen nur 
zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Behörden nach § 21 Abs. 1 liegenden 
Arbeitsschutzaufgaben verarbeitet werden.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen dürfen die ihnen bei ihrer 
Überwachungstätigkeit zur Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse nur in den gesetzlich geregelten Fällen oder zur Verfolgung von 
Gesetzwidrigkeiten oder zur Erfüllung von gesetzlich geregelten Aufgaben zum 
Schutz der Versicherten dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung oder 
zum Schutz der Umwelt den dafür zuständigen Behörden offenbaren. Soweit es 
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sich bei Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen um Informationen über die Umwelt 
im Sinne des Umweltinformationsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis 
zu ihrer Offenbarung nach dem Umweltinformationsgesetz.

(3) Ergeben sich im Einzelfall für die zuständigen Behörden konkrete Anhalts-
punkte für
1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne den erforderlichen 

Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthalts-
gestattung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung be-
rechtigen, oder eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch,

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch gegenüber einer Dienststelle der Bundesagentur 
für Arbeit, einem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- oder 
Rentenversicherung oder einem Träger der Sozialhilfe oder gegen die Mel-
depflicht nach § 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes,

3. Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit,
4. Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,
5. Verstöße gegen die Vorschriften des Vierten und Siebten Buches Sozialge-

setzbuch über die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbei-
trägen,

6. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz,
7. Verstöße gegen die Steuergesetze,
8. Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der 

Fleischwirtschaft,
unterrichten sie die für die Verfolgung und Ahndung der Verstöße nach den 
Nummern 1 bis 8 zuständigen Behörden, die Träger der Sozialhilfe sowie die 
Behörden nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes. In den Fällen des Satzes 1 ar-
beiten die zuständigen Behörden insbesondere mit den Agenturen für Arbeit, 
den Hauptzollämtern, den Rentenversicherungsträgern den Krankenkassen als 
Einzugsstellen für die Sozialversicherungsbeiträge, den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung, den nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von 
Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit zuständigen 
Behörden, den Trägern der Sozialhilfe, den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes ge-
nannten Behörden und den Finanzbehörden zusammen.
(4) Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die Überwachungs-
tätigkeit der ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbericht zu veröffentlichen. 
Der Jahresbericht umfaßt auch Angaben zur Erfüllung von Unterrichtungspflich-
ten aus internationalen Übereinkommen oder Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaften, soweit sie den Arbeitsschutz betreffen.
(5) Bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wird eine Bundes-
fachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit eingerichtet. Sie hat die 
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Aufgabe, die Jahresberichte der Länder einschließlich der Besichtigungsquote 
nach § 21 Absatz 1a auszuwerten und die Ergebnisse für den statistischen 
Bericht über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und über 
das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen in der Bundesrepublik Deutschland 
nach § 25 Absatz 1 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch zusammenzufassen. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die Arbeitsweise und das 
Verfahren der Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
im Errichtungserlass der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
festlegen. Arbeitsmedizin festlegen.

§ 24 Ermächtigung zum Erlaß von allgemeinen Verwaltungsvorschriften
Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Ver-
waltungsvorschriften erlassen insbesondere
1. zur Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlas-

senen Rechtsverordnungen, insbesondere dazu, welche Kriterien zur Auswahl 
von Betrieben bei der Überwachung anzuwenden, welche Sachverhalte 
im Rahmen einer Betriebsbesichtigung mindestens zu prüfen und welche 
Ergebnisse aus der Überwachung für die Berichterstattung zu erfassen sind,

2. über die Gestaltung der Jahresberichte nach § 23 Abs. 4 und
3. über die Angaben, die die zuständigen obersten Landesbehörden dem 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales für den Unfallverhütungsbericht 
nach § 25 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt mitzuteilen haben.

§ 24a Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit gebildet, in dem geeignete Personen 
vonseiten der öffentlichen und privaten Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der 
Landesbehörden, der gesetzlichen Unfallversicherung und weitere geeignete 
Personen, insbesondere aus der Wissenschaft, vertreten sein sollen. Dem 
Ausschuss sollen nicht mehr als 15 Mitglieder angehören. Für jedes Mitglied ist 
ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss ist 
ehrenamtlich. Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied aus den anderen 
Ausschüssen beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach § 18 Absatz 
2 Nummer 5 soll dauerhaft als Gast im Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit vertreten sein.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die Mitglieder des 
Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und die stellvertre-
tenden Mitglieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsord-
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nung und die Wahl der oder des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit gehört es, soweit hierfür kein anderer Ausschuss beim Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 zuständig ist,
1. den Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicher-

te arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten zu ermitteln,

2. Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie die in diesem Gesetz gestellten 
Anforderungen erfüllt werden können,

3. Empfehlungen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit aufzustellen,
4. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in allen Fragen des Arbeits-

schutzes zu beraten.
Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit wird mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales abgestimmt. Der 
Ausschuss arbeitet eng mit den anderen Ausschüssen beim Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 zusammen.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die vom Ausschuss für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ermittelten Regeln und Erkenntnisse im 
Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt geben und die Empfehlungen veröffent-
lichen. Der Arbeitgeber hat die bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse 
zu berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln und bei Beachtung dieser 
Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die in diesem Gesetz gestellten 
Anforderungen erfüllt sind, soweit diese von der betreffenden Regel abgedeckt 
sind. Die Anforderungen aus Rechtsverordnungen nach § 18 und dazu bekannt 
gegebene Regeln und Erkenntnisse bleiben unberührt.
(5) Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehörden können zu 
den Sitzungen des Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
Vertreterinnen oder Vertreter entsenden. Auf Verlangen ist ihnen in der Sitzung 
das Wort zu erteilen.
(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

§ 25 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 zuwiderhandelt, soweit 

sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 
oder
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2. 
a. als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer vollziehbaren An-

ordnung nach § 22 Abs. 3 oder
b. als Beschäftigter einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 1
zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 
Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro 
geahndet werden.

§ 26 Strafvorschriften
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete Handlung beharrlich 

wiederholt oder
2. durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche 

Handlung Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet.
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Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure
und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG)

vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885),
zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 20.04.2013 (BGBl. I 
Nr. 19 vom 24.04.2013 S. 868)

Erster Abschnitt

§ 1 Grundsatz
Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei 
der Unfallverhütung unterstützen. Damit soll erreicht werden, daß
1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften den 

besonderen Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden, 
2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse 

zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung verwirklicht 
wer-den können, 

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen 
einen möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen. 

Zweiter Abschnitt Betriebsärzte

§ 2 Bestellung von Betriebsärzten
(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen und ihnen die 
in § 3 genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im 
Hinblick auf 
1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und 

Gesundheitsgefahren, 
2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der 

Arbeitnehmerschaft und 
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3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und die Art 
der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die von ihm bestellten Betriebsärzte 
ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; 
insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur 
Verfügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, 
die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung 
überlassen sind.
(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu 
ermöglichen. Ist der Betriebsarzt als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die 
Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit 
freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt 
nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung von der 
Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben freizustellen.

§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte
(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz 
und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unter-
stützen. Sie haben insbesondere 
1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 

verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei 
a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und 

von sozialen und sanitären Einrichtungen, 
b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von 

Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen, 
c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, 
d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen ergono-

mischen sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere des Arbeits-
rhythmus, der Arbeitszeit und der Pausenregelung, der Gestaltung der 
Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung, 

e) der Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb, 
f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wieder-

eingliederung Behinderter in den Arbeitsprozeß, 
g) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

1. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu 
beraten sowie die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwer-
ten, 

2. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobach-
ten und im Zusammenhang damit 



Arbeitssicherheitsgesetz ASiG

93

A
S

iG

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festge-
stellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und 
die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur 
Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung 
hinzuwirken, 

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten, 
c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die Un-

tersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeit-
geber Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankungen vorzuschlagen,

3. darauf hinzuwirken, daß sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderun-
gen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, 
insbesondere sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei 
der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen 
zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der Einsatzplanung und 
Schulung der Helfer in „Erster Hilfe“ und des medizinischen Hilfspersonals 
mitzuwirken.

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem das Er-
gebnis arbeitsmedizinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3 
bleibt unberührt.
(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen der 
Arbeitnehmer auf ihre Berechtigung zu überprüfen.

§ 4 Anforderungen an Betriebsärzte
Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestellen, die berechtigt 
sind, den ärztlichen Beruf auszuüben, und die über die zur Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen.

Dritter Abschnitt
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

§ 5 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit
(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure, 
-techniker, -meister) schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 6 genannten Auf-
gaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf
1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und 

Gesundheitsgefahren,
2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der 

Arbeitnehmerschaft,
3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art der 

für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen, 
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4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13 Abs. 1 
Nr. 1, 2 oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen in Fragen 
des Arbeitsschutzes.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die von ihm bestellten Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrich-
tungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz 
von Personen zu unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt 
oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind.
(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Belange zu ermöglichen. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitneh-
mer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der 
Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt 
der Arbeitgeber. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer 
eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr über-
tragenen Aufgaben freizustellen. 

§ 6 Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim 
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit 
einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. 
Sie haben insbesondere
1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 

verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei
a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und 

von sozialen und sanitären Einrichtungen, 
b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von 

Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen, 
c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, 
d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumge-

bung und in sonstigen Fragen der Ergonomie, 
e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der 
Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer Einführung 
sicherheitstechnisch zu überprüfen, 

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobach-
ten und im Zusammenhang damit 
a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festge-

stellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und 
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die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur 
Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung 
hinzuwirken, 

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten, 
c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergeb-

nisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen 
zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, daß sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderun-
gen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, 
insbesondere sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei 
der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen 
zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der Schulung der Si-
cherheitsbeauftragten mitzuwirken.

§ 7 Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit nur Personen bestel-
len, die den nachstehenden Anforderungen genügen: Der Sicherheitsingenieur 
muß berechtigt sein, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen und über die 
zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische 
Fachkunde verfügen. Der Sicherheitstechniker oder -meister muß über die zur 
Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische 
Fachkunde verfügen.
(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, daß an Stelle eines 
Sicherheitsingenieurs, der berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu 
führen, jemand bestellt werden darf, der zur Erfüllung der sich aus § 6 ergebenden 
Aufgaben über entsprechende Fachkenntnisse verfügt.

Vierter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§ 8 Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde
(1) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei der Anwendung 
ihrer arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Fachkunde weisungsfrei. 
Sie dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benach-
teiligt werden. Betriebsärzte sind nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen und 
haben die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht zu beachten.
(2) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder, wenn für einen Betrieb 
mehrere Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt sind, der 
leitende Betriebsarzt und die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, unterstehen 
unmittelbar dem Leiter des Betriebs.
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(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit über eine 
von ihnen vorgeschlagene arbeitsmedizinische oder sicherheitstechnische 
Maßnahme mit dem Leiter des Betriebs nicht verständigen, so können sie ihren 
Vorschlag unmittelbar dem Arbeitgeber und, wenn dieser eine juristische Person 
ist, dem zuständigen Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs 
unterbreiten. Ist für einen Betrieb oder ein Unternehmen ein leitender Betriebs-
arzt oder eine leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt, steht diesen das 
Vorschlagsrecht nach Satz 1 zu. Lehnt der Arbeitgeber oder das zuständige 
Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs den Vorschlag ab, 
so ist dies den Vorschlagenden schriftlich mitzuteilen und zu begründen; der 
Betriebsrat erhält eine Abschrift.

§ 9 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten.
(2) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben den Betriebs-
rat über wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung 
zu unterrichten; sie haben ihm den Inhalt eines Vorschlages mitzuteilen, den sie 
nach § 8 Abs. 3 dem Arbeitgeber machen. Sie haben den Betriebsrat auf sein 
Verlangen in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung 
zu beraten.
(3) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind mit Zustimmung 
des Betriebsrats zu bestellen und abzuberufen. Das gleiche gilt, wenn deren 
Aufgaben erweitert oder eingeschränkt werden sollen; im übrigen gilt § 87 in 
Verbindung mit § 76 des Betriebsverfassungsgesetzes. Vor der Verpflichtung 
oder Entpflichtung eines freiberuflich tätigen Arztes, einer freiberuflich tätigen 
Fachkraft für Arbeitssicherheit oder eines überbetrieblichen Dienstes ist der 
Betriebsrat zu hören. 

§ 10 Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für
   Arbeitssicherheit
Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört es insbesondere, gemeinsa-
me Betriebsbegehungen vorzunehmen. Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den anderen im 
Betrieb für Angelegenheiten der technischen Sicherheit, des Gesundheits- und 
des Umweltschutzes beauftragten Personen zusammen. 

§ 11 Arbeitsschutzausschuß
Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, hat der 
Arbeitgeber in Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten einen Arbeits-
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schutzausschuß zu bilden; bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind 
Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht 
mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berück-
sichtigen. Dieser Ausschuß setzt sich zusammen aus:
 dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten,
 zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern,
 Betriebsärzten,
 Fachkräften für Arbeitssicherheit und
 Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch.
Der Arbeitsschutzausschuß hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes und 
der Unfallverhütung zu beraten. Der Arbeitsschutzausschuß tritt mindestens 
einmal vierteljährlich zusammen.

§ 12 Behördliche Anordnungen
(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, welche Maßnahmen 
der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den die gesetzli-
chen Pflichten näher bestimmenden Rechtsverordnungen und Unfallverhütungs-
vorschriften ergebenden Pflichten, insbesondere hinsichtlich der Bestellung von 
Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit, zu treffen hat.
(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung trifft,
1. den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit ihnen zu erörtern, 

welche Maßnahmen angebracht erscheinen und 
2. dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Gelegenheit 

zu geben, an der Erörterung mit dem Arbeitgeber teilzunehmen und zu der 
von der Behörde in Aussicht genommenen Anordnung Stellung zu nehmen.

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Ausführung der Anordnung 
eine angemessene Frist zu setzen.
(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine gegenüber dem 
Arbeitgeber getroffene Anordnung schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

§ 13 Auskunfts- und Besichtigungsrechte
(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren Verlangen die zur 
Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Er kann die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.
(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten 
während der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; 
außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befin-
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den, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung betreten und besichtigt werden. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt.

§ 14 Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung des 
Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, welche Maßnahmen der 
Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten zu 
treffen hat. Soweit die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung ermächtigt 
sind, die gesetzlichen Pflichten durch Unfallverhütungsvorschriften näher zu 
bestimmen, macht das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit von der 
Ermächtigung erst Gebrauch, nachdem innerhalb einer von ihm gesetzten 
angemessenen Frist der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung eine ent-
sprechende Unfallverhütungsvorschrift nicht erlassen hat oder eine unzureichend 
gewordene Unfallverhütungsvorschrift nicht ändert.
(2) (gestrichen)

§ 15 Ermächtigung zum Erlaß von allgemeinen Verwaltungsvorschriften
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erläßt mit Zustimmung des 
Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz und den 
auf Grund des Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 16 Öffentliche Verwaltung
In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der 
sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist 
ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und 
sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

§ 17 Nichtanwendung des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitnehmer im Haushalt 
beschäftigt werden.
(2) Soweit im Seearbeitsgesetz und in anderen Vorschriften im Bereich der See-
schifffahrt gleichwertige Regelungen enthalten sind, gelten diese Regelungen für 
die Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen unter deutscher Flagge.  Soweit 
dieses Gesetz auf die Seeschifffahrt nicht anwendbar ist, wird das Nähere durch 
Rechtsverordnung geregelt.
(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Regelungen enthält, 
gelten diese Regelungen. Im übrigen gilt dieses Gesetz.
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§ 18 Ausnahmen
Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten, auch solche Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, die noch nicht über die 
erforderliche Fachkunde im Sinne des § 4 oder § 7 verfügen, wenn der Arbeitgeber 
sich verpflichtet, in einer festzulegenden Frist den Betriebsarzt oder die Fachkraft 
für Arbeitssicherheit entsprechend fortbilden zu lassen. 

§ 19 Überbetriebliche Dienste
Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit zu bestellen, kann auch dadurch erfüllt werden, daß der Arbeitgeber 
einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten oder Fachkräften für Arbeits-
sicherheit zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 oder § 6 verpflichtet.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt,
2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig erteilt oder
3. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht duldet.
(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 
3 mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 21 Änderung der Reichsversicherungsordnung
(nicht abgedruckt)

§ 22 Berlin-Klausel
(gegenstandslos)

§ 23 Inkrafttreten
(nicht abgedruckt)
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich und Zielsetzung
(1) Diese Verordnung gilt für die Verwendung von Arbeitsmitteln. Ziel dieser Ver-
ordnung ist es, die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit von Beschäftigten 
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zu gewährleisten. Dies soll insbesondere 
erreicht werden durch
1. die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel und deren sichere Verwendung,
2. die für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Gestaltung von 

Arbeits- und Fertigungsverfahren sowie
3. die Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.
Diese Verordnung regelt hinsichtlich der in § 18 und in Anhang 2 genannten 
überwachungsbedürftigen Anlagen zugleich Maßnahmen zum Schutz anderer 
Personen im Gefahrenbereich, soweit diese aufgrund der Verwendung dieser 
Anlagen durch Arbeitgeber im Sinne des § 2 Absatz 3 gefährdet werden können.
(2) Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unter-
liegen, soweit dafür entsprechende Rechtsvorschriften bestehen. Abweichend 
von Satz 1 gilt sie jedoch für überwachungsbedürftige Anlagen in Tagesanlagen, 
mit Ausnahme von Rohrleitungen nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 
Buchstabe d.
(3) Diese Verordnung gilt nicht auf Seeschiffen unter fremder Flagge und 
auf Seeschiffen, für die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur nach § 10 des Flaggenrechtsgesetzes die Befugnis zur Führung 
der Bundesflagge lediglich für die erste Überführungsreise in einen anderen 
Hafen verliehen hat.

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 
(Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)

Vom 3.2.2015 (BGBl. I S. 49)

zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146)
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(4) Abschnitt 3 gilt nicht für Energieanlagen im Sinne des § 3 Nummer 15 des 
Energiewirtschaftsgesetzes, soweit sie Druckanlagen im Sinne des Anhangs 2
Abschnitt 4 Nummer 2.1 Buchstabe b, c oder d dieser Verordnung sind. Satz 
1 gilt nicht für Gasfüllanlagen, die Energieanlagen im Sinne des § 3 Nummer 
15 des Energiewirtschaftsgesetzes sind und nicht auf dem Betriebsgelände 
von Unternehmen der öffentlichen Gasversorgung von diesen errichtet und 
betrieben werden.
(5) Das Bundesministerium der Verteidigung kann Ausnahmen von den Vor-
schriften dieser Verordnung zulassen, wenn zwingende Gründe der Verteidigung 
oder die Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland dies erfordern und die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen, die für die 
Arbeit verwendet werden, sowie überwachungsbedürftige Anlagen.
(2) Die Verwendung von Arbeitsmitteln umfasst jegliche Tätigkeit mit diesen. 
Hierzu gehören insbesondere das Montieren und Installieren, Bedienen, An- oder 
Abschalten oder Einstellen, Gebrauchen, Betreiben, Instandhalten, Reinigen, 
Prüfen, Umbauen, Erproben, Demontieren, Transportieren und Überwachen.
(3) Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes als solcher 
bestimmt ist. Dem Arbeitgeber steht gleich
1. wer, ohne Arbeitgeber zu sein, zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken 

eine überwachungsbedürftige Anlage verwendet, sowie
2. der Auftraggeber und der Zwischenmeister im Sinne des Heimarbeitsgesetzes.
(4) Beschäftigte sind Personen, die nach § 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes 
als solche bestimmt sind. Den Beschäftigten stehen folgende Personen gleich, 
sofern sie Arbeitsmittel verwenden:
1. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende,
2. in Heimarbeit Beschäftigte nach § 1 Absatz 1 des Heimarbeitsgesetzes sowie
3. sonstige Personen, insbesondere Personen, die in wissenschaftlichen Ein-

richtungen tätig sind.
(5) Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in dieser Verordnung bestimmten 
Aufgabe über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Die Anforderungen an 
die Fachkunde sind abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den Anfor-
derungen zählen eine entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung oder 
eine zeitnah ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit. Die Fachkenntnisse 
sind durch Teilnahme an Schulungen auf aktuellem Stand zu halten.
(6) Zur Prüfung befähigte Person ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, 
ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen 
Kenntnisse zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügt; soweit hinsichtlich der Prüfung 
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von Arbeitsmitteln in den Anhängen 2 und 3 weitergehende Anforderungen 
festgelegt sind, sind diese zu erfüllen.
(7) Instandhaltung ist die Gesamtheit aller Maßnahmen zur Erhaltung des sicheren 
Zustandes oder der Rückführung in diesen. Instandhaltung umfasst insbesondere 
Inspektion, Wartung und Instandsetzung.
(8) Prüfung ist die Ermittlung des Istzustandes, der Vergleich des Istzustandes 
mit dem Sollzustand sowie die Bewertung der Abweichung des Istzustandes 
vom Sollzustand.
(9) Prüfpflichtige Änderung ist jede Maßnahme, durch welche die Sicherheit 
eines Arbeitsmittels beeinflusst wird. Auch Instandsetzungsarbeiten können 
solche Maßnahmen sein.
(10) Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, 
Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maß-
nahme oder Vorgehensweise zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit 
der Beschäftigten oder anderer Personen gesichert erscheinen lässt. Bei der 
Bestimmung des Stands der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, 
Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis 
erprobt worden sind.
(11) Gefahrenbereich ist der Bereich innerhalb oder im Umkreis eines Arbeitsmit-
tels, in dem die Sicherheit oder die Gesundheit von Beschäftigten und anderen 
Personen durch die Verwendung des Arbeitsmittels gefährdet ist.
(12) Errichtung umfasst die Montage und Installation am Verwendungsort.
(13) Überwachungsbedürftige Anlagen sind die Anlagen, die in Anhang 2 genannt 
oder nach § 18 Absatz 1 erlaubnispflichtig sind. Zu den überwachungsbedürftigen 
Anlagen gehören auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die dem sicheren 
Betrieb dieser überwachungsbedürftigen Anlagen dienen.
(14) Zugelassene Überwachungsstellen sind die in Anhang 2 Abschnitt 1 ge-
nannten Stellen.
(15) Andere Personen sind Personen, die nicht Beschäftigte oder Gleichgestellte 
nach Absatz 4 sind und sich im Gefahrenbereich einer überwachungsbedürftigen 
Anlage innerhalb oder außerhalb eines Betriebsgeländes befinden.

Abschnitt 2
Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen

§ 3 Gefährdungsbeurteilung
(1) Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die auftretenden 
Gefährdungen zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und daraus notwendige 
und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. Das Vorhandensein einer CE-
Kennzeichnung am Arbeitsmittel entbindet nicht von der Pflicht zur Durchführung 
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einer Gefährdungsbeurteilung. Für Aufzugsanlagen gilt Satz 1 nur, wenn sie von 
einem Arbeitgeber im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 1 verwendet werden.
(2) In die Beurteilung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln ausgehen, und zwar von
1. den Arbeitsmitteln selbst,
2. der Arbeitsumgebung und
3. den Arbeitsgegenständen, an denen Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln durchge-

führt werden. 
Bei der Gefährdungsbeurteilung ist insbesondere Folgendes zu berücksichtigen:
1. die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmitteln einschließlich der ergonomi-

schen, alters- und alternsgerechten Gestaltung,
2. die sicherheitsrelevanten einschließlich der ergonomischen Zusammenhänge 

zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsablauf, Arbeitszeit und Arbeitsaufgabe,

3. die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten, die bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln auftreten,

4. vorhersehbare Betriebsstörungen und die Gefährdung bei Maßnahmen zu 
deren Beseitigung.

(3) Die Gefährdungsbeurteilung soll bereits vor der Auswahl und der Beschaf-
fung der Arbeitsmittel begonnen werden. Dabei sind insbesondere die Eignung 
des Arbeitsmittels für die geplante Verwendung, die Arbeitsabläufe und die 
Arbeitsorganisation zu berücksichtigen. Die Gefährdungsbeurteilung darf nur 
von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Verfügt der Arbeitgeber 
nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig 
beraten zu lassen.

(4) Der Arbeitgeber hat sich die Informationen zu beschaffen, die für die 
Gefährdungsbeurteilung notwendig sind. Dies sind insbesondere die nach 
§ 21 Absatz 6 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse, Ge-
brauchs- und Betriebsanleitungen sowie die ihm zugänglichen Erkenntnisse aus 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Der Arbeitgeber darf diese Informationen 
übernehmen, sofern sie auf die Arbeitsmittel, Arbeitsbedingungen und Verfah-
ren in seinem Betrieb anwendbar sind. Bei der Informationsbeschaffung kann 
der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die vom Hersteller des Arbeitsmittels 
mitgelieferten Informationen zutreffend sind, es sei denn, dass er über andere 
Erkenntnisse verfügt. 

(5) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen bereits 
vorhandene Gefährdungsbeurteilungen, hierzu gehören auch gleichwertige 
Unterlagen, die ihm der Hersteller oder Inverkehrbringer mitgeliefert hat, überneh-
men, sofern die Angaben und Festlegungen in dieser Gefährdungsbeurteilung 
den Arbeitsmitteln einschließlich der Arbeitsbedingungen und -verfahren, im 
eigenen Betrieb entsprechen.
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(6) Der Arbeitgeber hat Art und Umfang erforderlicher Prüfungen von Arbeits-
mitteln sowie die Fristen von wiederkehrenden Prüfungen nach den §§ 14 und 16 
zu ermitteln und festzulegen, soweit diese Verordnung nicht bereits entspre-
chende Vorgaben enthält. Satz 1 gilt auch für Aufzugsanlagen. Die Fristen für 
die wiederkehrenden Prüfungen sind so festzulegen, dass die Arbeitsmittel bis 
zur nächsten festgelegten Prüfung sicher verwendet werden können. Bei der 
Festlegung der Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen nach § 14 Absatz 2 
Satz 1 für die in Anhang 3 genannten Arbeitsmittel dürfen die dort genannten 
Prüffristen nicht überschritten werden. Bei der Festlegung der Fristen für die 
wiederkehrenden Prüfungen nach § 16 dürfen die in Anhang 2 Abschnitt 2 Num-
mer 4.1 und 4.3, Abschnitt 3 Nummer 5.1 bis 5.3 und Abschnitt 4 Nummer 5.8 in 
Verbindung mit Tabelle 1 genannten Höchstfristen nicht überschritten werden, es 
sei denn, dass in den genannten Anhängen etwas anderes bestimmt ist. Ferner 
hat der Arbeitgeber zu ermitteln und festzulegen, welche Voraussetzungen die 
zur Prüfung befähigten Personen erfüllen müssen, die von ihm mit den Prüfungen 
von Arbeitsmitteln nach den §§ 14, 15 und 16 zu beauftragen sind.
(7) Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen. Dabei ist der 
Stand der Technik zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die Schutzmaß-
nahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln entsprechend anzupassen. Der 
Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unverzüglich zu aktualisieren, wenn
1. sicherheitsrelevante Veränderungen der Arbeitsbedingungen einschließlich 

der Änderung von Arbeitsmitteln dies erfordern,
2. neue Informationen, insbesondere Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen 

oder aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge, vorliegen oder
3. die Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4 Absatz 5 

ergeben hat, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen nicht wirksam oder 
nicht ausreichend sind.

Ergibt die Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung, dass keine Aktualisierung 
erforderlich ist, so hat der Arbeitgeber dies unter Angabe des Datums der Über-
prüfung in der Dokumentation nach Absatz 8 zu vermerken.
(8) Der Arbeitgeber hat das Ergebnis seiner Gefährdungsbeurteilung vor der 
erstmaligen Verwendung der Arbeitsmittel zu dokumentieren. Dabei sind min-
destens anzugeben
1. die Gefährdungen, die bei der Verwendung der Arbeitsmittel auftreten,
2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,
3. wie die Anforderungen dieser Verordnung eingehalten werden, wenn von den 

nach § 21 Absatz 6 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen 
abgewichen wird, 

4. Art und Umfang der erforderlichen Prüfungen sowie die Fristen der wieder-
kehrenden Prüfungen (Absatz 6 Satz 1) und

5. das Ergebnis der Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach 
§ 4 Absatz 5. 
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Die Dokumentation kann auch in elektronischer Form vorgenommen werden.
(9) Sofern der Arbeitgeber von § 7 Absatz 1 Gebrauch macht und die Gefähr-
dungsbeurteilung ergibt, dass die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 1 vorliegen, 
ist eine Dokumentation dieser Voraussetzungen ausreichend.

§ 4 Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Arbeitsmittel dürfen erst verwendet werden, nachdem der Arbeitgeber
1. eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat,
2. die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik getroffen 

hat und
3. festgestellt hat, dass die Verwendung der Arbeitsmittel nach dem Stand der 

Technik sicher ist.

(2) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung, dass Gefährdungen durch 
technische Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik nicht oder nur 
unzureichend vermieden werden können, hat der Arbeitgeber geeignete orga-
nisatorische und personenbezogene Schutzmaßnahmen zu treffen. Technische 
Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen, diese haben wiede-
rum Vorrang vor personenbezogenen Schutzmaßnahmen. Die Verwendung 
persönlicher Schutzausrüstung ist für jeden Beschäftigten auf das erforderliche 
Minimum zu beschränken.

(3) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen hat der Arbeitgeber die Vor-
schriften dieser Verordnung einschließlich der Anhänge zu beachten und die 
nach § 21 Absatz 6 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse 
zu berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln und Erkenntnisse ist davon 
auszugehen, dass die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen erfüllt sind. 
Von den Regeln und Erkenntnissen kann abgewichen werden, wenn Sicherheit 
und Gesundheit durch andere Maßnahmen zumindest in vergleichbarer Weise 
gewährleistet werden.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel, für die in § 14 und im 
Abschnitt 3 dieser Verordnung Prüfungen vorgeschrieben sind, nur verwendet 
werden, wenn diese Prüfungen durchgeführt und dokumentiert wurden.

(5) Der Arbeitgeber hat die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen vor der erst-
maligen Verwendung der Arbeitsmittel zu überprüfen. Satz 1 gilt nicht, soweit 
entsprechende Prüfungen nach § 14 oder § 15 durchgeführt wurden. Der Ar-
beitgeber hat weiterhin dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel vor ihrer jeweiligen 
Verwendung auf offensichtliche Mängel, die die sichere Verwendung beeinträch-
tigen können, kontrolliert werden und dass Schutz- und Sicherheitseinrichtungen 
einer regelmäßigen Kontrolle ihrer Funktionsfähigkeit unterzogen werden. Satz 3 
gilt auch bei Arbeitsmitteln, für die wiederkehrende Prüfungen nach § 14 oder 
§ 16 vorgeschrieben sind.
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(6) Der Arbeitgeber hat die Belange des Arbeitsschutzes in Bezug auf die 
Verwendung von Arbeitsmitteln angemessen in seine betriebliche Organisa-
tion einzubinden und hierfür die erforderlichen personellen, finanziellen und 
organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Insbesondere hat er dafür zu 
sorgen, dass bei der Gestaltung der Arbeitsorganisation, des Arbeitsverfahrens 
und des Arbeitsplatzes sowie bei der Auswahl und beim Zur-Verfügung-Stellen 
der Arbeitsmittel alle mit der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
zusammenhängenden Faktoren, einschließlich der psychischen, ausreichend 
berücksichtigt werden.

§ 5 Anforderungen an die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und 
verwenden lassen, die unter Berücksichtigung der vorgesehenen Einsatzbedin-
gungen bei der Verwendung sicher sind. Die Arbeitsmittel müssen
1. für die Art der auszuführenden Arbeiten geeignet sein,
2. den gegebenen Einsatzbedingungen und den vorhersehbaren Beanspruchun-

gen angepasst sein und
3. über die erforderlichen sicherheitsrelevanten Ausrüstungen verfügen,

sodass eine Gefährdung durch ihre Verwendung so gering wie möglich ge-
halten wird. Kann durch Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 die Sicherheit 
und Gesundheit nicht gewährleistet werden, so hat der Arbeitgeber andere 
geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung so weit wie möglich 
zu reduzieren.

(2) Der Arbeitgeber darf Arbeitsmittel nicht zur Verfügung stellen und verwenden 
lassen, wenn sie Mängel aufweisen, welche die sichere Verwendung beein-
trächtigen.

(3) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und 
verwenden lassen, die den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz entsprechen. Zu diesen Rechtsvorschriften gehören 
neben den Vorschriften dieser Verordnung insbesondere Rechtsvorschriften, 
mit denen Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches Recht umgesetzt wurden und 
die für die Arbeitsmittel zum Zeitpunkt des Bereitstellens auf dem Markt gelten. 
Arbeitsmittel, die der Arbeitgeber für eigene Zwecke selbst hergestellt hat, 
müssen den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der anzuwendenden 
Gemeinschaftsrichtlinien entsprechen. Den formalen Anforderungen dieser 
Richtlinien brauchen sie nicht zu entsprechen, es sei denn, es ist in der jeweiligen 
Richtlinie ausdrücklich anders bestimmt.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Beschäftigte nur die Arbeitsmittel 
verwenden, die er ihnen zur Verfügung gestellt hat oder deren Verwendung er 
ihnen ausdrücklich gestattet hat.
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§ 6 Grundlegende Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von  
Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmittel sicher verwendet 
und dabei die Grundsätze der Ergonomie beachtet werden. Dabei ist Anhang 1 
zu beachten. Die Verwendung der Arbeitsmittel ist so zu gestalten und zu or-
ganisieren, dass Belastungen und Fehlbeanspruchungen, die die Gesundheit 
und die Sicherheit der Beschäftigten gefährden können, vermieden oder, wenn 
dies nicht möglich ist, auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der Arbeitgeber 
hat darauf zu achten, dass die Beschäftigten in der Lage sind, die Arbeitsmittel 
zu verwenden, ohne sich oder andere Personen zu gefährden. Insbesondere 
sind folgende Grundsätze einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu 
berücksichtigen:

1. die Arbeitsmittel einschließlich ihrer Schnittstelle zum Menschen müssen an die 
körperlichen Eigenschaften und die Kompetenz der Beschäftigten angepasst 
sein sowie biomechanische Belastungen vermeiden. Zu berücksichtigen sind 
hierbei die Arbeitsumgebung, die Lage der Zugriffstellen und des Schwerpunk-
tes des Arbeitsmittels, die erforderliche Körperhaltung, die Körperbewegung, 
die Entfernung zum Körper, die benötigte persönliche Schutzausrüstung sowie 
die psychische Belastung der Beschäftigten,

2. die Beschäftigten müssen über einen ausreichenden Bewegungsfreiraum 
verfügen,

3. es sind ein Arbeitstempo und ein Arbeitsrhythmus zu vermeiden, die zu Ge-
fährdungen der Beschäftigten führen können,

4. es sind Bedien- und Überwachungstätigkeiten zu vermeiden, die eine unein-
geschränkte und dauernde Aufmerksamkeit erfordern.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass vorhandene Schutzeinrichtungen 
und zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden, 
dass erforderliche Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen funktionsfähig sind und 
nicht auf einfache Weise manipuliert oder umgangen werden. Der Arbeitgeber 
hat ferner durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Beschäftigte bei 
der Verwendung der Arbeitsmittel die nach § 12 erhaltenen Informationen sowie 
Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise beachten.

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass

1. die Errichtung von Arbeitsmitteln, der Auf- und Abbau, die Erprobung sowie 
die Instandhaltung und Prüfung von Arbeitsmitteln unter Berücksichtigung 
der sicherheitsrelevanten Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen nach 
dem Stand der Technik erfolgen und sicher durchgeführt werden,

2. erforderliche Sicherheits- und Schutzabstände eingehalten werden und
3. alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und Materialien sicher zu- und 

abgeführt werden können.
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Werden Arbeitsmittel im Freien verwendet, hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, 
dass die sichere Verwendung der Arbeitsmittel ungeachtet der Witterungsver-
hältnisse stets gewährleistet ist.

§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maßnahmen nach den §§ 8 und 9 verzichten, 
wenn sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass
1. die Arbeitsmittel mindestens den sicherheitstechnischen Anforderungen der 

für sie zum Zeitpunkt der Verwendung geltenden Rechtsvorschriften zum 
Bereitstellen von Arbeitsmitteln auf dem Markt entsprechen,

2. die Arbeitsmittel ausschließlich bestimmungsgemäß entsprechend den Vor-
gaben des Herstellers verwendet werden,

3. keine zusätzlichen Gefährdungen der Beschäftigten unter Berücksichtigung 
der Arbeitsumgebung, der Arbeitsgegenstände, der Arbeitsabläufe sowie der 
Dauer und der zeitlichen Lage der Arbeitszeit auftreten und

4. Instandhaltungsmaßnahmen nach § 10 getroffen und Prüfungen nach § 14 
durchgeführt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für überwachungsbedürftige Anlagen und die in Anhang 3 
genannten Arbeitsmittel.

§ 8   Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen durch Energien, Ingangsetzen 
und Stillsetzen

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel verwenden lassen, die gegen 
Gefährdungen ausgelegt sind durch
1. die von ihnen ausgehenden oder verwendeten Energien,
2. direktes oder indirektes Berühren von Teilen, die unter elektrischer Spannung 

stehen, oder
3. Störungen ihrer Energieversorgung.
Die Arbeitsmittel müssen ferner so gestaltet sein, dass eine gefährliche elektro-
statische Aufladung vermieden oder begrenzt wird. Ist dies nicht möglich, müs-
sen sie mit Einrichtungen zum Ableiten solcher Aufladungen ausgestattet sein.
(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel mit den sicherheits-
technisch erforderlichen Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen ausgestattet 
sind, damit sie sicher und zuverlässig verwendet werden können.
(3) Befehlseinrichtungen, die Einfluss auf die sichere Verwendung der Arbeits-
mittel haben, müssen insbesondere
1. als solche deutlich erkennbar, außerhalb des Gefahrenbereiches angeordnet 

und leicht und ohne Gefährdung erreichbar sein; ihre Betätigung darf zu keiner 
zusätzlichen Gefährdung führen,

2. sicher beschaffen und auf vorhersehbare Störungen, Beanspruchungen und 
Zwänge ausgelegt sein,
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3. gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Betätigen gesichert sein.
(4) Arbeitsmittel dürfen nur absichtlich in Gang gesetzt werden können. Soweit 
erforderlich, muss das Ingangsetzen sicher verhindert werden können oder 
müssen sich die Beschäftigten Gefährdungen durch das in Gang gesetzte 
Arbeitsmittel rechtzeitig entziehen können. Hierbei und bei Änderungen des 
Betriebszustandes muss auch die Sicherheit im Gefahrenbereich durch geeignete 
Maßnahmen gewährleistet werden.
(5) Vom Standort der Bedienung des Arbeitsmittels aus muss dieses als Ganzes 
oder in Teilen so stillgesetzt und von jeder einzelnen Energiequelle dauerhaft 
sicher getrennt werden können, dass ein sicherer Zustand gewährleistet ist. Die 
hierfür vorgesehenen Befehlseinrichtungen müssen leicht und ungehindert er-
reichbar und deutlich erkennbar gekennzeichnet sein. Der Befehl zum Stillsetzen 
eines Arbeitsmittels muss gegenüber dem Befehl zum Ingangsetzen Vorrang 
haben. Können bei Arbeitsmitteln, die über Systeme mit Speicherwirkung ver-
fügen, nach dem Trennen von jeder Energiequelle nach Satz 1 noch Energien 
gespeichert sein, so müssen Einrichtungen vorhanden sein, mit denen diese 
Systeme energiefrei gemacht werden können. Diese Einrichtungen müssen 
gekennzeichnet sein. Ist ein vollständiges Energiefreimachen nicht möglich, 
müssen an den Arbeitsmitteln entsprechende Gefahrenhinweise vorhanden sein.
(6) Kraftbetriebene Arbeitsmittel müssen mit einer schnell erreichbaren und 
auffällig gekennzeichneten Notbefehlseinrichtung zum sicheren Stillsetzen des 
gesamten Arbeitsmittels ausgerüstet sein, mit der Gefahr bringende Bewegungen 
oder Prozesse ohne zusätzliche Gefährdungen unverzüglich stillgesetzt werden 
können. Auf eine Notbefehlseinrichtung kann verzichtet werden, wenn sie die 
Gefährdung nicht mindern würde; in diesem Fall ist die Sicherheit auf andere 
Weise zu gewährleisten. Vom jeweiligen Bedienungsort des Arbeitsmittels aus 
muss feststellbar sein, ob sich Personen oder Hindernisse im Gefahrenbereich 
befinden, oder dem Ingangsetzen muss ein automatisch ansprechendes Sicher-
heitssystem vorgeschaltet sein, das das Ingangsetzen verhindert, solange sich 
Beschäftigte im Gefahrenbereich aufhalten. Ist dies nicht möglich, müssen aus-
reichende Möglichkeiten zur Verständigung und Warnung vor dem Ingangsetzen 
vorhanden sein. Soweit erforderlich, muss das Ingangsetzen sicher verhindert 
werden können, oder die Beschäftigten müssen sich Gefährdungen durch das 
in Gang gesetzte Arbeitsmittel rechtzeitig entziehen können.

§ 9 Weitere Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel unter Berücksich-
tigung der zu erwartenden Betriebsbedingungen so verwendet werden, dass 
Beschäftigte gegen vorhersehbare Gefährdungen ausreichend geschützt sind. 
Insbesondere müssen
1. Arbeitsmittel ausreichend standsicher sein und, falls erforderlich, gegen 

unbeabsichtigte Positions- und Lageänderungen stabilisiert werden,
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2.  Arbeitsmittel mit den erforderlichen sicherheitstechnischen Ausrüstungen 
versehen sein,

3.  Arbeitsmittel, ihre Teile und die Verbindungen untereinander den Belastungen 
aus inneren und äußeren Kräften standhalten,

4.  Schutzeinrichtungen bei Splitter- oder Bruchgefahr sowie gegen herabfal-
lende oder herausschleudernde Gegenstände vorhanden sein,

5.  sichere Zugänge zu Arbeitsplätzen an und in Arbeitsmitteln gewährleistet 
und ein gefahrloser Aufenthalt dort möglich sein,

6.  Schutzmaßnahmen getroffen werden, die sowohl einen Absturz von Be-
schäftigten als auch von Arbeitsmitteln sicher verhindern,

7.  Maßnahmen getroffen werden, damit Personen nicht unbeabsichtigt in 
Arbeitsmitteln eingeschlossen werden; im Notfall müssen eingeschlossene 
Personen aus Arbeitsmitteln in angemessener Zeit befreit werden können,

8.  Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen durch bewegliche Teile von 
Arbeitsmitteln und gegen Blockaden solcher Teile getroffen werden; hierzu 
gehören auch Maßnahmen, die den unbeabsichtigten Zugang zum Gefah-
renbereich von beweglichen Teilen von Arbeitsmitteln verhindern oder die 
bewegliche Teile vor dem Erreichen des Gefahrenbereichs stillsetzen,

9.  Maßnahmen getroffen werden, die verhindern, dass die sichere Verwendung 
der Arbeitsmittel durch äußere Einwirkungen beeinträchtigt wird,

10.  Leitungen so verlegt sein, dass Gefährdungen vermieden werden, und
11. Maßnahmen getroffen werden, die verhindern, dass außer Betrieb gesetzte 

Arbeitsmittel zu Gefährdungen führen.

(2) Der Arbeitgeber hat Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen durch heiße 
oder kalte Teile, scharfe Ecken und Kanten und raue Oberflächen von Arbeits-
mitteln zu treffen.

(3) Der Arbeitgeber hat weiterhin dafür zu sorgen, dass Schutzeinrichtungen
1. einen ausreichenden Schutz gegen Gefährdungen bieten,
2. stabil gebaut sind,
3. sicher in Position gehalten werden,
4. die Eingriffe, die für den Einbau oder den Austausch von Teilen sowie für 

Instandhaltungsarbeiten erforderlich sind, möglichst ohne Demontage der 
Schutzeinrichtungen zulassen,

5. keine zusätzlichen Gefährdungen verursachen,
6. nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden können 

und
7. die Beobachtung und Durchführung des Arbeitszyklus nicht mehr als notwen-

dig einschränken.
(4) Werden Arbeitsmittel in Bereichen mit gefährlicher explosionsfähiger Atmos-
phäre verwendet oder kommt es durch deren Verwendung zur Bildung gefährli-
cher explosionsfähiger Atmosphäre, müssen unter Beachtung der Gefahrstoffver-
ordnung die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen werden, insbesondere 
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sind die für die jeweilige Zone geeigneten Geräte und Schutzsysteme im Sinne 
der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom    
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 309) einzusetzen. 
Diese Schutzmaßnahmen sind vor der erstmaligen Verwendung der Arbeitsmittel 
im Explosionsschutzdokument nach § 6 Absatz 9 der Gefahrstoffverordnung zu 
dokumentieren.
(5) Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, müssen an Arbeits-
mitteln oder in deren Gefahrenbereich ausreichende, verständliche und gut 
wahrnehmbare Sicherheitskennzeichnungen und Gefahrenhinweise sowie Ein-
richtungen zur angemessenen, unmissverständlichen und leicht wahrnehmbaren 
Warnung im Gefahrenfall vorhanden sein.

§ 10 Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln
(1) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen zu treffen, damit die Ar-
beitsmittel während der gesamten Verwendungsdauer den für sie geltenden 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen entsprechen und in einem 
sicheren Zustand erhalten werden. Dabei sind die Angaben des Herstellers zu 
berücksichtigen. Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen nach Satz 1 sind 
unverzüglich durchzuführen und die dabei erforderlichen Schutzmaßnahmen 
zu treffen.
(2) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen auf der Grundlage einer 
Gefährdungsbeurteilung sicher durchführen zu lassen und dabei die Betriebsan-
leitung des Herstellers zu berücksichtigen. Instandhaltungsmaßnahmen dürfen 
nur von fachkundigen, beauftragten und unterwiesenen Beschäftigten oder von 
sonstigen für die Durchführung der Instandhaltungsarbeiten geeigneten Auftrag-
nehmern mit vergleichbarer Qualifikation durchgeführt werden.
(3) Der Arbeitgeber hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit Instand-
haltungsarbeiten sicher durchgeführt werden können. Dabei hat er insbesondere
1. die Verantwortlichkeiten für die Durchführung der erforderlichen Sicherungs-

maßnahmen festzulegen,
2. eine ausreichende Kommunikation zwischen Bedien- und Instandhaltungs-

personal sicherzustellen,
3. den Arbeitsbereich während der Instandhaltungsarbeiten abzusichern,
4. das Betreten des Arbeitsbereiches durch Unbefugte zu verhindern, soweit 

das nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist,
5. sichere Zugänge für das Instandhaltungspersonal vorzusehen,
6. Gefährdungen durch bewegte oder angehobene Arbeitsmittel oder deren 

Teile sowie durch gefährliche Energien oder Stoffe zu vermeiden,
7. dafür zu sorgen, dass Einrichtungen vorhanden sind, mit denen Energien 

beseitigt werden können, die nach einer Trennung des instand zu haltenden 


